
Hamburgisches Gesetz  
zur Besoldungs- und Beamtenversorgungsanpassung 2022  

 
 

 
 

Artikel 1 
 

Hamburgisches Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2022  
(HmbBesVAnpG 2022) 

 
 

§ 1 
 

Geltungsbereich 
 

(1) Dieses Gesetz gilt für die 
 
1. Beamtinnen und Beamten der Freien und Hansestadt Hamburg, 
 
2. Richterinnen und Richter der Freien und Hansestadt Hamburg, 
 
3. Beamtinnen und Beamten der der Aufsicht der Freien und Hansestadt Hamburg unterstehenden 

Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 
 
4. Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, denen laufende Versorgungsbezüge 

zustehen, die die Freie und Hansestadt Hamburg oder eine der Aufsicht der Freien und Hanse-
stadt Hamburg unterstehende Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts zu tra-
gen hat. 

 
(2) Dieses Gesetz gilt nicht für die 
 
1. ehrenamtlichen Beamtinnen und Beamten der Freien und Hansestadt Hamburg, 
 
2. ehrenamtlichen Richterinnen und Richter der Freien und Hansestadt Hamburg, 
 
3. öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften und ihre Verbände. 
 
 

§ 2 
 

Erhöhung der Dienstbezüge und sonstigen Bezüge ab dem 1. Dezember 2022 
 

Ab dem 1. Dezember 2022 werden um 2,8 vom Hundert erhöht 
 
1.  die Grundgehaltssätze, 
 
2.  der Familienzuschlag mit Ausnahme der Erhöhungsbeträge für die Besoldungsgruppen A 3 bis 

A 5, 
 
3.  die Amtszulagen sowie die allgemeinen Stellenzulagen nach § 48 des Hamburgischen Besol-

dungsgesetzes (HmbBesG) vom 26. Januar 2010 (HmbGVBl. S. 23), zuletzt geändert am 3. Feb-
ruar 2021 (HmbGVBl. S. 59, 63), 

 
4.  die Leistungsbezüge nach § 32 HmbBesG, die Grundleistungsbezüge nach § 33 HmbBesG und 

der Gesamtbetrag der nach § 38 Absatz 2 Satz 4 HmbBesG für ruhegehaltfähig erklärten Leis-
tungsbezüge, 

 
5.  die Beträge zu § 4 Absätze 1 und 2 der Hamburgischen Mehrarbeitsvergütungsverordnung vom 

8. Mai 2012 (HmbGVBl. S. 171), zuletzt geändert am 29. Dezember 2020 (HmbGVBl. S. 721, 
722),  



6.  die Beträge nach § 4 Absatz 1 Nummer 1, § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 2 sowie § 4b 
Absatz 1 Satz 1 Nummern 1 und 2 der Hamburgischen Erschwerniszulagenverordnung vom 
23. Juli 2013 (HmbGVBl. S. 340), zuletzt geändert am 18. September 2019 (HmbGVBl. S. 285, 
291). 

 
Die Anwärtergrundbeträge werden ab dem 1. Dezember 2022 um 50 Euro erhöht. 
 
 

§ 3 
 

Anpassung von Bezügen nach fortgeltendem Recht 
 

Die Erhöhung nach § 2 gilt entsprechend für  
 
1.  die Grundgehaltssätze  

a)  in den fortgeltenden Besoldungsordnungen und Besoldungsgruppen der Hochschullehrerin-
nen und Hochschullehrer,  

b)  der nach § 80 HmbBesG künftig wegfallenden Ämter,  
 
2.  die Höchstbeträge für Sondergrundgehälter und Zuschüsse zum Grundgehalt sowie festgesetzte 

Sondergrundgehälter und Zuschüsse nach fortgeltenden Besoldungsordnungen der Hochschul-
lehrerinnen und Hochschullehrer,  

 
3.  die Grundgehaltssätze der gemäß § 41 Absatz 1 HmbBesG fortgeltenden Bundesbesoldungs-

ordnung C gemäß Anlage IV in der bis zum 22. Februar 2002 geltenden Fassung mit den am Tag 
vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Beträgen (Anlage X HmbBesG), 

 
4.  die  

a) in festen Beträgen ausgewiesenen Zuschüsse zum Grundgehalt nach den Vorbemerkungen 
Nummern 1 und 2 gemäß Anlage II in der bis zum 22. Februar 2002 geltenden Fassung des 
Bundesbesoldungsgesetzes mit den am Tag vor Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Be-
trägen,  

b) allgemeine Stellenzulage nach Vorbemerkung Nummer 2b gemäß Anlage II in der bis zum 
22. Februar 2002 geltenden Fassung des Bundesbesoldungsgesetzes mit dem am Tag vor 
Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Betrag (Anlage X HmbBesG). 

 
 

§ 4 
 

Erhöhung der Versorgungsbezüge ab dem 1. Dezember 2022 
 
Bei Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern gilt die Erhöhung nach § 2 entspre-
chend für die in den §§ 2 und 3 genannten Bezügebestandteile, sofern sie der Berechnung ihrer Ver-
sorgungsbezüge zugrunde liegen. 
 
 

Artikel 2 
 

Änderung des Hamburgischen Besoldungsgesetzes 
 
Das Hamburgische Besoldungsgesetz vom 26. Januar 2010 (HmbGVBl. S. 23), zuletzt geändert am 
3. Februar 2021 (HmbGVBl. S. 59, 63), wird wie folgt geändert: 
 
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 
 
1.1 Der Eintrag zu Abschnitt 9 erhält folgende Fassung:  

Abschnitt 9 
Sonderzahlungen und vermögenswirksame Leistungen  

 
1.2 Hinter dem Eintrag zu § 73 wird folgender Eintrag eingefügt: 
 



§ 73a Angleichungszulage für die Jahre 2021 bis .
 
2. In § 9 Absatz 2 Satz  
 
3. In § 36 Absatz 4 wird folgender Satz angefügt: 

len mit Zustimmung der obersten Dienstbehörde den Unterschiedsbetrag zwischen den Grund-
gehältern der Besoldungsgruppe W 3 und der Besoldungsgruppe B 10 übersteigen, wenn dies 

 
 

4. In § 38 Absatz 3 wird hinter Satz 2 folgender Satz eingefügt: 

für Präsidentinnen und Präsidenten der Hochschulen 
bis zu dem Unterschiedsbetrag zwischen den Grundgehältern der Besoldungsgruppe W 3 und 
der Besoldungsgruppe B  

 
5. Die Überschrift von Abschnitt 9 erhält folgende Fassung: 

 Sonderzahlungen und vermögenswirksame Leistungen . 
 
6. Hinter § 73 wird folgender § 73a eingefügt:  
 

 
 

Angleichungszulage in den Jahren 2021 bis 2025  
 
(1) Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter, die in der Zeit vom 1. Januar 2021 bis zum 
31. Dezember 2025 innerhalb eines Kalenderjahres Anspruch auf Dienstbezüge haben, erhalten 
mit den Bezügen für den Monat Dezember des jeweiligen Kalenderjahres eine Angleichungszu-
lage nach Absatz 2. Bei einem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst vor dem 1. Dezember erfolgt 
die Zahlung zum Zeitpunkt des Ausscheidens.  
 
(2) Die Angleichungszulage beträgt: 
 
1. in den Jahren 2021 und 2022  33 vom Hundert 
 
und 

 
2. in den Jahren 2023 bis 2025  20 vom Hundert  

 
des zwölften Teils der im jeweiligen Kalenderjahr nach diesem Gesetz bezogenen Summe aus 
Grundgehalt, Allgemeiner Stellenzulage, Grundleistungsbezug, Berufungs- und Bleibeleistungs-
bezügen, besonderen Leistungsbezügen sowie Funktionsleistungsbezügen. § 7 Absatz 1 findet 
keine Anwendung.  

 
7. Die Anlagen VI bis X erhalten die aus Anlage 1 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung. 
 
 

Artikel 3 
 

Änderung des Hamburgischen Beamtenversorgungsgesetzes 
 
Das Hamburgische Beamtenversorgungsgesetz vom 26. Januar 2010 (HmbGVBl. S. 23, 72), zuletzt 
geändert am 3. Februar 2021 (HmbGVBl. S. 59, 60), wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 5 Absatz 1 Satz   

 107,16  
 
2. § 56 wird wie folgt geändert: 
 
2.1 In Absatz    
 
2.2 Absatz 6 wird wie folgt geändert: 



2.2.1 In Nummer   rsetzt. 
 
2.2.2 In Nummer    
 
3. § 57 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 
3.1 In Nummer    
 
3.2 In Nummer 7   
 
4. § 58 wird wie folgt geändert: 
 
4.1 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 
4.1.1 In Satz   Euro  ersetzt.  
 
4.1.2 In Satz    
 
4.2 In Absatz 3 Satz 3   ersetzt. 
 
5. In § 61 Absatz 2a Satz    
 
6.  § 64 Absatz 6 Satz 2 erhält folgende Fassung: 

 

1. Aufwandsentschädigungen, 

2. im Rahmen der Einkunftsarten nach Satz 1 anerkannte Betriebsausgaben und Werbungs-
kosten nach dem Einkommensteuergesetz, 

3. Jubiläumszuwendungen, 

4. ein Unfallausgleich (§ 39), 

5. steuerfreie Einnahmen für 

a) Leistungen zur Grundpflege oder hauswirtschaftlichen Versorgung, 

b) eine in der Zeit vom 1. März 2020 bis 31. März 2022 gewährte Leistung, die nach 
§ 3 Nummer 11a des Einkommensteuergesetzes steuerfrei ist, bis zu einem Betrag 
von 1.500 Euro, 

6. Einkünfte aus Tätigkeiten, die einer schriftstellerischen, wissenschaftlichen, künstlerischen 
oder Vortragstätigkeit entsprechen, sofern sie nicht nach Art und Umfang bei einer Beamtin 
oder einem Beamten gemäß § 73 Absatz 2 des Hamburgischen Beamtengesetzes zu un-
tersagen wären  

 
 

Artikel 4 
 

Änderung des Hamburgischen Besoldungsüberleitungsgesetzes 
 
Die Anlagen 1 und 2 des Hamburgischen Besoldungsüberleitungsgesetzes vom 26. Januar 2010 
(HmbGVBl. S. 23, 67), zuletzt geändert am 18. September 2019 (HmbGVBl. S. 285, 290), erhalten die 
aus Anlage 2 zu diesem Gesetz ersichtliche Fassung.  
 
 
 



Artikel 5
 

Änderung der Hamburgischen Mehrarbeitsvergütungsverordnung 
 
§ 4 der Hamburgischen Mehrarbeitsvergütungsverordnung vom 8. Mai 2012 (HmbGVBl. S. 171), zuletzt 
geändert am 29. Dezember 2020 (HmbGVBl. S. 721, 722), wird wie folgt geändert: 
 
1. In Absatz    

    
 
2. In Absatz    

    
 
 

Artikel 6 
 

Änderung der Hamburgischen Erschwerniszulagenverordnung 
 

Die Hamburgische Erschwerniszulagenverordnung vom 23. Juli 2013 (HmbGVBl. S. 340), zuletzt ge-
ändert am 18. September 2019 (HmbGVBl. S. 285, 291), wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 4 Absatz 1 Nummer    
 
2. In § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und § 4b Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 wird jeweils der Betrag 

   
 
3. In § 4a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und § 4b Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird jeweils der Betrag 

   
 
4. § 6 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

 (1) Die Zulagen werden nicht gewährt neben 

1. einer Vergütung für Beamtinnen und Beamte im Vollstreckungsdienst (§ 64 HmbBesG), 

2.   

 
 

Artikel 7 
 

Schlussbestimmungen 
 
(1) Die Angleichungszulage nach § 73a des Hamburgischen Besoldungsgesetzes vom 26. Januar 2010 
(HmbGVBl. S. 23), zuletzt geändert durch Artikel 2 dieses Gesetzes, ist keine andere Leistung im Sinne 
des § 12 Absatz 1 Nummer 3 des Senatsgesetzes vom 18. Februar 1971 (HmbGVBl. S. 23), zuletzt 
geändert am 12. November 2014 (HmbGVBl. S. 484). 
 
(2) Artikel 2 Nummern 1, 5 und 6 treten mit Wirkung vom 1. Januar 2021 in Kraft. Artikel 2 Nummer 7, 
Artikel 3 Nummern 1 bis 5, Artikel 4 und 5 sowie Artikel 6 Nummern 1 bis 3 treten am 1. Dezember 2022 
in Kraft. Im Übrigen tritt dieses Gesetz am Tage nach der Verkündung in Kraft.  
 
 



Anlage 1
(zu Artikel 2) 

Anlage VI 
 

gültig ab 1. Dezember 2022 
 
 

1. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung A 
(Monatsbeträge in Euro) 

 

Besol-
dungs-
gruppe 

S t u f e 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A 4 2.516,92 2.576,47 2.635,94 2.695,58 2.748,62 2.781,49 2.804,45 2.808,06 

A 5 2.546,07 2.609,49 2.672,58 2.736,08 2.799,22 2.862,53 2.887,79 2.899,05 

A 6 2.585,38 2.661,33 2.736,08 2.804,45 2.872,68 2.941,11 3.009,44 3.037,15 

A 7 2.684,08 2.770,01 2.856,31 2.942,14 3.028,39 3.114,53 3.195,29 3.253,85 

A 8 2.829,73 2.932,28 3.034,61 3.138,30 3.242,15 3.338,32 3.434,65 3.520,45 

A 9 2.949,35 3.056,88 3.164,44 3.274,71 3.384,79 3.492,41 3.599,86 3.690,52 

A 10 3.153,04 3.298,75 3.444,10 3.591,13 3.722,30 3.862,32 4.004,99 4.116,24 

A 11 3.583,36 3.710,68 3.853,05 3.998,34 4.143,64 4.288,92 4.434,21 4.580,37 

A 12 4.007,62 4.156,84 4.306,11 4.455,34 4.604,61 4.753,87 4.903,11 5.044,52 

A 13 4.481,74 4.641,59 4.801,43 4.961,23 5.121,05 5.280,88 5.440,69 5.596,71 

A 14 4.712,91 4.928,21 5.143,51 5.358,81 5.574,09 5.789,40 6.004,69 6.187,25 

A 15 5.739,21 5.930,74 6.122,26 6.301,89 6.481,51 6.661,14 6.840,78 6.974,39 

A 16 6.321,70 6.544,92 6.768,13 6.978,16 7.188,16 7.398,16 7.608,19 7.759,11 

Rhythmus 3 Jahre 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 4 Jahre 6 Jahre 6 Jahre   

 



2. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung B 
(Monatsbeträge in Euro) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung R 

(Monatsbeträge in Euro) 
 

Besol-
dungs-
gruppe 

Stufe 

1 2 3 4 5 6 7 8 

R 1 4.858,20 5.187,08 5.515,98 5.844,88 6.173,77 6.502,62 6.831,53 7.152,76 

R 2 5.497,48 5.826,40 6.155,27 6.484,17 6.813,05 7.141,94 7.470,84 7.791,58 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Grundgehaltssätze für Besoldungsgruppen der Besoldungsordnung W 

(Monatsbeträge in Euro) 
 

Besoldungsgruppe W 1 W 2 W 3 

  4.882,41 5.554,37 6.709,96 

 
  

Besoldungs-  

gruppe  

B 1 6.867,25 

B 2 7.979,93 

B 3 8.450,98 

B 4 8.944,30 

B 5 9.510,36 

B 6 10.044,86 

B 7 10.564,81 

B 8 11.106,76 

B 9 11.779,60 

B 10 13.869,11 

B 11 14.407,66 

R 3 8.558,14 

R 4 9.051,48 

R 5 9.617,53 

R 6 10.152,02 

R 7 10.672,00 

R 8 11.213,92 

R 9 11.886,78 

R 10 14.571,96 



Anlage VII 
 

gültig ab 1. Dezember 2022 
 

Familienzuschlag 
(Monatsbeträge in Euro) 

 

      Stufe 1 Stufe 2 

      
(§ 45 Absatz 1) (§ 45 Absatz 2) 

        
alle Besoldungsgruppen 145,96 270,77 
   

 
 
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag  
 für das zweite zu berücksichtigende Kind um  124,81 Euro, 
 für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um  385,69 Euro. 
 
 
Erhöhungsbeträge für Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 
 
Der Familienzuschlag der Stufe 2 erhöht sich für das erste zu berücksichtigende Kind  
 in den Besoldungsgruppen A 3 bis A 5 um je  5,11 Euro 
 ab Stufe 3 (§ 45 Absatz 2) für jedes weitere zu berücksichtigende Kind 
 in Besoldungsgruppe A 3 um je  25,56 Euro, 
 in Besoldungsgruppe A 4 um je  20,45 Euro  
 und in Besoldungsgruppe A 5 um je  15,34 Euro. 
 
Soweit dadurch im Einzelfall die Besoldung hinter derjenigen aus einer niedrigeren Besoldungsgruppe 
zurückbleibt, wird der Unterschiedsbetrag zusätzlich gewährt. 
 

 
 



Anlage VIII 
 

gültig ab 1. Dezember 2022 
 
 

Anwärtergrundbetrag 
(Monatsbeträge in Euro) 

 

 
Einstiegsamt, in das die Anwärterin oder der Anwärter nach Ab-
schluss des Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt 
 

 
Grundbetrag 

A 4 1.199,10 

A 5 bis A 8 1.318,18 

A 9 bis A 11 1.371,40 

A 12  1.509,25 

A 13  1.575,04 

 
 

  



Anlage IX 
 

gültig ab 1. Dezember 2022 
 

Amtszulagen, Stellenzulagen, Zulagen 
(Monatsbeträge in Euro) 

- in der Reihenfolge der Gesetzesstellen - 
 

Dem Grunde nach geregelt in Betrag  
 
Hamburgisches Besoldungsgesetz  
 
§ 48  (allgemeine Stellenzulage)  

Nummer 1 
Buchstabe a 22,73  
Buchstabe b 88,84  

Nummer 2 98,73  
 
§ 49  (Zulage für Polizei und  

Steuerfahndungsdienst)  
Die Zulage beträgt nach einer  
Dienstzeit 
von einem Jahr 63,69  
von zwei Jahren 127,38  

 
§ 50  (Feuerwehrzulage)  

Die Zulage beträgt nach einer  
Dienstzeit  
von einem Jahr 63,69  
von zwei Jahren 127,38  

 
§ 51  (Zulage bei Justizvollzugs- 

einrichtungen und Psychiatrischen  
Krankeneinrichtungen)  101,81  

 
§ 52  (Zulage in der Steuerverwaltung)  

Die Zulage beträgt für Beamtinnen  
und Beamte  76,00  

 
§ 53  (Sicherheitszulage)  

Die Zulage beträgt für die  
Besoldungsgruppen  
A 4 bis A 5 115,04  
A 6 bis A 9 153,39  
A 10 und höher 191,73  

 
§ 54  Absatz 1 (Fliegerzulage)  

Nummer 1 368,13  
Nummer 2 294,50  

 
§ 55  (Zulage für Meisterprüfung /  

Abschlussprüfung als staatlich  
geprüfte Technikerin, staatlich  
geprüfter Techniker) 38,35  

 
§ 55a (Zulage für die Landeswahlleiterin  

oder den Landeswahlleiter) 300,00 
 

Dem Grunde nach geregelt in Betrag  
 
§ 60  (Zulage bei mehreren Ämtern) 

Die Zulage beträgt für die  
Besoldungsgruppen 
R 1 205,54 
R 2 230,08 

 
 
B e s o l d u n g s o r d n u n g  A 
 
 Fußnote 
 
A 4 2 78,23 
 
A 5 1 78,23 
 
A 6 1 78,23 
 2 169,68 
 
A 9 1 315,75 
 
A 13 1, 2, 3 320,90 
 5, 6 220,00 
 
A 14 2 220,00 
 4 146,66 
 
A 15 2 220,00 
 
A 16 2 246,04 
 
A 9 (kw) 1 315,75 
 
A 13 (kw) 1 220,00 
 
A 14 (kw) 1 220,00 
 
A 15 (kw) 1 220,00 
 
B e s o l d u n g s o r d n u n g  R   
 
 Fußnote 
 
R 1 1 243,21 
 
R 2 3, 4 243,21 
 
R 3 2 243,21 



 

Anlage IXa 
 

gültig ab 1. Dezember 2022 
 

 
 

Leistungsbezüge der Besoldungsordnung W 
 

Dem Grunde nach geregelt in Betrag 
 
§ 33  
(Grundleistungsbezüge) 
 
Grundleistungsbezüge betragen für Professorinnen und Professoren  
der Besoldungsgruppen W2 und W3 

 
 
 
 

747,52 Euro  
monatlich 

 
§ 38  
(Ruhegehaltfähigkeit von Leistungsbezügen) 
 
Der Gesamtbetrag der nach § 38 Absatz 2 Satz 4 für ruhegehaltfähig  
erklärten Leistungsbezüge beträgt höchstens 

 
 
 
 
145.294,52 Euro  

jährlich 
 
 



A
n

la
g

e
 X

gü
lti

g
 a

b 
1

. D
e

ze
m

be
r 

2
0

2
2

G
ru

n
d

g
e

h
a

lt
s

sä
tz

e 
fü

r 
B

e
s

o
ld

u
n

g
sg

ru
p

p
e

n
 d

e
r 

B
e

s
o

ld
u

n
g

s
o

rd
n

u
n

g
 C

 
(M

on
at

sb
et

rä
g

e 
in

 E
u

ro
) 

 

B
e

so
l-

du
ng

s-
gr

u
pp

e
 

S
 t

 u
 f

 e
 

1 
2 

3 
4 

5
 

6 
7 

8 
9 

1
0

 
1

1
 

12
 

13
 

14
 

15

C
 1

 
3

.8
9

3
,4

5 
4

.0
2

4
,4

7 
4

.1
5

5
,4

9 
4

.2
8

6
,4

9 
4

.4
1

7
,5

6 
4

.5
4

8
,5

5 
4

.6
7

9
,5

5 
4

.8
1

0
,6

0 
4

.9
4

1
,6

2 
5

.0
7

2
,6

4 
5

.2
0

3
,6

4 
5

.3
3

4
,6

5 
5

.4
6

5
,7

1 
5

.5
9

6
,7

1

C
 2

 
3

.9
0

1
,6

1 
4

.1
1

0
,4

1 
4

.3
1

9
,2

3 
4

.5
2

8
,0

4 
4

.7
3

6
,8

7 
4

.9
4

5
,6

8 
5

.1
5

4
,4

6 
5

.3
6

3
,2

6 
5

.5
7

2
,0

7 
5

.7
8

0
,8

7 
5

.9
8

9
,6

4 
6

.1
9

8
,4

6 
6

.4
0

7
,2

7 
6

.6
1

6
,0

7
6

.8
2

4
,8

4

C
 3

 
4

.2
8

0
,0

0 
4

.5
1

6
,3

9 
4

.7
5

2
,8

3 
4

.9
8

9
,2

7 
5

.2
2

5
,7

1 
5

.4
6

2
,1

3 
5

.6
9

8
,5

5 
5

.9
3

4
,9

8 
6

.1
7

1
,3

8 
6

.4
0

7
,8

2 
6

.6
4

4
,2

5 
6

.8
8

0
,7

0 
7

.1
1

7
,1

0 
7

.3
5

3
,5

1
7

.5
8

9
,9

7

C
 4

 
5

.3
9

3
,0

5 
5

.6
3

0
,6

8 
5

.8
6

8
,3

7 
6

.1
0

6
,0

4 
6

.3
4

3
,7

2 
6

.5
8

1
,4

1 
6

.8
1

9
,0

5 
7

.0
5

6
,7

2 
7

.2
9

4
,3

7 
7

.5
3

2
,0

3 
7

.7
6

9
,7

2 
8

.0
0

7
,3

3 
8

.2
4

5
,0

3 
8

.4
8

2
,6

9
8

.7
2

0
,3

6

  

A
m

ts
zu

la
g

e
n

, 
S

te
ll

en
zu

la
g

en
, Z

u
la

g
en

, 
V

e
rg

ü
tu

n
g

e
n

 
 

D
e

m
 G

ru
n

de
 n

ac
h 

g
er

e
g

e
lt 

in
 

H
ö

he
 d

er
 Z

u
la

g
e 

pr
o 

M
o

n
at

 /
 d

er
 V

e
rg

ü
tu

n
g

 p
ro

 S
tu

n
d

e 
in

 E
ur

o
 

 B
u

n
d

es
b

e
so

ld
u

n
g

s
o

rd
n

u
n

g
 C

 
  

V
 o

 r
 b

 e
 m

 e
 r

 k
 u

 n
 g

 e
 n

 
 

 
 

N
u

m
m

er
 2

b 
9

8,
7

3
 

 
 

N
u

m
m

er
 3

 
 

F
ü

r 
B

ea
m

tin
n

e
n 

u
nd

 B
e

am
te

 d
er

 B
e

so
ld

u
ng

sg
ru

p
pe

(n
) 

 
C

 1
 

1
2,

5%
 d

es
 (

E
nd

-)
G

ru
n

d
g

eh
a

lts
 d

e
r 

B
es

o
ld

un
g

sg
ru

p
pe

 A
 1

3 
*)

 
C

 2
 

1
2,

5%
 d

es
 (

E
nd

-)
G

ru
n

d
g

eh
a

lts
 d

e
r 

B
es

o
ld

un
g

sg
ru

p
pe

 A
 1

5 
*)

 
C

 3
 u

nd
 C

 4
 

1
2,

5%
 d

es
 (

E
nd

-)
G

ru
n

d
g

eh
a

lts
 d

e
r 

B
es

o
ld

un
g

sg
ru

p
pe

 B
 3

 *
) 

 
 

N
u

m
m

er
 5

 
 

w
e

nn
 e

in
 A

m
t a

u
sg

eü
bt

 w
ir

d 
de

r 
B

es
o

ld
u

ng
sg

ru
p

pe
 R

 1
 

20
5

,5
4

 
w

e
nn

 e
in

 A
m

t a
us

ge
ü

b
t 

w
ir

d 
de

r 
B

es
o

ld
u

ng
sg

ru
p

pe
 R

 2
 

23
0

,0
8

 
 

 

B
 e

 s
 o

 l 
d

 u
 n

 g
 s

 g
 r

 u
 p

 p
 e

 
F

 u
 ß

 n
 o

 t
 e

  
 

C
 2

 
1

 
10

4,
32

 
 

 

§ 
4

1 
A

b
sa

tz
 6

 d
ie

se
s

 G
es

et
ze

s
 

 
Le

hr
ve

rg
ü

tu
ng

 je
 S

tu
nd

e
 

4
0,

0
0

 
*)

 N
ac

h 
M

aß
ga

be
 d

es
 A

rt
ik

e
ls

 1
 §

 5
 d

es
 H

au
sh

al
ts

st
ru

kt
ur

ge
se

tz
es

 v
om

 1
8.

 D
ez

em
be

r 
19

75
 (

B
G

B
l. 

I 
S

. 3
09

1)
, 

zu
le

tz
t 

ge
än

de
rt

 a
m

 5
. 

F
eb

ru
ar

 2
00

9 
(B

G
B

l. 
I S

. 
16

0,
 2

62
).

 



A
n

la
g

e
 2

(z
u

 A
rt

ik
e

l4
)

A
n

la
g

e
 1

 
B

e
tr

äg
e 

d
er

 G
ru

n
d

g
eh

äl
te

r 
in

 d
en

 S
tu

fe
n

 u
n

d
  

Ü
b

er
le

it
u

n
g

ss
tu

fe
n

 d
e

r 
B

e
so

ld
u

n
g

s
o

rd
n

u
n

g
 A

 
  

gü
lti

g
 a

b 
1

. D
e

ze
m

be
r 

2
0

2
2

 

G
ru

n
dg

e
h

al
t 

(M
o

n
a

ts
b

e
tr

ä
g

e 
in

 E
u

ro
) 

B
e

so
l- 

d
u

n
gs

-
g

ru
p

p
e 

Ü
b

e
rl

e
i-

tu
n

gs
- 

st
u

fe
 z

u
 

S
tu

fe
 1

 

S
tu

fe
 1

 

Ü
b

e
rl

e
i-

tu
n

gs
- 

st
u

fe
 z

u
 

S
tu

fe
 2

 

S
tu

fe
 2

 

Ü
b

e
rl

e
i-

tu
n

gs
- 

st
u

fe
 z

u
 

S
tu

fe
 3

 

S
tu

fe
 3

 

Ü
b

e
rl

e
i-

tu
n

gs
- 

st
u

fe
 z

u
 

S
tu

fe
 4

 

S
tu

fe
 4

 

Ü
b

e
rl

e
i-

tu
n

gs
- 

st
u

fe
 z

u
 

S
tu

fe
 5

 

S
tu

fe
 5

 

Ü
b

e
rl

e
i-

tu
n

gs
- 

st
u

fe
 z

u
 

S
tu

fe
 6

 

S
tu

fe
 6

 

Ü
b

e
rl

e
i-

tu
n

gs
-

st
u

fe
 z

u
 

S
tu

fe
 7

 

S
tu

fe
 7

 

Ü
b

e
rl

e
i-

tu
n

gs
-

st
u

fe
 z

u
 

S
tu

fe
 8

 

S
tu

fe
 8

 

A
 4

 
2

.4
7

1
,4

5 
2

.5
1

6
,9

2 
  

2
.5

7
6

,4
7 

  
2

.6
3

5
,9

4 
  

2
.6

9
5

,5
8 

  
2

.7
4

8
,6

2 
  

  
2

.7
6

6
,3

6 
2

.8
0

4
,4

5 
  

2
.8

0
8

,0
6

A
 5

 
2

.4
9

5
,3

6 
2

.5
4

6
,0

7 
  

2
.6

0
9

,4
9 

  
2

.6
7

2
,5

8 
  

2
.7

3
6

,0
8 

  
2

.7
9

9
,2

2 
  

  
2

.8
8

5
,4

3 
2

.8
8

7
,7

9 
  

2
.8

9
9

,0
5

A
 6

 
2

.5
3

4
,7

6 
2

.5
8

5
,3

8 
  

2
.6

6
1

,3
3 

  
2

.7
3

6
,0

8 
  

2
.8

0
4

,4
5 

  
2

.8
7

2
,6

8 
  

2
.9

4
1

,1
1 

2
.9

7
1

,2
5 

3
.0

0
9

,4
4 

  
3

.0
3

7
,1

5

A
 7

 
2

.6
7

0
,2

2 
2

.6
8

4
,0

8 
  

2
.7

7
0

,0
1 

  
2

.8
5

6
,3

1 
  

2
.9

4
2

,1
4 

  
3

.0
2

8
,3

9 
3

.1
0

4
,4

1 
3

.1
1

4
,5

3 
3

.1
3

9
,6

5 
3

.1
9

5
,2

9 
3

.1
9

6
,6

2 
3

.2
5

3
,8

5

A
 8

 
2

.7
5

4
,8

5 
2

.8
2

9
,7

3 
  

2
.9

3
2

,2
8 

  
3

.0
3

4
,6

1 
  

3
.1

3
8

,3
0 

  
3

.2
4

2
,1

5 
3

.3
3

4
,7

4 
3

.3
3

8
,3

2 
3

.4
0

8
,0

7 
3

.4
3

4
,6

5 
3

.4
5

1
,2

0 
3

.5
2

0
,4

5

A
 9

 
2

.8
7

0
,7

9 
2

.9
4

9
,3

5 
  

3
.0

5
6

,8
8 

  
3

.1
6

4
,4

4 
  

3
.2

7
4

,7
1 

  
3

.3
8

4
,7

9 
3

.4
7

2
,0

0 
3

.4
9

2
,4

1 
3

.5
6

0
,7

4 
3

.5
9

9
,8

6 
3

.6
1

5
,0

6 
3

.6
9

0
,5

2

A
 1

0 
3

.0
6

8
,2

7 
3

.1
5

3
,0

4 
3

.1
6

3
,1

3 
3

.2
9

8
,7

5 
3

.3
0

6
,2

2 
3

.4
4

4
,1

0 
3

.4
4

8
,0

1 
3

.5
9

1
,1

3 
  

3
.7

2
2

,3
0 

3
.8

1
9

,1
1 

3
.8

6
2

,3
2 

3
.9

3
7

,5
8 

4
.0

0
4

,9
9 

4
.0

1
8

,1
6 

4
.1

1
6

,2
4

A
 1

1 
3

.5
1

2
,4

7 
3

.5
8

3
,3

6 
3

.6
3

2
,8

7 
3

.7
1

0
,6

8 
3

.7
6

8
,7

6 
3

.8
5

3
,0

5 
3

.9
4

6
,8

4 
3

.9
9

8
,3

4 
4

.0
7

2
,3

0 
4

.1
4

3
,6

4 
4

.1
7

4
,0

2 
4

.2
8

8
,9

2 
4

.4
3

2
,8

9 
4

.4
3

4
,2

1 
4

.4
7

9
,1

2 
4

.5
8

0
,3

7

A
 1

2 
3

.7
1

3
,2

5 
4

.0
0

7
,6

2 
4

.0
5

1
,1

8 
4

.1
5

6
,8

4 
4

.2
0

9
,6

8 
4

.3
0

6
,1

1 
4

.3
9

7
,2

2 
4

.4
5

5
,3

4 
4

.5
2

5
,3

8 
4

.6
0

4
,6

1 
4

.6
8

1
,2

2 
4

.7
5

3
,8

7 
4

.8
3

5
,7

4 
4

.9
0

3
,1

1 
4

.9
2

4
,2

5 
5

.0
4

4
,5

2

A
 1

3 
4

.1
5

5
,5

3 
4

.4
8

1
,7

4 
4

.5
2

2
,7

2 
4

.6
4

1
,5

9 
4

.6
9

3
,1

0 
4

.8
0

1
,4

3 
4

.8
9

6
,5

1 
4

.9
6

1
,2

3 
5

.0
3

2
,5

7 
5

.1
2

1
,0

5 
5

.2
0

4
,2

8 
5

.2
8

0
,8

8 
5

.3
7

7
,2

9 
5

.4
4

0
,6

9 
5

.4
6

5
,8

0 
5

.5
9

6
,7

1

A
 1

4 
4

.3
1

9
,3

2 
4

.7
1

2
,9

1 
4

.8
0

1
,4

3 
4

.9
2

8
,2

1 
5

.0
2

7
,2

9 
5

.1
4

3
,5

1 
5

.2
8

8
,8

0 
5

.3
5

8
,8

1 
5

.4
7

7
,6

8 
5

.5
7

4
,0

9 
5

.6
7

8
,4

8 
5

.7
8

9
,4

0 
5

.8
6

8
,6

6 
6

.0
0

4
,6

9 
6

.0
1

7
,8

9 
6

.1
8

7
,2

5

A
 1

5 
5

.2
5

8
,4

2 
5

.7
3

9
,2

1 
5

.9
2

9
,4

1 
5

.9
3

0
,7

4 
6

.0
7

8
,6

6 
6

.1
2

2
,2

6 
6

.2
1

8
,6

8 
6

.3
0

1
,8

9 
6

.3
0

3
,2

0 
6

.4
8

1
,5

1 
6

.5
2

6
,4

0 
6

.6
6

1
,1

4 
6

.7
5

0
,9

6 
6

.8
4

0
,7

8 
6

.8
4

2
,1

0 
6

.9
7

4
,3

9

A
 1

6 
5

.7
9

0
,7

3 
6

.3
2

1
,7

0 
6

.5
3

1
,7

3 
6

.5
4

4
,9

2 
6

.7
2

3
,2

2 
6

.7
6

8
,1

3 
6

.8
8

5
,7

0 
6

.9
7

8
,1

6 
6

.9
8

2
,0

9 
7

.1
8

8
,1

6 
7

.2
4

1
,0

0 
7

.3
9

8
,1

6 
7

.4
9

9
,8

7 
7

.6
0

8
,1

9 
7

.6
1

2
,1

5 
7

.7
5

9
,1

1

 



 
 

A
n

la
g

e
 2

 
B

e
tr

äg
e 

d
er

 G
ru

n
d

g
eh

äl
te

r 
in

 d
en

 S
tu

fe
n

, Ü
b

e
rl

ei
tu

n
g

ss
tu

fe
n

  
u

n
d

 d
e

r 
E

xt
ra

s
tu

fe
 d

er
 B

e
s

o
ld

u
n

g
so

rd
n

u
n

g
 R

 
 

gü
lti

g
 a

b 
1

. D
e

ze
m

be
r 

2
0

2
2 

 
 

G
ru

n
dg

e
h

al
t 

(M
o

n
a

ts
b

e
tr

ä
g

e 
in

 E
u

ro
) 

 

B
e

so
l-

d
u

n
gs

-
g

ru
p

p
e 

E
xt

ra
-

st
u

fe
 

Ü
b

e
rl

e
i-

tu
n

gs
-

st
u

fe
 z

u
 

S
tu

fe
 1

 
S

tu
fe

 1
 

Ü
b

e
rl

e
i-

tu
n

gs
-

st
u

fe
 z

u
 

S
tu

fe
 2

 
S

tu
fe

 2
 

Ü
b

e
rl

e
i-

tu
n

gs
-

st
u

fe
 z

u
 

S
tu

fe
 3

 
S

tu
fe

 3
 

Ü
b

e
rl

e
i-

tu
n

gs
-

st
u

fe
 z

u
 

S
tu

fe
 4

 
S

tu
fe

 4
 

Ü
b

e
rl

e
i-

tu
n

gs
-

st
u

fe
 z

u
 

S
tu

fe
 5

 
S

tu
fe

 5
 

Ü
b

e
rl

e
i-

tu
n

gs
-

st
u

fe
 z

u
 

S
tu

fe
 6

 
S

tu
fe

 6
 

Ü
b

e
rl

e
i-

tu
n

gs
-

st
u

fe
 z

u
 

S
tu

fe
 7

 
S

tu
fe

 7
 

Ü
b

e
rl

e
i-

tu
n

gs
-

st
u

fe
 z

u
 

S
tu

fe
 8

 
S

tu
fe

 8

R
1

 
4

.4
5

1
,3

7 
4

.6
4

8
,2

0 
4

.8
5

8
,2

0 
5

.0
1

8
,0

4 
5

.1
8

7
,0

8 
5

.2
8

4
,8

6 
5

.5
1

5
,9

8 
5

.5
5

1
,6

4 
5

.8
4

4
,8

8 
6

.1
6

4
,5

2 
6

.1
7

3
,7

7 
6

.3
8

1
,1

5 
6

.5
0

2
,6

2 
6

.6
2

0
,1

9 
6

.8
3

1
,5

3 
6

.8
8

7
,0

2
7

.1
5

2
,7

6

"
R

2
 

  
5

.3
9

0
,5

2 
5

.4
9

7
,4

8 
5

.7
0

2
,2

1 
5

.8
2

6
,4

0 
6

.1
5

3
,9

5 
6

.1
5

5
,2

7 
6

.1
9

0
,9

3 
6

.4
8

4
,1

7 
6

.7
5

4
,9

3 
6

.8
1

3
,0

5 
6

.9
9

1
,3

5 
7

.1
4

1
,9

4 
7

.2
5

8
,1

7 
7

.4
7

0
,8

4 
7

.5
2

4
,9

8
7

.7
9

1
,5

8

 



 
 

Begründung: 
 
A. Allgemeines 
 
Der Gesetzentwurf beinhaltet im Wesentlichen die Regelung einer Angleichungszulage für die 
Jahre 2021 bis 2025 sowie die Anpassung der Besoldung- und Versorgung im Jahr 2022. Im 
Übrigen erfolgen Änderungen im Hamburgischen Besoldungsgesetz (HmbBesG) zur Gewäh-
rung von Leistungsbezügen für Präsidentinnen und Präsidenten der Hochschulen und im 
Hamburgischen Beamtenversorgungsgesetz (HmbBeamtVG) zur (Nicht-)Anrechnung von 
Einkommen auf die Versorgungsbezüge.  
 
Die einmal jährlich zu gewährende Angleichungszulage dient dazu, den Abstand der Besol-
dungsentwicklung zu den Tarifergebnissen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst anzupas-
sen, die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts aus seinen Entscheidungen vom 5. Mai 
und 17. November 2015 (2 BvL 17/09 und 2 BvL 19/09) und vom 4. Mai 2020 (2 BvL 4/18) 
zeitnah zu erfüllen und eine amtsangemessene Alimentierung der Beamtinnen und Beamten 
sowie der Richterinnen und Richter sicherzustellen. Anders als die bis zum Jahr 2011 gezahlte 
Sonderzahlung handelt es sich bei dieser Angleichungszulage nicht um eine jährliche Zuwen-
dung mit Belohnungscharakter wie etwa dem Weihnachtsgeld. 
 
Die mit diesem Gesetz außerdem geregelte Besoldungsanpassung erfolgt durch eine Über-
nahme der Tarifeinigung durch eine lineare Anpassung der dynamischen Besoldungsbeträge.  
 
Nach § 17 HmbBesG wird die Besoldung der Beamtinnen und Beamten entsprechend der 
Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse und unter Berück-
sichtigung der mit den Dienstaufgaben verbundenen Verantwortung regelmäßig durch Gesetz 
angepasst. Die Besoldung der Beamtinnen und Beamten der Freien und Hansestadt Hamburg 
ist zuletzt zum 1. Januar 2021 durch Erhöhung um 1,4 % (vgl. Gesetz vom 18.September 
2019, HmbGVBl. 2019, Seite 285) angepasst worden.  
 
Die Tarifvertragsparteien für den öffentlichen Dienst der Länder haben sich am 29. November 
2021 unter anderem auf folgende Entgeltsteigerungen geeinigt:  
-  Anhebung der Tabellenentgelte zum 1. Dezember 2022 um 2,8 %; 
-  Erhöhung der Ausbildungs- und Praktikantenentgelte zum 1. Dezember 2022 um 50 Euro 

(im Pflegebereich um 70 Euro). 
-  Die Laufzeit des Tarifvertrags beträgt 24 Monate.  
 
Dementsprechend sieht der Gesetzentwurf eine Erhöhung der Besoldungs- und Versorgungs-
bezüge zum 1. Dezember 2022 um 2,8 % vor, die Anwärtergrundbeträge werden um 50 Euro 
erhöht.  
 
Im Beamtenversorgungsrecht erfolgt eine Anpassung der unmittelbar im HmbBeamtVG gere-
gelten Beträge. Darüber hinaus enthält das Gesetz weitere Änderungen im Besoldungs- und 
Beamtenversorgungsgesetz.  
 
 



- 2 -
 

1. Angleichungszulage
 
Die neu geschaffene Angleichungszulage dient der Angleichung der Entwicklung der Besol-
dung an die Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst. Ohne diese Zulage bleibt die Entwicklung 
der Besoldung nach der vom Bundesverfassungsgericht beschriebenen Berechnung vorüber-
gehend deutlich hinter den Tarifergebnissen zurück, so dass ein Ausgleich geboten ist.  
 
a. Verfassungsrechtliche Ausgangslage 
 
Der verfassungsrechtliche Maßstab, an dem die Rechtsgrundlagen für die Besoldung der Be-
amten zu messen sind, ergibt sich aus Artikel 33 Absatz 5 GG. Danach ist das Recht des 
öffentlichen Dienstes unter Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeam-
tentums zu regeln und fortzuentwickeln. 
  
Zu den vom Gesetzgeber wegen ihres grundlegenden und strukturprägenden Charakters nicht 
nur zu berücksichtigenden, sondern zu beachtenden (std. Rspr. seit BVerfG, Beschluss vom 
11. Juni 1958  1 BvR 1/52 , juris, Rn. 47; Urteil vom 6. März 2007  2 BvR 556/04 , juris, 
Rn. 59; Beschluss vom 19. September 2007  2 BvF 3/02 , juris, Rn. 46, 52; Urteil vom 
14. Februar 2012  2 BvL 4/10 , juris, Rn. 143; Urteil vom 5. Mai 2015  2 BvL 17/09 u.a. , 
juris, Rn. 92) hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums zählt das Alimentations-
prinzip. Artikel 33 Absatz 5 GG ist unmittelbar geltendes Recht und enthält einen Regelungs-
auftrag an den Gesetzgeber sowie eine institutionelle Garantie des Berufsbeamtentums 
(BVerfG, Beschluss vom 7. November 2002  2 BvR 1053/98 , juris, Rn. 27; Urteil vom 
6. März 2007  2 BvR 556/04 , juris, Rn. 45; Urteil vom 14. Februar 2012  2 BvL 4/10 , 
juris, Rn. 143; Urteil vom 5. Mai 2015  2 BvL 17/09 u.a. , juris, Rn. 92). Des Weiteren be-
gründet Artikel 33 Absatz 5 GG ein grundrechtsgleiches Recht der Beamtenschaft, soweit de-
ren subjektive Rechtsstellung betroffen ist (vgl. BVerfG, Beschluss vom 24. November 1998  
2 BvL 26/91 , juris, Rn. 35; Beschluss vom 12. Februar 2003  2 BvL 3/00 , juris, Rn. 65; 
Urteil vom 06. März 2007  2 BvR 556/04 , juris, Rn. 45; Beschluss vom 19. September 
2007  2 BvF 3/02 , juris, Rn. 64; Urteil vom 14. Februar 2012  2 BvL 4/10 , juris, Rn. 143; 
Urteil vom 5. Mai 2015  2 BvL 17/09 u.a. , juris, Rn. 92). 
 
Der Inhalt des Alimentationsprinzips wird von verschiedenen Determinanten geprägt. Das Ali-
mentationsprinzip verpflichtet den Dienstherrn, Beamtinnen und Beamte sowie ihre Familien 
lebenslang angemessen zu alimentieren und ihnen nach ihrem Dienstrang, nach der mit ihrem 
Amt verbundenen Verantwortung und nach der Bedeutung des Berufsbeamtentums für die 
Allgemeinheit entsprechend der Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen 
Verhältnisse und des allgemeinen Lebensstandards einen angemessenen Lebensunterhalt zu 
gewähren. Damit wird der Bezug der Besoldung sowohl zu der Einkommens- und Ausgaben-
situation der Gesamtbevölkerung als auch zur Lage der Staatsfinanzen, das heißt zu der sich 
in der Situation der öffentlichen Haushalte ausdrückenden Leistungsfähigkeit des Dienstherrn, 
hergestellt (BVerfG, Beschluss vom 12. Februar 2003  2 BvL 3/00 , juris, Rn. 68; BVerfG, 
Beschluss vom 19. September 2007  2 BvF 3/02 , juris, Rn. 52; Urteil vom 14. Februar 
2012  2 BvL 4/10 , juris, Rn. 143; Urteil vom 5. Mai 2015  2 BvL 17/09 u.a. , juris, Rn. 93). 
Im Rahmen dieser Verpflichtung zu einer dem Amt angemessenen Alimentierung hat der Ge-
setzgeber die Attraktivität des Beamtenverhältnisses für überdurchschnittlich qualifizierte 
Kräfte, das Ansehen des Amtes in den Augen der Gesellschaft, die von der Amtsinhaberin 
oder dem Amtsinhaber geforderte Ausbildung und ihre beziehungsweise seine Beanspru-
chung zu berücksichtigen (BVerfG, Beschluss vom 30. März 1977  2 BvR 1039/75 , juris, 
Rn. 43; Beschluss vom 24. November 1998  2 BvL 26/91 , juris, Rn. 36; Beschluss vom 
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12. Februar 2003 2 BvL 3/00 , juris, Rn. 66; Urteil vom 27. September 2005 2 BvR 
1387/02 , juris, Rn. 114; Urteil vom 14. Februar 2012  2 BvL 4/10 , juris, Rn. 143; Urteil 
vom 5. Mai 2015  2 BvL 17/09 u.a. , juris, Rn. 93). Für die Beurteilung der Angemessenheit 
der Alimentation kommt es auf deren Gesamthöhe an, zu deren Ermittlung neben dem Grund-
gehalt auch weitere Besoldungsbestandteile wie Sonderzahlungen oder Stellenzulagen 
(BVerfG, Beschluss vom 24. November 1998  2 BvL 26/91 , juris, Rn. 56) heranzuziehen 
sind, auch wenn diese für sich betrachtet nicht den verfassungsrechtlichen Schutz eines her-
gebrachten Grundsatzes des Berufsbeamtentums gemäß Artikel 33 Absatz 5 GG genießen 
(BVerfG, Urteil vom 6. März 2007  2 BvR 556/04 , juris, Rn. 45; Beschluss vom 17. Januar 
2012  2 BvL 4/09 , juris, Rn. 59; Urteil vom 5. Mai 2015  2 BvL 17/09 u.a. , juris, Rn. 93). 
 
Bei der praktischen Umsetzung der aus Artikel 33 Absatz 5 GG resultierenden Pflicht zur amts-
angemessenen Alimentierung besitzt der Gesetzgeber einen weiten Entscheidungsspielraum 
(BVerfG, Beschluss vom 11. Juni 1958  1 BvR 1/52 , juris, Rn. 62; BVerfG, Urteil vom 
27. September 2005  2 BvR 1387/02 , juris, Rn. 114; Beschluss vom 20. März 2007  2 BvL 
11/04 , juris, Rn. 37; Beschluss vom 18. Juni 2008  2 BvL 6/07 , juris, Rn. 68; Urteil vom 
14. Februar 2012  2 BvL 4/10 , juris, Rn. 148; BVerfG, Urteil vom 5. Mai 2015  2 BvL 17/09 
u.a. , juris, Rn. 94). Dies gilt sowohl hinsichtlich der Struktur als auch hinsichtlich der Höhe 
der Besoldung (BVerfG, Beschluss vom 22. März 1990  2 BvL 1/86 , juris, Rn. 48 f.; Urteil 
vom 14. Februar 2012  2 BvL 4/10 , juris, Rn. 148; Urteil vom 5. Mai 2015  2 BvL 17/09 
u.a. , juris, Rn. 94); diese ist der Verfassung nicht unmittelbar, als fester und exakt beziffer-
barer Betrag, zu entnehmen (BVerfG, Beschluss vom 30. März 1977  2 BvR 1039/75 , juris, 
Rn. 42 ff.; Urteil vom 6. März 2007  2 BvR 556/04 , juris, Rn. 68; Urteil vom 14. Februar 
2012  2 BvL 4/10 , juris, Rn. 148; Urteil vom 5. Mai 2015  2 BvL 17/09 u.a. , juris, Rn. 94). 
Insofern stellt die in Artikel 33 Absatz 5 GG enthaltene Garantie eines amtsangemessenen  
Unterhalts lediglich eine den Besoldungsgesetzgeber in die Pflicht nehmende verfassungs-
rechtliche Gestaltungsdirektive dar (BVerfG, Urteil vom 6. März 2007  2 BvR 556/04 , juris, 
Rn. 68; Urteil vom 14. Februar 2012  2 BvL 4/10 , juris, Rn. 148; BVerfG, Urteil vom 5. Mai 
2015  2 BvL 17/09 u.a. , juris, Rn. 94). 
 
Innerhalb des ihm zukommenden Entscheidungsspielraums muss der Gesetzgeber das Be-
soldungsrecht den tatsächlichen Notwendigkeiten und der fortschreitenden Entwicklung der 
allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse anpassen. Die von ihm jeweils ge-
wählte Lösung  hinsichtlich Struktur und Höhe der Alimentation  unterliegt der gerichtlichen 
Kontrolle (vgl. BVerfG, Urteil vom 5. Mai 2015  2 BvL 17/09 u.a. , juris, Rn. 94). 
 
Die vom Gesetzgeber bei der Ausgestaltung der Besoldung zu beachtenden Grundlagen mit 
denen die verfassungsrechtlichen Vorgaben des Artikel 33 Absatz 5 GG und das darin ge-
schützte Alimentationsprinzip ausreichend beachtet werden, hat das Bundesverfassungsge-
richt in seiner Rechtsprechung ab dem Jahr 2015 in mehreren Entscheidungen beschrieben 
(BVerfG, Urteil vom 5. Mai 2015  2 BvL 17/09 u.a. ; Beschluss vom 17. November 2015  2 
BvL 19/09 u. a. ; Beschluss vom 4. Mai 2020  2 BvL 4/18 ).  
 
Zu den näheren Einzelheiten dieser Rechtsprechung wird auf die weiteren Ausführungen unter 
A. 2. verwiesen. 
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b. Entwicklung der Besoldung im Vergleich zur Entwicklung der Tarifergebnisse
 
Für die Bewertung der Angemessenheit der Besoldung ist die Differenz zwischen der Besol-
dungsentwicklung und den Tarifergebnissen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst des Lan-
des ein wichtiges Kriterium. Im Rahmen der vom Bundesverfassungsgericht in den oben ge-
nannten Entscheidungen aus dem Alimentationsprinzip abgeleiteten volkswirtschaftlich nach-
vollziehbaren Parameter wird diese Differenz deshalb auch als erster Parameter geprüft. Der 
Vergleich der Entwicklung anhand der vom Bundesverfassungsgericht beschriebenen Form 
der Berechnung für den ersten Parameter ergibt folgendes Bild: 
 
Bezugspunkt der Betrachtung sind danach zunächst die Einkommen der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer mit vergleichbarer Ausbildung und Tätigkeit innerhalb des öffentlichen 
Dienstes (BVerfG, Urteil vom 27. September 2005  2 BvR 1387/02 , juris, Rn. 129; Urteil 
vom 5. Mai 2015  2 BvL 17/09 , juris, Rn. 100; Beschluss vom 17. November 2015  2 BvL 
19/09 , juris, Rn. 79). Dem Einkommensniveau dieser privatrechtlich beschäftigten Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer kommt eine besondere Bedeutung für die Bestimmung der 
Wertigkeit des Amtes und damit der Angemessenheit der Besoldung zu (BVerfG, Urteil vom 
27. September 2005  2 BvR 1387/02 , juris, Rn. 129 f.; Urteil vom 5. Mai 2015  2 BvL 17/09 

, juris, Rn. 100; Beschluss vom 17. November 2015  2 BvL 19/09 , juris, Rn. 79), zumal die 
Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst ein gewichtiges Indiz für die Entwicklung sowohl der 
(sonstigen) allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse sowie des allgemeinen 
Lebensstandards einerseits als auch der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Landes oder 
des Bundes andererseits sind. Zwar ist der Besoldungsgesetzgeber  auch angesichts der 
grundsätzlichen Unterschiede zwischen der Tarifentlohnung und der Beamtenbesoldung  von 
Verfassungs wegen nicht verpflichtet, bei Anpassungen der Bezüge eine strikte Parallelität zu 
den Tarifergebnissen des öffentlichen Dienstes zu gewährleisten (BVerfG, Urteil vom 5. Mai 
2015  2 BvL 17/09 , juris, Rn. 100; Beschluss vom 17. November 2015  2 BvL 19/09 , 
juris, Rn. 79; Beschluss vom 23. Mai 2017  2 BvR 883/14 , juris, Rn. 110). Er darf die Ta-
rifergebnisse bei der Festsetzung der Beamtenbesoldung aber nicht in einer über die Unter-
schiedlichkeit der Entlohnungssysteme hinausgehenden Weise außer Betracht lassen. Wird 
bei einer Gegenüberstellung der Besoldungsentwicklung mit der Entwicklung der Tarifergeb-
nisse im öffentlichen Dienst eine Abkopplung der Bezüge der Amtsträger hinreichend deutlich 
sichtbar, steht dies im Widerspruch zur Orientierungsfunktion der Tarifergebnisse (BVerfG, 
Urteil vom 5. Mai 2015  2 BvL 17/09 , juris, Rn. 100; Beschluss vom 17. November 2015  
2 BvL 19/09 , juris, Rn. 79). 
 
Der Abschluss der Tarifverhandlungen der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) mit den 
Gewerkschaften war auch in der Vergangenheit stets maßgeblich für die Besoldungs- und 
Versorgungsanpassungen für die Beamtinnen, Beamten, Richterinnen, Richter, Versorgungs-
empfängerinnen und Versorgungsempfänger. Die Tarifergebnisse waren in allen Jahren 
Grundlage der Übertragung auf den Besoldungs- und Versorgungsbereich (so ausdrücklich 
Drs. 19/2856, 20/1016, 20/8915, 21/1393, 21/9779, 21/17902). 
 
Eine erhebliche Unterschreitung der für diesen Parameter vom Bundesverfassungsgericht ge-
bildeten Schwellenwerte ohne sachlichen Grund bedeutet eine Abkopplung von der allgemei-
nen wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung, an der sich die regelmäßige Anpassung der 
Besoldung gemäß § 17 HmbBesG orientiert.  
 
Eine deutliche Differenz zwischen der Tarifentwicklung für den öffentlichen Dienst und der 
Besoldungsanpassung im jeweiligen Land liegt dann vor, wenn die Differenz zwischen den 
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Tarifergebnissen und der Besoldungsanpassung mindestens 5 % des Indexwertes der erhöh-
ten Besoldung beträgt. Dabei ist auf den Zeitraum der letzten 15 Jahre abzustellen. Ergänzend 
ist gegebenenfalls für einen weiteren gleichlangen Zeitraum, der auch den Zeitraum fünf Jahre 
vor Beginn des oben genannten Betrachtungszeitraums abdeckt, eine Vergleichsberechnung 

durchzuführen (BVerfG, Beschluss vom 4. Mai 2020  2 BvL 4/18 , 
juris , Rn.36, Urteil vom 5. Mai 2015  2 BvL 17/09 u.a. , juris, Rn. 100 ff., Beschluss vom 
17. November 2015  2 BvL 19/09 u. a. , juris, Rn. 79 ff.). 
 
Für den für dieses Gesetz maßgeblichen 15-jährigen Betrachtungszeitraum von 2006 bis 2021 
ergeben sich folgende Besoldungsanpassungen: Nachdem in den Jahren 2006 und 2007 
keine Besoldungsanpassungen erfolgten wurde im Jahr 2008 die Besoldung linear um 1,9 % 
erhöht (HmbGVBl. 2007, S. 213). 2009 erfolgte eine lineare Erhöhung um 3 % (HmbGVBl. 
2009, S. 177). 2010 wurde die Besoldung linear um 1,2 % erhöht (HmbGVBl. 2010, S. 212). 
2011 erfolgte eine lineare Erhöhung um 1,5 %, aber auch eine Kürzung der Sonderzahlung 
auf 1000 Euro; Beamtinnen und Beamte in der Besoldungsordnung B erhielten keine Sonder-
zahlung mehr (HmbGVBl. 2011, S. 454, 455). Diese nicht-lineare Besoldungsmaßnahme 
wirkte sich in allen Besoldungsgruppen unterschiedlich aus. 2012 wurde die Besoldung um 
1,9 % erhöht und die Sonderzahlung von 1000 Euro in die Tabellenwerte integriert (HmbGVBl. 
2011, S. 454, 455). 2013 betrug die lineare Erhöhung 2,45 % und 2014 2,75 % (HmbGVBl. 
2013, S. 369). 2015 wurde die Besoldung linear um 1,9 % und 2016 um 2,1 % erhöht 
(HmbGVBl. 2015, S. 223). 2017 betrug die lineare Erhöhung 1,8 % und 2018 2,15 % 
(HmbGVBl. 2017, S. 191). 2019 wurde die Besoldung linear um 3,0 % erhöht, 2020 um 3,2 % 
und 2021 um 1,4 % (HmbGVBl. 2019, S. 285). 
 
Die sich aus diesen Einzelmaßnahmen ergebenden Gesamtbesoldungsanpassungen für die 
jeweiligen Besoldungsgruppen im Zeitraum von 15 Jahren sind mit den einzelnen Berech-
nungsschritten in den als Anlagen B 1 und B 2 beigefügten Tabellen aufgeführt.  
 
Die Entwicklung der Tarifeinkommen im gleichen Zeitraum wurde auf Basis der Mitteilungen 
des Statistischen Bundesamtes ermittelt und ist der Anlage B 3 zu entnehmen.  
 
Die Differenz zwischen der Entwicklung der Tarifeinkommen (100 + x) einerseits und der Be-
soldungsentwicklung (100 + y) andererseits stellt sich damit in Relation zur Besoldungsent-

wicklung wie folgt dar: . Dieser (Negativ-)Parameter wird derzeit in den Be-

soldungsgruppen oberhalb von A 8 erfüllt. Die Differenz zwischen der Tarif- und der Besol-
dungsentwicklung beträgt nur in den Besoldungsgruppen bis A 8 weniger als 5 % des Index-
wertes der erhöhten Besoldung. In den übrigen Besoldungsgruppen überschreitet die Diffe-
renz die Grenze von 5 % (siehe Anlage B 4).  
 
Für die Ämter der Besoldungsordnung W ist ein Vergleich der Besoldungsentwicklung der letz-
ten 15 Jahre mit der Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst nicht möglich, da diese Besol-
dungsordnung erst 2005 eingeführt und 2013 durch die Einführung von Grundleistungsbezü-
gen nochmals strukturell verändert wurde. Die Grundgehaltssätze der W-Besoldung sowie die 
Leistungsbezüge wurden aber von Beginn an entsprechend der allgemeinen Besoldungsent-
wicklung angepasst, so dass die Ergebnisse der Berechnungen für die weiteren Besoldungs-
ordnungen auf die Besoldungsordnung W übertragbar sind. 
 
Die in den früheren Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzen seit 2015 beschrie-
bene eigenständige Form der Berechnung der Entwicklungen wird nicht weiter verfolgt. Grund 
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für diese abweichende Form der Berechnung war, dass durch die Rechtsprechung nicht ab-
schließend geklärt war, wie die für den Vergleich heranzuziehenden Werte ermittelt werden. 
Daher erfolgte zunächst im Rahmen der Gesetzesbegründungen die Berechnung der Besol-
dungsentwicklung der letzten 15 Jahre, indem die Jahresbesoldung in der jeweiligen Endstufe 
der Besoldungsgruppe im Betrachtungsjahr in Bezug zur entsprechenden Jahresbesoldung 
im Ausgangsjahr gesetzt und die prozentuale Steigerung errechnet wurde. Die Tarifentwick-
lung (auf Basis der jeweiligen Endstufen der Vergütungs- bzw. Entgeltgruppen) wurde nach 
derselben Methode berechnet. So konnte eine sehr genaue Vergleichbarkeit der konkreten 
Besoldungssteigerungen mit den tatsächlich erfolgten Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst 
der Stadt Hamburg erreicht werden (Drs. 21/1393, S. 26 f.; Drs. 21/9779, S. 27 und Drs. 
21/17902, S. 41). Bei dieser Art der Berechnung der Besoldungsentwicklung werden nicht nur 
sämtliche linearen Besoldungsanpassungen im Betrachtungszeitraum erfasst, sondern auch 
alle Erhöhungen um Mindest- oder Sockelbeträge sowie alle Veränderungen hinsichtlich der 
Gewährung der Sonderzahlungen. Eine Prüfung der finanziellen Auswirkungen struktureller 
Besoldungsanpassungen (nicht von Einmalzahlungen) im Betrachtungszeitraum und eine 
Festlegung von Kriterien, nach denen solche bei der Beurteilung der Besoldungsentwicklung 
zu berücksichtigen sind, sind entbehrlich. 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat jedoch in seinem Beschluss vom 4. Mai 2020 (  2 BvL 
4/18 , juris, Rn. 30
stufe eine vermeintliche Objektivität zumesse, die ihr gerade nicht zukomme. Die Parameter 
seien weder dazu bestimmt noch geeignet, aus ihnen mit mathematischer Exaktheit eine Aus-
sage darüber abzuleiten, welcher Betrag für eine verfassungsmäßige Besoldung erforderlich sei. 
Ein solches Verständnis würde die methodische Zielrichtung der Besoldungsrechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts verkennen. Im Ausgangspunkt genüge es daher, die von den 
Besoldungsgesetzgebern im Regelfall für alle Besoldungsgruppen gleichermaßen vorgenom-
menen linearen Anpassungen der Bezüge um einen bestimmten Prozentwert zu erfassen 
(BVerfG, Beschluss vom 4. Mai 2020,  2 BvL 4/18 , juris, Rn. 31, m. w. N.). Auch das Ver-
waltungsgericht Hamburg hat in verschiedenen Vorlagebeschlüssen (zum Beispiel VG Ham-
burg, Beschluss vom 29. September 2020  20 K 7506/17 , juris) die Entwicklung der Besol-
dung nach Maßgabe der vom Bundesverfassungsgericht verwendeten Berechnung ermittelt. 
 
Auch wenn auf diese Weise ungenauere, die unterschiedlichen Entwicklungen in den einzel-
nen Besoldungsgruppen weniger exakt abbildende Ergebnisse erzielt werden, wird die für die 
weiteren Betrachtungen erforderliche Berechnung der Besoldungsentwicklung zukünftig ent-
sprechend erfolgen, da nur auf diese Weise eine Übertragung der weiteren Aspekte der Ent-
scheidungen des Bundesverfassungsgerichts gewährleistet werden kann.  
 
Im Ergebnis der Berechnungen ist festzustellen, dass die Differenz der Entwicklung der Be-
amtenbesoldung zur Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst nach der in der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts entwickelten Form der Berechnung die maßgeblichen 
Schwellenwerte überschreitet. 
 
c. Gewährung einer zeitlich befristeten Angleichungszulage 
 
Zum Ausgleich dieses Missverhältnisses ist es geboten, durch eine Erhöhung der Besoldung 
einen ausreichend bemessenen Ausgleich zu gewähren, um die unterschiedlichen Entwick-
lungen aneinander anzupassen und damit die nach § 17 HmbBesG gebotene Orientierung der 
Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse zu gewährleisten. 
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Dabei ist dafür Sorge zu tragen, dass durch den Ausgleich keine Überkompensation beste-
hender Defizite erfolgt. Aus diesem Grund sind die Kompensationsmaßnahmen auf das not-
wendige Maß zu begrenzen und nur für den Zeitraum zu gewähren, in denen das auszuglei-
chende Missverhältnis besteht.  
 
Die beschriebene unterschiedliche Entwicklung von Besoldung und Tariflohn im öffentlichen 
Dienst ist zeitlich auf Vergleiche begrenzt, die Zeiträume bis zum Jahr 2011 einbeziehen, an-
schließend sind diese Differenzen nicht mehr zu beobachten. Ursächlich für die Auseinan-
derentwicklung sind einzelne Entwicklungen im Tarif- und Besoldungsrecht zu Beginn des 15-
jährigen Betrachtungszeittraums, die auch Auswirkungen auf das Gesamtergebnis haben. 
 
In den Betrachtungszeitraum fällt die Umstellung des Regelwerks vom Bundesangestellten-
Tarifvertrag (BAT) auf den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) im Tarif-
recht im Jahr 2006, der neben den inhaltlichen Neuerungen wie geänderten Stufenlaufzeiten 
auch zu einer geänderten Tabellenstruktur führte und die Einführung umfassender Überlei-
tungsregelungen erforderlich machte. Die Tarifanpassungen aus der Zeit der Umstellung und 
Überleitung berücksichtigen diese Umgestaltungen. Eine vergleichbare Umgestaltung des Be-
soldungsrechts in Folge der Föderalismusreform I und zur Einführung einer nicht-altersdiskri-
minierenden Besoldung erfolgte im Beamtenbereich erst im Jahr 2010. In diesem Zusammen-
hang wurden unter anderem Besoldungsgruppen gestrichen, die Grundgehälter der ersten 
Stufen erhöht und die Stufenlaufzeiten verändert. Diese Änderungen hatten erheblichen Ein-
fluss auf die Vergleichbarkeit der Entwicklungen von tariflichen Gehältern und der Beamten-
besoldung. 
 
In den Ergebnissen der Berechnungen nach dem Bundesverfassungsgericht erkennbar wirkte 
sich die im Besoldungsrecht beabsichtigte Einführung einer leistungsorientierten Bezahlung 
auf den Abstand zwischen Besoldungs- und Tariflohnentwicklung aus. Zum 1. Januar 2008 
wurde bei der Besoldungsanpassung das Tarifergebnis mit einem einprozentigen Abschlag für 
die Mittel, aus denen die leistungsorientierte Bezahlung vorgenommen werden sollte, über-
nommen (Drs. 18/6009, S. 9). Hintergrund war, dass der Tarifvertrag in § 18 Absatz 4 TV-L für 
die Tarifbeschäftigten die Gewährung einer derartigen leistungsorientierten Bezahlung vorsah. 
Eine leistungsorientierte Bezahlung von Beamtinnen und Beamten wurde letztlich nicht einge-
führt. Der im Jahr 2008 erfolgte Abschlag von der Besoldung wurde jedoch in den Folgejahren 
nicht in Form einer linearen Anpassung kompensiert, sondern durch die Gewährung eines 
erhöhten Sockelbetrags in Höhe von 40 Euro in allen Besoldungsgruppen im Jahr 2009. So-
ckelbeträge oder Einmalzahlungen finden jedoch in den vom Bundesverfassungsgericht in den 
oben genannten Entscheidungen entwickelten Berechnungen keine Berücksichtigung. Damit 
wird das Zurückbleiben der linearen Besoldungsanpassung hinter der Entwicklung des Tarifs 
im Jahr 2008 im Vergleich mit der Entwicklung des Tarifs berücksichtigt, die bereits ein Jahr 
später erfolgende Kompensationsmaßnahme ist aber nicht erkennbar.  
 
Zudem hatte die Neuordnung des Sonderzahlungsrechts Auswirkungen auf den Abstand zwi-
schen Besoldungs- und Tariflohnentwicklung. Mit dem Gesetz über die jährliche Sonderzah-
lung und die Besoldungs- und Versorgungsanpassung 2011/2012 vom 1. November 2011 
(HmbGVBl. 2011, S. 454) wurde das Sonderzahlungsrecht in Hamburg neu geregelt. Statt der 
bis dahin gewährten 66 % bzw. 60 % der jeweiligen Dezemberbezüge wurden unabhängig 
von der Besoldungsgruppe jeder und jedem Berechtigten mit Ausnahme der Beamtinnen und 
Beamten der Besoldungsordnung B 1.000 Euro mit den Dezemberbezügen ausgezahlt, Ver-
sorgungsberechtigte bis zur Besoldungsgruppe A 12 erhielten 500 Euro. Mit der nächsten Be-
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soldungsanpassung im Januar 2012 wurden diese Beträge in die Besoldungstabellen inte-
griert. Für berücksichtigungsfähige Kinder wird seitdem eine Sonderzahlung in Höhe von 
300 Euro pro Kind gewährt. Angesichts der zuvor geringen Steigerung der Löhne und Gehälter 
außerhalb des öffentlichen Dienstes unter anderem in Folge der Auswirkungen der Finanzkrise 
2009, bestand unter Beachtung von § 17 HmbBesG, wonach die Besoldung entsprechend der 
Entwicklung der allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse und unter Berück-
sichtigung der mit den Dienstaufgaben verbundenen Verantwortung durch Gesetz regelmäßig 
angepasst wird, die begründete Annahme eines Handlungsspielraums für die getroffenen 
Maßnahmen. Da das Bundesverfassungsgericht sich bis dahin nicht konkret zu den Grenzen 
des Alimentationsprinzips geäußert hatte und stattdessen stets den weiten Gestaltungsspiel-
raum des Gesetzgebers bei der Ausgestaltung der Besoldung betont hatte, gab es insoweit 
seinerzeit keine Anhaltspunkte für die Annahme einer verfassungswidrigen Unteralimentation. 
 
Die beschriebene Kürzung der Sonderzahlung hatte erhebliche Auswirkungen: Während die 
Neuregelung für verheiratete Beamtinnen und Beamte mit zwei Kindern bis zur Besoldungs-
gruppe A 7 Stufe 2 und mit drei Kindern bis zur Besoldungsgruppe A 8 Stufe 2 tatsächlich zu 
Besoldungssteigerungen führte, da die Festbeträge sowie die kinderbezogenen Sonderzah-
lungen in Höhe von 300 Euro pro Kind den sich aus der bisherigen Berechnung ergebenden 
prozentualen Anteil überstieg, führte sie bei Beamtinnen und Beamten mit keinem oder nur 
einem Kind sowie bei Beamtinnen und Beamten mit zwei oder mehr Kindern in den höheren 
Besoldungsgruppen zu anwachsenden Kürzungen gegenüber der bisherigen Besoldung. So 
betrug zum Beispiel die Minderbesoldung durch die Neuregelung der Sonderzahlung in 2011 
für verheiratete Beamtinnen oder Beamte mit einem Kind zwischen 204,13 Euro in der End-
stufe der Besoldungsgruppe A 4 und 2422,34 Euro in der Endstufe der Besoldungsgruppe 
A 16.  
Das beschriebene erhebliche Auseinanderfallen der Besoldungsentwicklung und der Tarifloh-
nentwicklung war ab dem Jahr 2011 im Wesentlichen beendet. Bereits die Besoldungsanpas-
sung im Januar 2012 entsprach nahezu dem Tarifergebnis für dieses Jahr (Drs. 20/1016, S. 
3), lediglich eine im Tarifbereich vorgesehene zusätzliche Erhöhung um 17 Euro für Tarifbe-
schäftigte bzw. 6 Euro für Anwärterinnen und Anwärter wurde nicht übernommen. In der Fol-
gezeit zwischen 1. Januar 2013 und 31. Dezember 2019 wurden die Ergebnisse der Tarifver-
handlungen sowohl bei der Bemessung der Anpassungen als auch der der zeitlichen Umset-
zung der Anpassungsschritte in den Anpassungsgesetzen berücksichtigt (Drs. 20/8915 für die 
Jahre 2013/2014, Drs. 21/1393 für die Jahre 2015/2016, Drs. 21/9779 für die Jahre 2018/2019 
und Drs. 21/17902 für die Jahre 2019 bis 2021). Allerdings wurde der sich aus den Tarifergeb-
nissen ergebende Umfang bei den in diesem Zeitraum erfolgenden sieben linearen Anpassun-
gen der Besoldung nach § 17 HmbBesG in gleichmäßigen Schritten von jeweils 0,2 Prozent-
punkten gemindert und die sich daraus ergebende Differenz der Versorgungsrücklage zuge-
führt. Dies führte zwar zu einer weiteren Abweichung der Besoldungsentwicklung von der Ta-
rifentwicklung, für sich allein genommen erreichten diese Maßnahmen zum Aufbau einer Ver-
sorgungsrücklage jedoch nicht die vom Bundesverfassungsgericht beschriebenen Grenzen.  
 
Zur Verminderung des Abstands zwischen der Entwicklung der Besoldung und des Tariflohns 
ist daher eine zeitlich begrenzte Anpassung durch eine jährlich gezahlte Zulage ausreichend. 
Eine dauerhafte lineare Erhöhung der Besoldung ist hingegen nicht erforderlich. 
 
Daher soll eine Angleichungszulage gewährt werden, welche vom Jahr 2021 bis zum 
Jahr 2025 an die Besoldungsempfängerinnen und Besoldungsempfänger gezahlt werden soll. 
Mit Ablauf des Jahres 2025 ist der verfassungsgemäße Abstand zwischen Besoldungs- und 
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Tarifentwicklung wieder hergestellt, sodass eine weitere Gewährung einer Angleichungszu-
lage nicht mehr notwendig ist. 
 
d. Bemessung der Zulage 
 
Die Höhe der Angleichungszulage richtet sich nach dem individuellen durchschnittlichen Jah-
resverdienst im jeweiligen Kalenderjahr. Mit dieser auf den individuellen Durchschnittsver-
dienst gerichteten Betrachtungsweise wird eine gerechte Bemessung der Angleichungszulage 
erreicht. Zudem werden sämtliche möglichen Konstellationen aus Umfang und Verteilung der 
Arbeitszeit wie etwa ein unterjähriges Eintreten in oder Ausscheiden aus dem öffentlichen 
Dienst, Arbeitszeitreduktionen und -erhöhungen, unbezahlte Freistellungen, sowie etwaige un-
terjährige Beförderungen abgebildet. In diesen Fällen vermindert oder erhöht sich das zu be-
rücksichtigende Jahresgehalt, sodass eine gesonderte Regelung für die einzelnen Fallgestal-
tungen nicht erforderlich ist.  
 
Die im Bezugsjahr gewährten Familienzuschläge werden hingegen nicht in die Berechnung 
der Angleichungszulage einbezogen, obwohl die Beträge des Familienzuschlags im Rahmen 
der Besoldungs- und Versorgungsanpassungen regelmäßig ebenfalls erhöht werden. Das 
Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom 4. Mai 2020 (  2 BvL 4/18 , juris, 
Rn. 47) darauf hingewiesen, dass das bei den Entscheidungen zu Grunde gelegte Familienbild 
kein Leitbild der Beamtenbesoldung, sondern lediglich aus der bisherigen Besoldungspraxis 
abgeleitet sei. Der Senat beabsichtigt zur Sicherstellung einer amtsangemessenen Alimentie-
rung unter Berücksichtigung eines der aktuellen Erwerbssituation entsprechenden Familien-
bildes der Bürgerschaft zeitnah ein weiteres Gesetz vorzulegen, das unter anderem Änderun-
gen im Bereich des Familienzuschlags enthalten wird. Diesen beabsichtigten Änderungen soll 
nicht vorgegriffen werden. 
 
Für Anspruchsberechtigte, die vor dem 1. Dezember des jeweiligen Kalenderjahres aus dem 
aktiven Dienst ausscheiden, wird die Angleichungszulage zum Zeitpunkt des Ausscheidens 
gezahlt. Damit soll sichergestellt werden, dass auch wer unterjährig aus dem aktiven Dienst 
ausscheidet, für die Zeit des aktiven Dienstes im laufenden Kalenderjahr ebenfalls die Anglei-
chungszulage erhält. Es wird lediglich der Auszahlungszeitpunkt modifiziert. Die Berechnungs-
grundlagen für die Bemessung der Angleichungszulage ändern sich nicht. 
 
e. Anspruchsberechtigte 
 
Die Angleichungszulage wird aktiven Beamtinnen und Beamten sowie Richterinnen und Rich-
tern gewährt, die in einem Dienstverhältnis mit der Freien und Hansestadt Hamburg stehen 
und Dienstbezüge beziehen.  
 
Anwärterinnen und Anwärter als Beamtinnen und Beamte auf Widerruf sind nicht in den Kreis 
der Anspruchsberechtigten mit einbezogen, da sie keine Dienstbezüge im Sinne des § 2 Ab-
satz 1 HmbBesG  2 Absatz 2 HmbBesG erhalten. 
Anwärterbezüge haben im Gegensatz zu den Dienstbezügen als 
mentierende Funktion und unterfallen damit nicht der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts zu § 33 Absatz 5 GG. Sie werden daher nicht mittels einer Angleichungszulage 
in der Höhe an die Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst angeglichen.  
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Anpassungen der Anwärterbezüge erfolgen zudem regelmäßig in einem anderen Modus als 
bei die Anpassungen der Dienstbezüge. Während die Dienstbezüge linear prozentual ange-
passt werden, erfolgt die Anpassung der Anwärterbezüge vornehmlich in festen Beträgen, die 
sich nicht in der Höhe nicht nach der Art der Anwärterbezüge unterscheiden. Infolgedessen ist 
die Entwicklung der Anwärterbezüge nicht mit der linearen Besoldungsentwicklung und der 
Tarifentwicklung im öffentlichen Dienst vergleichbar.  
 
Eine Übertragung auf die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger ist eben-
falls nicht geboten. Die Angleichungszulage dient allein der Angleichung der Besoldungsent-
wicklung an die Tarifentwicklung. Daraus ergibt sich nicht notwendigerweise das Erfordernis 
einer entsprechenden Anpassung der Beamtenversorgung. Wie die vom Bundesverfassungs-
gericht für die Besoldung entwickelte Parameter-Rechtsprechung auf die Alimentierung von 
Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern zu übertragen ist, ist bisher offen. 
Den bisherigen Entscheidungen lagen jeweils Fälle aktiver Richterinnen und Richter, Staats-
anwältinnen und Staatsanwälte beziehungsweise Beamtinnen und Beamter zu Grunde. Eine 
verfassungsgerichtliche Entscheidung darüber, ob und wie die für die Besoldung der aktiven 
Beamtinnen und Beamten entwickelte Rechtsprechung auf die Versorgungsbezüge zu über-
tragen wäre, steht bislang aus. Zwei bislang noch nicht vom Bundesverfassungsgericht be-
schiedene Vorlagebeschlüsse des VG Hamburg vom 29. September 2020 (Aktenzeichen 20 
K 7506/17 und 20 K 7511/17) befassen sich mit der amtsangemessenen Alimentation von 
Versorgungsempfängern. Das Bundesverfassungsgericht selbst hat bisher in einem Be-
schluss aus dem Jahr 2007 ein Auseinanderfallen von Besoldungs- und Versorgungsentwick-
lung grundsätzlich für zulässig gehalten, sofern dafür sachliche Gründe wie etwa die Vermin-
derung des Anstiegs der Versorgungslasten oder Änderungen im Bereich der gesetzlichen 
Rente bestehen (BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 24. September 2007 2 BvR 1673/03 

, juris, Rn. 43 ff.). 
 
Eine Angleichung der Besoldungsentwicklung an die Tarifentwicklung muss nicht notwendi-
gerweise auch zur Anpassung der Beamtenversorgung führen, da die Tarifentwicklung kein 
zutreffender Vergleichsmaßstab für die Beamtenversorgung ist. Nach Auffassung des Bun-
desverfassungsgerichts scheidet das Einkommen aktiver privatrechtlich beschäftigter Arbeit-
nehmer als Bezugspunkt zur Bestimmung der amtsangemessenen Versorgung aus, weil der 
Besoldungsgeber bei den Versorgungsempfängern im Rahmen einer typisierenden Betrach-
tungsweise davon ausgehen kann, dass der finanzielle Bedarf der Ruhestandsbeamtinnen 
und -beamten geringer ist als derjenige der aktiven Beamtinnen und Beamten. In der Konse-
quenz der Fortsetzung der Bedeutung der Einkommen der Angestellten für die Beurteilung der 
Amtsangemessenheit der Besoldung liegt vielmehr die Orientierung an den Einkommensver-
hältnissen der Rentenempfänger für die Beurteilung der Amtsangemessenheit der Versorgung 
(BVerfG, Urteil vom 27. September 2005  2 BvR 1387/02 , juris, Rn. 130). 
 
Anstelle des Vergleichs mit der Entwicklung der Bezüge der Tarifbeschäftigten über einen 
Zeitraum von 15 Jahren wäre es daher sachgerecht, beim Vergleich mit den Versorgungsbe-
zügen auf die Entwicklung der Rentenbezüge in dem entsprechenden Zeitraum abzustellen. 
Allerdings ist hierbei zu beachten, dass bei der Begutachtung des ersten Parameters ein Ver-
gleich der Entwicklung der Beamtenversorgung allein mit der gesetzlichen Rente wegen der 
Bifunktionalität der Beamtenversorgung zu kurz greift. Vielmehr erscheint hier eine Einbezie-
hung der betrieblichen Zusatzversorgung neben der gesetzlichen Rente erforderlich. So wären 
in den Vergleich die Altersbezüge der ehemals im hamburgischen öffentlichen Dienst beschäf-
tigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzubeziehen, die sich aus der gesetzlichen 
Rente einerseits und dem Ruhegeld nach dem Hamburgischen Zusatzversorgungsgesetz 
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(HmbZVG) andererseits zusammensetzen. Bis 2003 war die Zusatzversorgung im hamburgi-
schen öffentlichen Dienst (wie auch im übrigen Bundesgebiet bei der VBL) nach dem an der 
Beamtenversorgung orientierten Gesamtversorgungsprinzip ausgestaltet. Je nach Beschäfti-
gungsdauer wurde die Gesamtversorgung in einem Prozentsatz von dem letzten Gehalt be-
rechnet (max. 75 %). Von dem berechneten Gesamtversorgungsbetrag wurde die tatsächlich 
gezahlte gesetzliche Rente abgezogen, sodass als Restbetrag das Ruhegehalt gezahlt wurde. 
Dabei durfte die Höchstgesamtversorgung jedoch nicht mehr als 91,75 % eines fiktiven Netto-
gehalts betragen. Die Höhe des damaligen Ruhegeldes beruhte demzufolge auf mehreren 
Faktoren, die sich jeweils zu unterschiedlichen Zeitpunkten ändern konnten. Die Höhe der 
Gesamtversorgung hing einerseits von den jährlichen Tarifsteigerungen ab, aber andererseits 
auch  im Hinblick auf das fiktive Nettogehalt  von der Entwicklung des Steuerrechts und den 
Sozialversicherungsbeiträgen. Die Rentenhöhe entwickelt sich demgegenüber nach gesamt-
wirtschaftlichen Parametern, zu denen auch die Nettolohnentwicklung gehört. 
 
Die Zusatzversorgungsreform 2003 beinhaltete eine Abkehr vom Gesamtversorgungssystem; 
das Ruhegeld bemisst sich seitdem ausschließlich nach einem Prozentsatz des letzten Ent-
gelts (0,5 % pro Beschäftigungsjahr). Es ist lineardynamisch und steigt jedes Jahr zeitgleich 
mit der Rentenanpassung um 1 %. Das zuletzt bezogene Ruhegeld der bei der Umstellung 
2003 vorhandenen Versorgungsempfänger blieb bestehen und wurde fortan ebenfalls jährlich 
um 1 % erhöht. War die Höhe des früheren Ruhegeldes von mehreren Faktoren abhängig und 
konnte sinken oder steigen, ist die Entwicklung des Ruhegeldes seit 2003 konstant. 
 
Zudem wurde in der gesetzlichen Rentenversicherung ab 2005 der sogenannte Nachhaltig-
keitsfaktor eingeführt, der bei steigenden Rentenempfängerzahlen und stagnierenden bzw. 
sinkenden Rentenbeitragszahlern zu weniger starken Rentenerhöhungen oder Nullrunden 
führt. Dieser wurde in der Beamtenversorgung nicht übernommen. Geäußerten Forderungen 
auf Einführung des Nachhaltigkeitsfaktors wie in der gesetzlichen Rentenversicherung wurde 
auch später insbesondere mit Hinweis auf die Umstrukturierung der Sonderzahlung in 2011 
entgegengetreten. 
 
Für den Vergleich der jeweiligen Entwicklung innerhalb der letzten Jahre wurde auf Grundlage 
der vom Bundesverfassungsgericht für den Vergleich der Besoldungsentwicklung mit den an-
deren volkswirtschaftlichen Kriterien beschriebenen Form der Berechnung ein vereinfachtes 
Berechnungsverfahren entwickelt, das es ermöglicht, Indizien für eine Bewertung zu generie-
ren. Dabei werden, wie auch bei der Besoldungsanpassung, lediglich die jeweiligen prozentu-
alen Steigerungen in der Rente und in der Zusatzversorgung über einen 15-Jahres-Zeitraum 
berücksichtigt und diese der Entwicklung der Versorgung im gleichen Zeitraum gegenüberge-
stellt.  
 
Dieser modellhafte Vergleich zwischen der Beamtenversorgung und den Rentenbezügen 
ergibt, dass es zwar keine parallele Entwicklung von Beamtenversorgung und tarifbezogenen 
Renten gibt, die Versorgungsbezüge jedoch nicht in verfassungsrechtlich bedenklichem Maße 
hinter der Entwicklung der Renten der ehemaligen Tarifbeschäftigten im öffentlichen Dienst 
zurückbleiben. Bei einem Vergleich der Entwicklungen der Beamtenversorgungsbezüge (An-
lage B 5) mit den Renten- und Zusatzversorgungsansprüchen auf Basis einer Tätigkeit in der 
Vergütungsgruppe BAT IVa bzw. Entgeltgruppe TV-L E 11 (Anlage B 6) entwickeln sich die 
Indizes für Versorgungsbezüge einerseits und für die gesetzliche Rente/Zusatzversorgung an-
dererseits in den Jahren 2006 bis 2021 nicht wesentlich auseinander. Bis zur Besoldungs-
gruppe A 12 hat sich die Beamtenversorgung bis zum Jahr 2021 geringfügig besser entwickelt 
als im gleichen Zeitraum die gesetzliche Rente und Zusatzversorgung (Anlage B 7). 
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2. Besoldungs- und Versorgungsanpassung 2022 
 
a. Verfassungsmäßigkeit der Besoldung im Jahr 2021 
 
Wie bereits dargestellt, hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Rechtsprechung ab dem 
Jahr 2015 in mehreren Entscheidungen die Grundlagen beschrieben, die vom Gesetzgeber 
bei der Ausgestaltung der Besoldung zu beachten sind, damit die verfassungsrechtlichen Vor-
gaben des Artikel 33 Absatz 5 GG und das darin geschützte Alimentationsprinzip ausreichend 
beachtet werden. Anhand dieser ist die Besoldung der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen 
und Richter zu überprüfen und im Ergebnis festzustellen, ob sie evident unzureichend ist. In 
einem solchen Fall wäre ein Verfassungsverstoß gegeben. 
 
Dabei hat das Bundesverfassungsgericht in seiner letzten Entscheidung vom 4. Mai 2020 ver-
deutlicht, dass die Prüfung in einer Gesamtschau verschiedener Kriterien und unter Berück-
sichtigung der konkret in Betracht kommenden Vergleichsgruppen erfolgt. Die Gesamtschau 
erfolgt danach in zwei Schritten (BVerfG, Beschluss vom 4. Mai 2020  2 BvL 4/18 , juris, Rn. 
27 f.): 
 
aa. Erste Prüfungsstufe  Parameterprüfung 
 
Auf einer ersten Prüfungsstufe wird zur Überprüfung mit Hilfe von aus dem Alimentationsprin-
zip ableitbaren und volkswirtschaftlich nachvollziehbaren Parametern ein durch Zahlenwerte 
konkretisierter Orientierungsrahmen für die Verfassungswidrigkeit der Alimentation ermittelt. 
In der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zum Alimentationsprinzip sind fünf 
Parameter angelegt, denen eine indizielle Bedeutung bei der Ermittlung des verfassungsrecht-
lich geschuldeten Alimentationsniveaus zukommt (BVerfG, Urteil vom 5. Mai 2015  2 BvL 
17/09 , juris, Rn 97; Beschluss vom 17. November 2015  2 BvL 19/09 , juris, Rn. 76). Die 
Heranziehung dieser volkswirtschaftlichen Parameter dient vor allem der Rationalisierung der 
verfassungsrechtlichen Prüfung, darf aber nicht dahingehend missverstanden werden, dass 
sich die Höhe der amtsangemessenen Besoldung unter Rückgriff auf statistische Daten exakt 
berechnen ließe. Die erste Prüfungsstufe bereitet die sich auf der zweiten Prüfungsstufe stets 
gebotene Gesamtabwägung aller alimentationsrelevanter Aspekte vor (BVerfG, Beschluss 
vom 4. Mai 2020  2 BvL 4/18 , juris, Rn. 28).  
 
Für die Beurteilung der Verfassungsmäßigkeit der Besoldung im Jahr 2021 ergibt sich für die 
erste Prüfungsstufe folgendes Bild: 
 
aaa.  Erster Parameter 
 
Der erste Parameter der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, dessen Voraus-
setzungen bereits oben ausführlich dargestellt wurden, ist bei der Gewährung der Anglei-
chungszulage nicht mehr erfüllt. In den Anlagen B 8 und B 9 wird die Besoldungsentwicklung 
der letzten 15 Jahre bis 2021 unter Berücksichtigung der Gewährung einer Angleichungszu-
lage in den Besoldungsgruppen der Besoldungsordnungen A, B und R dargestellt. In der An-
lage B 10 wird diese Entwicklung mit der Tarifentwicklung (Anlage B 3) verglichen. Aufgrund 
der Gewährung der Angleichungszulage beträgt die Diskrepanz zwischen der Entwicklung der 
Besoldung und der Entwicklung der tariflichen Vergütung im öffentlichen Dienst in allen Besol-
dungsgruppen weniger als 5 %, so dass der erste Parameter nicht erfüllt ist.  
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bbb. Zweiter Parameter
 
Eine deutliche Abweichung der Besoldungsentwicklung von der Entwicklung des Nominallohn-
index im jeweils betroffenen Land ist ein weiteres Indiz für eine evidente Missachtung des 
Alimentationsgebotes (zweiter Parameter: BVerfG, Urteil vom 5. Mai 2015  2 BvL 17/09 , 
juris, Rn. 103; Beschluss vom 17. November 2015  2 BvL 19/09 , juris, Rn. 82). 
Die Verpflichtung zur Anpassung der Besoldung an die Entwicklung der allgemeinen wirt-
schaftlichen Verhältnisse (vgl. BVerfG, Urteil vom 27. September 2005  2 BvR 1387/02 , 
juris, Rn. 112; Beschluss vom 19. September 2007  2 BvF 3/02 , juris, Rn. 54; Urteil vom 
14. Februar 2012  2 BvL 4/10 , juris, Rn. 143) erfordert, dass die Besoldung der Beamtinnen 
und Beamten, Richterinnen und Richter zu der Einkommenssituation und -entwicklung der 
Gesamtbevölkerung in Bezug gesetzt wird (BVerfG, Beschluss vom 12. Februar 2003  2 BvL 
3/00 , juris, Rn. 67; Urteil vom 5. Mai 2015  2 BvL 17/09 , juris, Rn. 104; Beschluss vom 
17. November 2015  2 BvL 19/09 , juris, Rn. 83). Zur Orientierung eignet sich insoweit der 
Nominallohnindex, der ein allgemein anerkannter Indikator für die Einkommens- und Wohl-
standsentwicklung der abhängig Beschäftigten in Deutschland ist. Dieser Index misst die Ver-
änderung des durchschnittlichen Bruttomonatsverdienstes inklusive Sonderzahlungen der 
vollzeit-, teilzeit- und geringfügig beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Er ist 
weitgehend repräsentativ für die Verdienstentwicklung und bildet sie transparent, exakt, zeit-
nah und in regelmäßigen Zeitabständen ab (BVerfG, Urteil vom 5. Mai 2015  2 BvL 17/09 , 
juris, Rn. 104; Beschluss vom 17. November 2015  2 BvL 19/09 , juris, Rn. 83). Beträgt die 
Differenz zwischen der Entwicklung des Nominallohnindex und der Besoldungsentwicklung 
bei Zugrundelegung eines Zeitraums von 15 Jahren bis zu dem verfahrensgegenständlichen 
Zeitabschnitt sowie in einem überlappenden gleichlangen Zeitraum in der Regel mindestens 
5 % des Indexwertes der erhöhten Besoldung, ist dies ein weiteres Indiz für die evidente Un-
angemessenheit der Alimentation (BVerfG, Urteil vom 5. Mai 2015  2 BvL 17/09 , juris, Rn. 
105; Beschluss vom 17. November 2015  2 BvL 19/09 , juris, Rn. 84). 
 
Der zweite (Negativ-)Parameter ist in allen Besoldungsgruppen aufgrund der deutlichen Ab-
weichung der Besoldungsentwicklung von der Entwicklung des Nominallohnindex erfüllt. Das 
Statistische Bundesamt hat für den Betrachtungszeitraum Jahresdurchschnittswerte des No-
minallohnindex für Hamburg veröffentlicht (Anlage B 11). Bei der Berechnung wird die Verän-
derung in Prozent (VÄR) der Indexwerte des Ausgangs- und des Endjahres nach der Formel 

 ermittelt. Da der konkrete Wert für das Jahr 2021 aktuell 

noch nicht feststeht und vom Statistischen Bundesamt erst im Verlauf des Jahres 2022 ermit-
telt werden wird, ist für die weitere Berechnung der Durchschnittswert der letzten zehn Jahre 
angesetzt worden. Der Vergleich der so ermittelten Veränderungen in der Besoldungsentwick-
lung und der Entwicklung des Nominallohnindex ergibt, dass die Differenz zwischen diesen 
Werten in allen Besoldungsgruppen mehr als 5 % des Indexwertes der erhöhten Besoldung 
betrug (Anlage B 12).  
 
ccc. Dritter Parameter 
 
Eine deutliche Abweichung der Besoldungsentwicklung von der Entwicklung des Verbraucher-
preisindex in dem jeweils betroffenen Land oder  bei der Bundesbesoldung  auf Bundes-
ebene ist ebenfalls ein Indiz für eine Verletzung des Kerngehalts der Alimentation (dritter Pa-
rameter: BVerfG, Urteil vom 5. Mai 2015  2 BvL 17/09 , juris, Rn. 106; Beschluss vom 17. 
November 2015  2 BvL 19/09 , juris, Rn. 85). Der Verbraucherpreisindex bemisst die durch-
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schnittliche Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen (Mieten, Nahrungsmittel, Be-
kleidung, Kraftfahrzeuge, Friseur, Reinigung, Reparaturen, Energiekosten, Reisen etc.), die 
von privaten Haushalten für Konsumzwecke in Anspruch genommen werden (BVerfG, Urteil 
vom 5. Mai 2015  2 BvL 17/09 , juris, Rn. 107; Beschluss vom 17. November 2015  2 BvL 
19/09 , juris, Rn. 86). 
 
Der Gesetzgeber hat bei der Bemessung der Besoldung zu berücksichtigen, dass diese den 
Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richtern über die Befriedigung der Grundbedürf-
nisse hinaus einen seinem Amt angemessenen Lebensunterhalt ermöglichen muss (BVerfG, 
Beschluss vom 11. Juni 1958  1 BvR 1/52 , juris, Rn. 47; Beschluss vom 30. März 1977  2 
BvR 1039/75 , juris, Rn. 43 f.; Urteil vom 6. März 2007  2 BvR 556/04  juris, Rn. 59; Be-
schluss vom 19. September 2007  2 BvF 3/02 , juris, Rn. 52; Urteil vom 14. Februar 2012  
2 BvL 4/10 , juris, Rn. 143). Das Alimentationsprinzip verlangt  parallel zu der Konstellation 
eines familiär bedingten Unterhaltsbedarfs (BVerfG, Beschluss vom 30. März 1977  2 BvR 
1039/75 , juris, Rn. 63; Beschluss vom 22. März 1990  2 BvL 1/86 , juris, Rn. 36; Beschluss 
vom 24. November 1998  2 BvL 26/91 , juris, Rn. 55; Urteil vom 6. März 2007  2 BvR 
556/04 , juris, Rn. 45 f.) , durch eine entsprechende Bemessung der Bezüge zu verhindern, 
dass das Gehalt infolge eines Anstiegs der allgemeinen Lebenshaltungskosten aufgezehrt 
wird und den Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter infolge des Kaufkraftverlus-
tes die Möglichkeit genommen wird, den ihnen zukommenden Lebenszuschnitt zu wahren. Zur 
Ermittlung der wirtschaftlichen Situation der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Rich-
ter ist der Entwicklung seines Einkommens die allgemeine Preisentwicklung anhand des Ver-
braucherpreisindex gegenüberzustellen (BVerfG, Urteil vom 5. Mai 2015  2 BvL 17/09 , juris, 
Rn. 107; Beschluss vom 17. November 2015  2 BvL 19/09 , juris, Rn. 86). 
 
Beträgt die Differenz zwischen der Entwicklung des Verbraucherpreisindex und der Besol-
dungsentwicklung bei Zugrundelegung eines Zeitraums von 15 Jahren bis zu dem verfahrens-
gegenständlichen Zeitabschnitt sowie in einem überlappenden gleichlangen Zeitraum in der 
Regel mindestens 5 % des Indexwertes der erhöhten Besoldung, ist dies ein weiteres Indiz für 
die evidente Unangemessenheit der Alimentation (BVerfG, Urteil vom 5. Mai 2015  2 BvL 
17/09 , juris, Rn. 108; Beschluss vom 17. November 2015  2 BvL 19/09 , juris, Rn. 87). 
 
Der dritte Parameter ist nicht erfüllt. Eine Verletzung des Kerngehalts der Alimentation durch 
eine Abweichung der Besoldungsentwicklung von der Entwicklung des Verbraucherpreisindex 
(Anlage B 11) liegt nicht vor. Dieser Parameter wird in keiner Besoldungsgruppe erfüllt (An-
lage B 13). 
 
Ein Verbraucherpreisindex wurde und wird nach Auskunft des Statistischen Bundesamtes so-
wie des Statistischen Amtes für Hamburg und Schleswig-Holstein (Statistikamt Nord) für den 
fraglichen Zeitraum für Hamburg nicht erstellt. Die vom Statistikamt Nord in Hamburg erhobe-
nen Preisdaten fließen in den deutschen Verbraucherpreisindex ein. Aufgrund der relativ klei-
nen Anzahl der einfließenden Einzelpreise wird vom Statistikamt Nord die hamburgische Stich-
probe aus methodischen Gründen für nicht ausreichend erachtet, um daraus einen statistisch 
gesicherten Landesindex zu berechnen. Für die erforderliche Berechnung wird daher im Fol-
genden auf den Verbraucherpreisindex für Deutschland abgestellt. Auch das Verwaltungsge-
richt Hamburg hat diesen bei seinen Berechnungen im Rahmen der Vorlagebeschlüsse zu 
Grunde gelegt (VG Hamburg, Beschluss vom 29. September 2020  20 K 7506/17 , juris, Rn. 
69). 
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Die Verwendung des Verbraucherpreisindex für Deutschland besitzt aufgrund der Vielzahl der 
einfließenden Einzelpreise eine gesicherte Datenbasis. Die Indizes für die einzelnen Länder 
und der Verbraucherpreisindex für Deutschland beruhen auf einem bundeseinheitlichen Wä-
gungsschema, das für den Verbraucherpreisindex für Deutschland und die Indizes in den Län-
dern verwendet wird. Das Wägungsschema legt fest, mit welchem Gewicht Preise einzelner 
Güter in den Gesamtindex einfließen. Ausgangsbasis für das Wägungsschema sind die Aus-
gaben der privaten Haushalte für diese Güter. Zudem wird ein nicht unerheblicher Teil der 
einbezogenen Preise (z. B. Versandhandel, Pauschalreisen und KFZ-Handel) zentral durch 
das Statistische Bundesamt erhoben. 
 
Die in der bereits oben beschriebenen Weise durchgeführte Berechnung anhand der vom Sta-
tistischen Bundesamt für den Betrachtungszeitraum veröffentlichten Werte für die Jahres-
durchschnitte der Verbraucherpreisindizes für Deutschland (Quelle: www.destatis.de, An-
lage B 11) ergibt, dass die Differenz zwischen der Besoldungsentwicklung und der Entwick-
lung des Verbraucherpreisindex in der Zeit von 2006 bis 2021 in keiner Besoldungsgruppe 
mehr als 5 % des Indexwertes der erhöhten Besoldung betrug.  
 
ddd. Vierter Parameter 
 
Der vierte Parameter ergibt sich aus einem systeminternen Besoldungsvergleich.  
 
Aus dem Leistungsgrundsatz in Artikel 33 Absatz 2 GG und dem Alimentationsprinzip in Artikel 
33 Absatz 5 GG folgt ein Abstandsgebot, das es dem Gesetzgeber ungeachtet seines weiten 
Gestaltungsspielraums untersagt, den Abstand zwischen verschiedenen Besoldungsgruppen 
dauerhaft einzuebnen. Der systeminterne Besoldungsvergleich ist insoweit ein weiterer Para-
meter für die Konkretisierung der durch Artikel 33 Absatz 5 GG gebotenen Alimentation (vierter 
Parameter). 
 
Die Amtsangemessenheit der Alimentation der Beamtinnen und Beamten bestimmt sich daher 
auch durch ihr Verhältnis zur Besoldung anderer Beamtengruppen (BVerfG, Urteil vom 14. 
Februar 2012  2 BvL 4/10 , juris, Rn. 146 f; BVerfG, Urteil vom 5. Mai 2015  2 BvL 17/09 
u.a. , juris, Rn. 110). Durch die Anknüpfung der Alimentation an innerdienstliche, unmittelbar 
amtsbezogene Kriterien wie den Dienstrang soll sichergestellt werden, dass die Bezüge ent-
sprechend der unterschiedlichen Wertigkeit der Ämter abgestuft sind. Daher bestimmt sich 
ihre Amtsangemessenheit auch im Verhältnis zur Besoldung und Versorgung anderer Beam-
tengruppen. Gleichzeitig kommt darin zum Ausdruck, dass jedem Amt eine Wertigkeit imma-
nent ist, die sich in der Besoldungshöhe widerspiegeln muss. Die Wertigkeit wird insbesondere 
durch die Verantwortung des Amtes und die Inanspruchnahme der Amtsinhaberin oder des 
Amtsinhabers bestimmt. Die amts -angemessene Besoldung ist notwendigerweise eine ab-
gestufte Besoldung (BVerfG, Urteil vom 27. September 2005  2 BvR 1387/02 , juris, Rn. 129; 
Urteil vom 6. März 2007  2 BvR 556/04 , juris, Rn. 77; Urteil vom 14. Februar 2012  2 BvL 
4/10 , juris, Rn. 146; Urteil vom 5. Mai 2015  2 BvL 17/09 u. a. , juris, Rn. 111). Die Orga-
nisation der öffentlichen Verwaltung stellt darauf ab, dass in den höher besoldeten Ämtern die 
für den Dienstherrn wertvolleren Leistungen erbracht werden. Deshalb muss im Hinblick auf 
das Leistungs- und das Laufbahnprinzip mit der organisationsrechtlichen Gliederung der Äm-
ter eine Staffelung der Gehälter einhergehen. Vergleiche sind dabei nicht nur innerhalb einer 
Besoldungsordnung, sondern gerade auch zwischen den verschiedenen Besoldungsordnun-
gen geboten (BVerfG, Urteil vom 14. Februar 2012  2 BvL 4/10 , juris, Rn. 146); Urteil vom 
5. Mai 2015 - 2 BvL 17/09 u.a. -, juris, Rn. 111). Amtsangemessene Gehälter sind auf dieser 
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Grundlage so zu bemessen, dass sie Beamten eine Lebenshaltung ermöglichen, die der Be-
deutung ihres jeweiligen Amtes entspricht (BVerfG Urteil vom 6. März 2007  2 BvR 556/04 , 
juris, Rn. 78; Urteil vom 5. Mai 2015  2 BvL 17/09 u.a. , juris, Rn. 111). 
 
Das Ergebnis des systeminternen Besoldungsvergleichs kann in zweifacher Hinsicht indizielle 
Bedeutung dafür haben, dass die Besoldung hinter den Vorgaben des Alimentationsprinzips 
zurückbleibt.  
 
(1)  Besoldungsinterner Abstandsvergleich 
 
Im ersten Fall ergibt sich die indizielle Bedeutung aus dem Umstand, dass es infolge unter-
schiedlich hoher linearer oder zeitlich verzögerter Besoldungsanpassungen zu einer deutli-
chen Verringerung der Abstände zwischen zwei zu vergleichenden Besoldungsgruppen 
kommt. Diese Schwelle ist nicht erst dann überschritten, wenn die Abstände ganz oder im 
Wesentlichen eingeebnet werden. Das wäre mit dem Abstandsgebot als eigenständigem her-
gebrachten Grundsatz des Berufsbeamtentums unvereinbar (BVerfG, Beschluss vom 23. Mai 
2017  2 BvR 883/14 , juris, Rn. 74 ff.; Beschluss vom 28. November 2018  2 BvL 3/15 , 
juris, Rn. 34 und Rn. 60). Ein im Rahmen der Gesamtabwägung zu gewichtendes Indiz für 
eine unzureichende Alimentation liegt vielmehr bereits dann vor, wenn die Abstände um min-
destens 10 % in den zurückliegenden fünf Jahren abgeschmolzen wurden (BVerfG, Beschluss 
vom 4. Mai 2020  2 BvL 4/18 , juris, Rn. 45). 
 
Dieser Parameter ist in keiner Besoldungsgruppe erfüllt. Anpassungen der Besoldung, die zu 
den beschriebenen Verminderungen der bestehenden Abstände zwischen den Besoldungs-
gruppen führen konnten, sind in dem maßgeblichen Zeitraum in Hamburg nur in geringem 
Umfang erfolgt. In den Anlagen B 14 bis B 16 werden die Relationen der Jahresbesoldungs-
beträge zueinander dargestellt für die Jahre 2016 und 2021. Die Veränderung betrug maximal 
2 %.  
 
(2)  Abstand zum Grundsicherungsniveau 
 
Im zweiten Fall folgt die indizielle Bedeutung aus der Missachtung des gebotenen Mindestab-
stands zum Grundsicherungsniveau in der untersten Besoldungsgruppe. Beim Mindestab-
standsgebot handelt es sich  wie beim Abstandsgebot  um einen eigenständigen, aus dem 
Alimentationsprinzip abgeleiteten Grundsatz. Es besagt, dass bei der Bemessung der Besol-
dung der qualitative Unterschied zwischen der Grundsicherung, die als staatliche Sozialleis-
tung den Lebensunterhalt von Arbeitsuchenden und ihren Familien sicherstellt, und dem Un-
terhalt, der erwerbstätigen Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richtern geschuldet ist, 
hinreichend deutlich werden muss (BVerfG, Beschluss vom 22. März 1990  2 BvL 1/86 , 
juris, Rn. 36; Beschluss vom 24. November 1998  2 BvL 26/91 , juris, Rn. 56; Beschluss 
vom 17. November 2015  2 BvL 19/09 , juris, Rn. 93 f.). Dieser Mindestabstand wird unter-
schritten, wenn die Nettoalimentation (unter Berücksichtigung der familienbezogenen Bezüge-
bestandteile und des Kindergelds) um weniger als 15 % über dem Grundsicherungsniveau 
liegt (BVerfG, Beschluss vom 22. März 1990  2 BvL 1/86 , juris, Rn. 62; Beschluss vom 24. 
November 1998  2 BvL 26/91 , juris, Rn. 56; Beschluss vom 17. November 2015  2 BvL 
19/09 , juris, Rn. 93 f.; Beschluss vom 4. Mai 2020  2 BvL 4/18 , juris, Rn. 46). 
 
Wird bei der zur Prüfung gestellten Besoldungsgruppe der Mindestabstand zur Grundsiche-
rung für Arbeitsuchende nicht eingehalten, liegt allein hierin eine Verletzung des Alimentati-
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onsprinzips. Hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit der Alimentation einer höheren Besol-
dungsgruppe, bei der das Mindestabstandsgebot selbst gewahrt ist, lässt sich eine solche 
Schlussfolgerung nicht ohne weiteres ziehen. Eine Verletzung des Mindestabstandsgebots 
betrifft aber insofern das gesamte Besoldungsgefüge, als sich der vom Besoldungsgesetzge-
ber selbst gesetzte Ausgangspunkt für die Besoldungsstaffelung als fehlerhaft erweist. Das für 
das Verhältnis zwischen den Besoldungsgruppen geltende Abstandsgebot zwingt den Gesetz-
geber dazu, bei der Ausgestaltung der Besoldung ein Gesamtkonzept zu verfolgen, das die 
Besoldungsgruppen und Besoldungsordnungen zueinander in Verhältnis setzt und abhängig 
voneinander aufbaut. Erweist sich die Grundlage dieses Gesamtkonzepts als verfassungswid-
rig, weil für die unterste(n) Besoldungsgruppe(n) die Anforderungen des Mindestabstandsge-
bots missachtet wurden, wird der Ausgangspunkt für die darauf aufbauende Stufung in Frage 
gestellt. Der Besoldungsgesetzgeber ist danach gehalten, eine neue konsistente Besoldungs-
systematik mit einem anderen Ausgangspunkt zu bestimmen (BVerfG, Beschluss vom 4. Mai 
2020  2 BvL 4/18 , juris, Rn. 48). 
 
Ob eine zur Behebung eines Verstoßes gegen das Mindestabstandsgebot erforderliche Neu-
strukturierung des Besoldungsgefüges zu einer Erhöhung der Grundgehaltssätze einer höhe-
ren Besoldungsgruppe führt, lässt sich daher nicht mit der für die Annahme eines Verfassungs-
verstoßes erforderlichen Gewissheit feststellen. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist umso grö-
ßer, je näher die zur Prüfung gestellte Besoldungsgruppe selbst an der Grenze zur Mindest-
besoldung liegt. Je deutlicher der Verstoß ausfällt und je mehr Besoldungsgruppen hinter dem 
Mindestabstandsgebot zurückbleiben, desto eher ist damit zu rechnen, dass es zu einer spür-
baren Anhebung des gesamten Besoldungsniveaus kommen muss, um die gebotenen Ab-
stände zwischen den Besoldungsgruppen wahren zu können. Die Verletzung des Mindestab-
standsgebots bei einer niedrigeren Besoldungsgruppe ist daher (nur) ein Indiz für die unzu-
reichende Ausgestaltung der höheren Besoldungsgruppe, das mit dem ihm nach den Umstän-
den des Falles zukommenden Gewicht in die Gesamtabwägung einzustellen ist (BVerfG, Be-
schluss vom 4. Mai 2020  2 BvL 4/18 , juris, Rn. 49). 
 
Regelbedarfe: 
 
Das zur Bestimmung der Mindestalimentation herangezogene Grundsicherungsniveau um-
fasst alle Elemente des Lebensstandards, der den Empfängerinnen und Empfängern von 
Grundsicherungsleistungen staatlicherseits gewährt wird, unabhängig davon, ob diese zum 
von Verfassungs wegen garantierten Existenzminimum (BVerfG, Beschluss vom 23. Juli 
2014  1 BvL 10/12 , juris, Rn. 74) zählen oder über dieses hinausgehen und ob zur Befrie-
digung der anerkannten Bedürfnisse Geldleistungen gewährt oder bedarfsdeckende Sach- be-
ziehungsweise Dienstleistungen erbracht werden (BVerfG, Beschluss vom 4. Mai 2020  2 
BvL 4/18 , juris, Rn. 50). 
 
Die Grundsicherung für Arbeitssuchende bestimmt sich nach den sozialhilferechtlichen Regel-
bedarfen für Erwachsene und Kinder, den Unterkunftskosten (Mietkosten und Heizkosten) und 
den Bedarfen für Bildung und Teilhabe. Zum Vergleich der Alimentation und der Grundsiche-

n 
Wegfall der Gebühren für die Betreuung in Kindertages- und Kinderpflegeeinrichtungen für 
Grundsicherungsempfängerinnen und Grundsicherungsempfänger berücksichtigt (siehe An-
lage B 17). 
 
Die sozialhilferechtlichen Regelbedarfe richten sich nach § 8 des Gesetzes zur Ermittlung der 
Regelbedarfe nach § 28 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) in Verbindung mit 
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der Anlage zu § 28 SGB XII. Die Regelbedarfe für Erwachsene in einer Bedarfsgemeinschaft 
richten sich nach der Regelbedarfsstufe 2. Die Regelbedarfe der Kinder richten sich gestaffelt 
nach Lebensalter nach den Regelbedarfsstufen 4 bis 6. Zur Berechnung des Regelbedarfs der 
Kinder werden die Regelsätze nach dem Berechnungsmodell des Existenzminimumberichtes 
nach Lebensjahren gewichtet. Dabei wird der durchschnittliche Regelbedarf für ein Kind auf 
Basis der geltenden Regelbedarfe für die einzelnen Altersstufen der Kinder ermittelt. Die er-
mittelten Beträge werden anschließend mit der Anzahl der für die einzelnen Regelbedarfsstu-
fen relevanten Lebensjahre gewichtet, d. h. es wird ein Durchschnittswert von 18 Kindern ge-
bildet, die je einem Altersjahrgang bis unter 18 Jahren angehören.  
 
Kosten der Unterkunft und Heizkosten: 
 
Zur Ermittlung der Angemessenheit der Kosten der Miete verweist das Bundesverfassungs-
gericht in seiner Entscheidung vom 4. Mai 2020 (  2 BvL 4/18 , juris, Rn. 59) auf länderspe-
zifisch von der Bundesagentur für Arbeit erhobenen Daten über die tatsächlich anerkannten 
Bedarfe. Dabei handelt es sich um den Betrag, mit dem im jeweiligen Jahr bei rund 95 % der 
Partner-Bedarfsgemeinschaften mit zwei Kindern der anerkannt monatliche Bedarf für lau-
fende Kosten der Unterkunft abgedeckt worden ist. Ein solcher Rückgriff auf Daten der Bun-
desagentur für Arbeit ist jedoch nur dann erforderlich, solange nicht aufgrund von § 22a Absatz 
1 in Verbindung mit § 22b Absatz 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) durch 
Satzung (oder Verordnung) bestimmt wird, welche Kosten als angemessen anerkannt werden 
(BVerfG, a. a. O., Rn. 58). Die Bundesagentur für Arbeit hat zuletzt im Mai 2021 die Jahres-
durchschnittswerte unter anderem für das vom Bundesverfassungsgericht verwendete 95 %-
Perzentil für das Jahr 2020 bezogen auf die Bundesländer mitgeteilt. Dabei ergaben sich für 
Hamburg Beträge, die die der weiteren Bundesländer um mindestens 60 % (Berlin) überstie-
gen. Die Bundesagentur für Arbeit weist in diesem Bericht darauf hin, dass die Erfassung und 
Leistungsgewährung bei der Unterbringung unter anderem in Sammelunterkünften zu einer 
eingeschränkten Interpretierbarkeit der Daten zu den Kosten der Unterkunft in der Grundsi-
cherungsstatistik SGB II führen. Wegen der offensichtlichen fehlenden Aussagekraft der Daten 
für Hamburg wurden diese bei der weiteren Betrachtung nicht zu Grunde gelegt. 
 
Die Ermittlung der angemessenen Leistungen für die Unterkunft erfolgt deshalb unter Heran-
ziehung der Fachanweisung Bedarfe für Unterkunft und Heizung gemäß § 22 SGB II der So-
zialbehörde Hamburg. Die Unterkunftskosten beinhalten die Bruttokaltmiete (Nettokaltmiete 
inklusive der Betriebskosten) sowie die Heizkosten. Die Angemessenheitsgrenze der Brutto-
kaltmiete ergibt sich aus Anlage 1 zu Ziffer 1.2 der Fachanweisung. Die maximalen Heizkosten 
richten sich gemäß Ziffer 5.2.1 der Fachanweisung nach den erhöhten Verbrauchswerten oder 
Kostenwerten des kommunalen Hamburger Heizspiegels von 2009.  
 
Bildung und Teilhabe: 
 
Für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene hat der Gesetzgeber über den Regelbedarf 
hinaus Bedarfe für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemein-
schaft (im Folgenden: Bildungs- und Teilhabeleistungen) gesondert erfasst. Auch sie zählen 
nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts zum sozialhilferechtlichen Grundbedarf 
(BVerfG, Beschluss vom 4. Mai 2020,  2 BvL 4/18 , juris, Rn. 58). Für die Bestimmung des 
Grundsicherungsniveaus sind dabei im Ausgangspunkt alle Bedarfe des § 28 SGB II relevant. 
Nur wenn feststeht, dass bestimmte Bedarfe auf außergewöhnliche Lebenssituationen zuge-
schnitten sind und deshalb tatsächlich nur in Ausnahmefällen bewilligt werden, können sie 
außer Ansatz bleiben. Zu berücksichtigen waren danach dem Grunde nach der persönliche 
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Schulbedarf, Aufwendungen für Schulausflüge, Klassenfahrten und das Mittagessen in Ge-
meinschaftsverpflegung sowie die Kosten der Teilhabe bei sozialen, sportlichen und kulturel-
len Aktivitäten. Außer Ansatz blieben die 
da anhand einer Überprüfung der statistischen Daten, die für Hamburg vorliegen und von der 
Sozialbehörde zur Inanspruchnahme von Bildungs- und Teilhabeleistungen erhoben wurden, 
nur eine geringe Inanspruchnahme unter 10 % der Möglichkeit festzustellen und damit eine 
auf die persönliche Situation zugeschnittene Leistung anzunehmen war. 
 
Der persönliche Schulbedarf und die Aufwendungen für die Teilhabe am sozialen und kultu-
rellen Leben in der Gemeinschaft (§ 28 Absatz 7 Satz 2 SGB II) sind gesetzlich pauschaliert 
und in der vorgegebenen Höhe anzuerkennen. Für die Schulausstattung sind in 2021 
154,50 Euro, d. h. gewichtet (6 bis 17 Jahre) 103,00 Euro pro Schuljahr/Kind (8,58 Euro mo-
natlich) anzusetzen. Für die sozio-kulturelle Teilhabe sind im Jahr 2021 pro Kind (0 bis 
17 Jahre) 180,00 Euro jährlich (15,00 Euro monatlich) anzusetzen.  
 
Im Übrigen werden im Grundsatz die tatsächlichen Aufwendungen anerkannt. Um einen rea-
litätsgerechten Wert zu ermitteln, sind die Ausgaben mit der Zahl derjenigen ins Verhältnis zu 
setzen, die den jeweiligen Bedarf tatsächlich geltend machen. Fallen bestimmte Bedarfe nur 
in bestimmten Altersstufen an, wie etwa Schulbedarf oder Klassenfahrten, ist daher wie bei 
den Regelsätzen ein gewichteter Durchschnitt zu bilden (BVerfG, a. a. O., Rn. 67).  
 
Die Sozialbehörde gibt die tatsächlichen Aufwendungen im Laufe des Folgejahres, in dem die 
Aufwendungen entstanden sind, bekannt. Die nicht pauschalen Aufwendungen für das Jahr 
2021 wurden deshalb auf der Grundlage der Aufwendungen für 2020 mit dem Steigerungssatz 
der Ausgaben für Bildung und Teilhabe der Jahre 2011 bis 2020 in Höhe von 3,22 % fortge-
schrieben.  
 
Zu den Ausgaben für Klassenfahrten werden von der Sozialbehörde keine Fallzahlen erhoben, 
es wurde aber mitgeteilt, dass die Kostenerstattung für Klassenfahrten tatsächlich von nahezu 
100 % der potentiell Leistungsberechtigten beantragt und gewährt wird. Daher wurden hier die 
Aufwendungen der Behörde durch die Zahl der Leistungsberechtigten geteilt, um einen jährli-
chen Betrag zu ermitteln. Für eintägige Schul- und Kita-Ausflüge liegen Fallzahlen vor. Ent-
sprechend werden die Aufwendungen der Sozialbehörde durch die Fallzahl geteilt. Da die 
Ausflüge durchgängig einmal im Jahr stattfinden, werden sie durchgängig ab dem dritten bis 
zum 17. Lebensjahr berücksichtigt.  
 
Im Jahr 2020 wurden aufgrund der Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung, die auch Schulen 
und Kitas betrafen, weniger mehrtägige Klassenfahrten und eintägige Schul- und Kita-Aus-
flüge durchgeführt. Deshalb wurde auf der Grundlage der Ausgaben für diese Bereiche von 
2019 für 2020 und 2021 mit dem durchschnittlichen Steigerungssatz der Kosten für Bildung 
und Teilhabe um 3,22 % fortgeschrieben. 
 
Dabei ergab sich für mehrtägige Klassenfahrten ein jährlicher Betrag pro Fall in Höhe von 
94,52 Euro. Da im Ergebnis für die Bildungs- und Teilhabeleistungen ein Betrag berücksichtigt 
wird, der sich auf 1- bis 18-jährige Kinder bezieht, ist die vorgenannte Angabe auf den Zeitraum 
von 12 Jahren zu gewichten; dies ergibt im Jahr 2021 einen Betrag pro Kind und Jahr von 
63,02 Euro. Ebenso wurde bei der Berechnung der Kita- und Schul-Ausflüge verfahren. Die 
Teilung der Kosten durch die Fallzahlen für das Beispielsjahr 2019 und die anschließende 
Fortschreibung bis zum Jahr 2021 ergab die Summe von 29,93 Euro. Gewichtet auf 15 Jahre 
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(3 Kita- und 12 Schuljahre) ergibt das im Ergebnis einen zu berücksichtigenden Betrag pro 
Kind und Jahr von 24,94 Euro.  
 
Für die Mittagsverpflegung werden die Mehraufwendungen in tatsächlicher Höhe übernom-
men. Die Sozialbehörde hat dazu entsprechende Daten geliefert, woraus sich ergibt, dass für 
die Mittagsverpflegung im Jahr 2020 in der Kita jährlich 1142,08 Euro (95,17 Euro monatlich) 
pro Fall ausgegeben wurde. Da im Ergebnis für die Bildungs- und Teilhabeleistungen ein Be-
trag veranschlagt wird, der sich auf 1- bis 18-jährige Kinder bezieht, ist die vorgenannte An-
gabe auf den Zeitraum von drei Jahren zu gewichten, für den die Mittagsverpflegung ange-
nommen wird (Kita-Zeit von 3 bis 6 Jahren). Pro Fall ergibt sich auf der Grundlage der Auf-
wendungen für 2020 und der Fortschreibung dieses Betrages um 3,22 % gemäß der durch-
schnittlichen Steigerungssatzes für Bildung und Teilhabe ein Betrag in Höhe von 190,35 Euro 
jährlich (15,86 Euro monatlich) für 2021. Für die Mittagsverpflegung in der Schule wurden im 
Jahr 2021 aufgrund der vorliegenden Daten und der Fortschreibung um 3,22 % 384,00 Euro 
(32,00 Euro monatlich) pro Fall aufgewendet. Gewichtet auf 12 Jahre (Schulzeit von 6 bis 18 
Jahren) ergeben sich pro Fall 256,00 Euro (21,33 Euro monatlich) für das Jahr 2021.  
 
Ferner wurde zusätzlich ein pauschalierter Bedarf zur Teilhabe am sozialen und kulturellen 
Leben (§ 28 SGB II) pro Kind in Höhe von jährlich 180,00 Euro (15,00 Euro monatlich) für Mit-
gliedsbeiträge in Vereinen, Unterricht in künstlerischen Fächern, Aktivitäten in kultureller Bil-
dung und die Teilnahme an Freizeiten in die Berechnung eingestellt. 
 
Vergünstigungen Sozialtarife: 
 
Das Bundesverfassungsgericht weist zudem darauf hin, dass der Lebensstandard der Grund-
sicherungsempfängerinnen und Grundsicherungsempfänger nicht allein durch die bezeichne-
ten Grundsicherungsleistungen bestimmt wird. Ihnen werden in vielen Bereichen Dienstleis-

Daseinsvorsorge (öffentlicher Nahverkehr, Museen, Theater, Opernhäuser, Schwimmbäder 
usw.). Von erheblicher praktischer Bedeutung seien auch die Kosten für die Kinderbetreuung, 
denn seit dem 1. August 2019 dürfen von Grundsicherungsempfängerinnen und Grundsiche-
rungsempfängern in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege keine Beiträge mehr erhoben 
werden (vgl. § 90 Absatz 4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII) in der Fassung. 
des Artikel 2 Nummer 2 Buchstabe c des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur 
Teilhabe in der Kindertagesbetreuung vom 19. Dezember 2018, BGBl. I S. 2696). Der Besol-
dungsgesetzgeber sei deshalb gefordert, die Entwicklung der Lebensverhältnisse zu beobach-
ten, um Art und Ausmaß der geldwerten Vorteile zu ermitteln und die Höhe der Besoldung 
diesen kontinuierlich im gebotenen Umfang anzupassen. Im Rahmen der Besoldungsanpas-

Grundsicherungsempfängerinnen und Grundsicherungs-
empfängern gewährt werden und im Rahmen welcher Berechnungsmethodik diese in deren 
Leistungskatalog einfließen sollen.  
 
Dem Grunde nach handelt es sich hierbei um Rabattierungen aus dem Bereich Daseinsvor-
sorge im weiteren Sinne, sodass zur praktischen Bewertung der 
bedarfsermittlungsgesetzes herangezogen wurde. Der Gesetzgeber ist bei Vorliegen einer 
neuen Einkommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) unter anderem im Rahmen der Grund-
sicherung für Arbeitsuchende verpflichtet, die Höhe der Regelbedarfsstufen, nach denen sich 
die Höhe der Regelbedarfe und in der Folge die Regelsätze im SGB II ergibt, neu zu ermitteln. 
Die Gewichtung der zu berücksichtigenden Produkte bemisst sich nach einem in § 28a 
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SGB XII vorgegebenen Mischindex. Der Mischindex gewährleistet sowohl einen Ausgleich der 
Preisentwicklung als auch eine Beteiligung an der allgemeinen Wohlstandsentwicklung. Der 
Katalog der regelbedarfsrelevanten Verbrauchsausgaben spiegelt die Waren und Dienstleis-
tungen wider, die mit dem weiteren Ber  
 
Unter Berücksichtigung einer Abfrage bei der Sozialbehörde konnten folgende Vergünstigun-
gen für Grundsicherungsempfängerinnen und Grundsicherungsempfänger identifiziert werden, 
die von der öffentlichen Hand gewährt und die dem Grunde nach dem Grundversorgungsbe-
reich zugerechnet werden können: Befreiung vom Rundfunkbeitrag (gesetzliche Regelung), 
kostenlose Kita-Betreuung auch bei einer Betreuung von mehr als fünf Stunden, Ermäßigung 
bei der Rezeptgebühr (gesetzliche Regelung), Ermäßigung auf alle HVV-Zeitkarten, ermäßigte 
Gebühren in den Bücherhallen Hamburg, ermäßigte Eintrittspreise für das Planetarium, die 
städtischen Museen, die Theater und die Staatsoper, sowie die Möglichkeit der kostenlosen 
Schuldnerberatung. Weil die identifizierten Ermäßigungen für Grundsicherungsempfängerin-
nen und Grundsicherungsempfänger zusätzlich zur Berücksichtigung in den Regelsätzen ge-
währt werden, sind sie folgerichtig dem Leistungsbezug hinzuzurechnen. 
 
Der Rundfunkbeitrag wird pro Haushalt erhoben und beträgt 220,32 Euro jährlich (18,36 Euro 
monatlich). Eine Befreiung vom Rundfunkbeitrag erhalten z. B. Sozialhilfeempfängerinnen und 
Sozialhilfeempfänger, die Hilfe zum Lebensunterhalt beziehen, wobei die Hilfe zum Lebens-
unterhalt  zur Sozialhilfe gehört und die elementaren Grundbedürfnisse absichert.  
 
Die Zuzahlung zur Rezeptgebühr richtet sich bei Versicherten, die Hilfe zum Lebensunterhalt 
erhalten, für die gesamte Bedarfsgemeinschaft nach dem Regelsatz für die Regelbedarfs-
stufe 1 gemäß § 20 Absatz 2 SGB II in Verbindung mit der Anlage zu § 28 des SGB XII (§ 62 
Absatz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V)). Der Regelsatz beträgt in 2021 
446,00 Euro monatlich bzw. 5.352,00 Euro je Kalenderjahr. Auf dieser Grundlage haben die 
Leistungsempfänger für die Bedarfsgemeinschaft regelmäßig Zuzahlungen in Höhe von 
107,04 Euro je Kalenderjahr zu leisten. Zur Ermittlung der realen Vergünstigung gegenüber 

rde verglichen, wie hoch deren jährliche Ausgaben für Rezepte sind. 
Dabei wurde auf die im Regelbedarfs-Ermittlungsgesetz zugrunde gelegten Ausgaben der Fa-
milien mit geringem Einkommen zurückgegriffen. Dies ergab folgende Berechnung: 3,71 Euro 
monatlicher Mittelwert für Erwachsene × 2 Erwachsene = 7,42 Euro × 12 Monate = 89,04 Euro. 
1,72 Euro + 1,77 Euro + 3,27 Euro monatliche Mittelwerte für Kinder verschiedener Altersstu-
fen = 6,76 Euro ÷ 3 = 2,25 Euro gemittelter Wert × 2 Kinder = 4,50 Euro × 12 Monate = 54 Euro. 
89,04 Euro + 54,08 Euro = 143,12 Euro. Pro Jahr beträgt die Ersparnis hier also pro Haushalt 
und Bedarfsgemeinschaft 143,12 Euro - 107,40 Euro (maximale Zuzahlung) = 35,72 Euro.  
 

-
Zur Ermittlung der Höhe der Vergünstigung wurden Daten zur tatsächlichen Inanspruchnahme 

 Sozialti-
ckets bringt in 2021 pro Einsatz eine Ersparnis von 22,60 Euro mit sich. Die Anzahl der Nut-
zerinnen und Nutzer der HVV-Ermäßigung liegt pro Jahr zwischen rd. 50.000 und 77.000. Die 
Zahl der Berechtigten zwischen rund 177.000 und 197.000. Dies bedeutet, dass etwa jede 
vierte Person von der Ermäßigung profitiert hat, also durchschnittlich eine Person pro Haushalt. 
Die Anzahl der abgerechneten Sozialkarten entspricht etwa einer Sozialkarte pro Nutzerin o-
der Nutzer pro Monat. Ermittelt wurde daraus eine Vergünstigung pro Haushalt und Jahr von 
22,60 Euro × 12 Monate = 271,20 Euro pro Jahr.  
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Die Kinderbetreuungskosten sind in der Regel in Abhängigkeit vom Haushaltseinkommen zu 
entrichten, für Kinder aus Haushalten, die Leistungen nach dem SGB II oder dem SGB XII 
beziehen, gelten Befreiungen. In Hamburg erfolgt die Kita-Betreuung für alle Kinder fünf Stun-
den täglich kostenfrei. Die darüber hinausgehende Betreuung erfolgt zu an das individuelle 
Familieneinkommen angepassten Stundensätzen. Für in der Grundsicherung stehende Kinder 
erfolgt auch die weitere Betreuung kostenfrei. Zur Ermittlung der Vergünstigung wurden die 
Zahlen der Sozialbehörde für 2019 herangezogen. Die Daten der Jahre 2020 und 2021 sind 
aufgrund der coronabedingten Elternbeitragsentlastungen nicht aussagekräftig. Demzufolge 
beträgt ne monatliche Kostenbeitrag bei 
Acht-Stunden-Betreuung 126,41 Euro/Monat. Darüber hinaus wurde ermittelt, dass etwa ein 
Viertel der potentiell Leistungsberechtigten den kostenfreien Acht-Stunden-Tag nutzen. Dar-
aus ergab sich folgende Berechnung: 126,41 Euro × 1/4 (Verhältnis Leistungsberechtigte/Nut-
zer) = 31,60 Euro. 31,60 Euro ÷ 18 × 6 (Gewichtung 1 bis 18-jährige Leistungsberechtigte, 
1 bis 6-jährige Nutzer) = 10,53 Euro. 10,53 Euro × 2 Kinder × 12 Monate = 252,82 Euro pro 
Jahr und Familie.  
 
Auch der Besuch bzw. die Teilnahme an kulturellen Einrichtungen beziehungsweise Veran-
staltungen wird dem Bereich der Daseinsvorsorge im weiteren Sinne zugerechnet (vgl. Pro-

en bzw. 
-
bezifferten Verbrauchskosten der Geringverdienerfamilie wurden insoweit die folgenden Kos-
ten berechnet: 4 (Personen) × 5 Euro (durchschnittliche ermittelte Ermäßigung pro Karte) = 
20 Euro. 20 Euro × 3 (veranschlagte Besuche pro Jahr und Person) = 60,00 Euro.  
 
Im Regelbedarfsermittlungsgesetz wird zusätzlich ein umfassender Bedarf an Büchern und 
sonstigen Medien berücksichtigt (Bücher und Broschüren, Miete bzw. Leihgebühr für Bücher, 
Zeitungen und Zeitschriften, Landkarten und Globen einschließlich Medien wie Bild-, Daten- 
und Tonträger, jeweils inklusive Downloads von Filmen, Musik, Fotos und entsprechenden 
Apps). Dem entspricht das Angebot der Bücherhallen Hamburg, das für Kundinnen und Kun-
den mit SGB II-Leistungsbezug für Kinder bis einschließlich 17 Jahre eine kostenlose Nutzung 
und für Erwachsene von 18 bis 26 Jahren eine Jahresgebühr von 15,00 Euro und ab 27 Jahren 
von 20,00 Euro ermöglicht. Die gemittelte Jahresgebühr beträgt demnach für zwei Erwach-
sene 35,00 Euro. Demgegenüber erheben die Bücherhallen Hamburg vom Normalverbrau-
cher bei Erwachsenen eine Jahresgebühr (gemittelter Wert) von 27,50 Euro und bei Kindern 
eine Jahresgebühr (gemittelter Wert) von 4,50 Euro, insgesamt 55,00 Euro. Den Kosten von 
35 Euro jährlich bei SGB II-Leistungsbezug für eine vierköpfige Familie stehen Kosten von 
64 Euro für die Regelfamilie gegenüber. Die Ersparnis für die Familie mit Sozialleistungsbezug 
beträgt demnach hier 29,00 Euro pro Jahr. 
 
Aus den einzelnen Angeboten errechnet sich ein Gesamtbetrag geldwerter Vorteile für Grund-
sicherungsempfängerinnen und Grundsicherungsempfänger von: 220,32 Euro + 35,72 Euro + 
271,20 Euro + 252,82 Euro + 60,00 Euro + 29,00 Euro = 869,06 Euro. Die für eine vierköpfige 
Familie mit SGB II-Leistungsbezug zu berücksichtigende Pauschale beträgt mithin 
869,06 Euro pro Jahr. Pro Person und Jahr waren dementsprechend pauschal rd. 217,00 Euro 
für sonstige Vergünstigungen einzustellen. 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Rechtsprechung zur Amtsangemessenheit der 
Beamtenbesoldung aus der bisherigen Besoldungspraxis und dem System der Besoldungs-
struktur abgeleitet, dass die Besoldungsgesetzgeber als Bezugsgröße für die Bemessung des 
Grundgehalts eine Alleinverdienerfamilie mit zwei Kindern gewählt haben (std. Rspr. seit 
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BVerfG, Beschluss vom 30. März 1977 2 BvR 1039/75 , juris, Rn. 63). Unter dieser An-
nahme müsste die Besoldung so bemessen sein, dass die Beamtin oder der Beamte  zusam-
men mit den Familienzuschlägen für die Ehepartnerin oder den Ehepartner und die ersten 
beiden Kinder  eine bis zu vierköpfige Familie amtsangemessen unterhalten kann (BVerfG, 
Beschluss vom 4. Mai 2020,  2 BvL 4/18 , juris, Rn. 49 m. w. N.). In der als Anlage B 17 
beigefügten Gegenüberstellung der Mindestbesoldung einer vierköpfigen Familie mit den Ein-
künften einer entsprechenden Familie, die Grundsicherungsleistungen bezieht, sind die vor-
stehend erläuternden Einkünfte im Vergleich zur Besoldung der niedrigsten Besoldungsgruppe 
dargestellt.  
 
Diese der bisherigen Struktur der Besoldung entnommenen Bezugsgröße stimmt mit der tat-
sächlichen Situation der Erwerbssituation in Beamtenfamilien in Hamburg bereits seit gerau-
mer Zeit nicht mehr überein, da in der überwiegenden Anzahl dieser Familien nicht mehr von 
einem Alleinverdienenden auszugehen ist. Vielmehr ist heute in der ganz überwiegenden An-
zahl der Familien davon auszugehen, dass beide Ehegatten auch bei mehr als zwei Kindern 
einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Dies wird bei der Bewertung der Amtsangemessenheit der 
Besoldung zu berücksichtigen sein. Zur Sicherstellung einer nach den Kriterien des Bundes-
verfassungsgerichts amtsangemessenen Alimentierung der Hamburger Besoldungsempfän-
gerinnen und Besoldungsempfänger unter Berücksichtigung eines aktuellen Familienbildes 
wird der Senat der Bürgerschaft zeitnah ein weiteres Gesetz vorlegen. Die hierfür in Betracht 
kommenden besoldungsrechtlichen Instrumente werden derzeit geprüft und bewertet.  
 
Auch wenn davon auszugehen ist, dass die Beamtenbesoldung in der Regel nicht die einzige 
Einkommensquelle einer Familie mit zwei Kindern darstellt, ist derzeit nicht auszuschließen, 
dass die vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Kriterien des vierten Parameters  Ab-
stand der Beamtenbesoldung zur Grundsicherung von weniger als 15 vom Hundert  in Ein-
zelfällen erfüllt werden. Zurzeit muss der vierte (Negativ-)Parameter daher als erfüllt angese-
hen werden (siehe Anlage B 17).  
 
eee. Fünfter Parameter 
 
Als fünfter Parameter bildet schließlich der Quervergleich mit der Besoldung des Bundes und 
der anderen Länder ein weiteres Indiz für die Bestimmung des Kerngehalts der Alimentation 
(BVerfG, Urteil vom 5. Mai 2015  2 BvL 17/09 , juris, Rn. 113; Beschluss vom 17. November 
2015  2 BvL 19/09 , juris, Rn. 96). Durch das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 
28. August 2006 (BGBl. I S. 2034) hat der Gesetzgeber die Gesetzgebungskompetenz für die 
Besoldung und Versorgung der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter auf die Län-
der (zurück-)übertragen. Der Gleichheitssatz (Artikel 3 Absatz 1 GG) hindert den Besoldungs-
gesetzgeber zwar grundsätzlich nicht, eigenständige Regelungen zu treffen und dabei den 
unterschiedlichen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnissen Rechnung zu tragen (BVerfG, 
Beschluss vom 12. Januar 1971  2 BvL 2/70 , juris, Rn. 35). Gleichwohl ist eine unbegrenzte 
Auseinanderentwicklung der Bezüge im Bund und in den Ländern durch die infolge der Neu-
ordnung der Kompetenzverteilung im Grundgesetz eröffnete Befugnis zum Erlass jeweils ei-
gener Besoldungsregelungen nicht gedeckt. Artikel 33 Absatz 5 GG setzt der Gestaltungsfrei-
heit des Gesetzgebers insoweit Grenzen, ohne ein besoldungsrechtliches Homogenitätsgebot 
zu postulieren (BVerfG, Beschluss vom 4. Mai 2020  2 BvL 4/18 , juris, Rn. 80). Der Para-
meter ist erfüllt, wenn das jährliche Bruttoeinkommen einschließlich etwaiger Sonderzahlun-
gen 10 % unter dem Durchschnitt der übrigen Länder im gleichen Zeitraum liegt. 
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Im Vergleich der Endgrundgehälter der Länder und des Bundes im Jahr 2021 wird in keiner 
Besoldungsgruppe der Besoldungsordnungen A, B, C, W oder R der Durchschnitt der Brutto-
bezüge im relevanten Ausmaß unterschritten (vgl. Anlage B 18).  
 
Im Ergebnis ist festzustellen, dass auf der ersten Stufe zwei der fünf (Negativ-)Parameter er-
füllt sind.  
 
bb. Zweite Prüfungsstufe - Gesamtabwägung 
 
Die Heranziehung der volkswirtschaftlichen Parameter dient vor allem zunächst der Rationali-
sierung der verfassungsrechtlichen Prüfung. Mit dieser Prüfung darf es allerdings nicht sein 
Bewenden haben, die erste Stufe bereitet lediglich eine auf einer weiteren Prüfungsstufe stets 
gebotene Gesamtabwägung aller alimentationsrelevanter Aspekte vor. Auf der zweiten Prü-
fungsstufe sind somit die Ergebnisse der ersten Prüfungsstufe mit den weiteren alimentations-
relevanten Kriterien im Rahmen der Gesamtabwägung zusammenzuführen (BVerfG, Be-
schluss vom 4. Mai 2020  2 BvL 4/18 , juris, Rn. 28). 
 
Dabei sind zunächst die Feststellungen der ersten Prüfungsstufe, insbesondere das Ausmaß 
der Über- und Unterschreitungen der Schwellenwerte, im Wege einer Gesamtbetrachtung zu 
würdigen und etwaige Verzerrungen  insbesondere durch genauere Berechnungen  zu kom-
pensieren. Den fünf Parametern der ersten Prüfungsstufe kommt für die Gesamtabwägung 
eine Steuerungsfunktion hinsichtlich der Prüfungsrichtung und -tiefe zu: Sind mindestens drei 
Parameter der ersten Prüfungsstufe erfüllt, besteht die Vermutung einer der angemessenen 
Beteiligung an der allgemeinen Entwicklung der wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse 
und des Lebensstandards nicht genügenden und damit verfassungswidrigen Unteralimenta-
tion. Dies kann im Rahmen der Gesamtabwägung sowohl widerlegt als auch erhärtet werden. 
Sind ein oder zwei Parameter erfüllt, müssen die Ergebnisse der ersten Stufe, insbesondere 
das Maß der Über- beziehungsweise Unterschreitung der Parameter, zusammen mit den auf 
der zweiten Stufe ausgewerteten alimentationsrelevanten Kriterien im Rahmen der Gesamt-
abwägung eingehend gewürdigt werden (BVerfG, Beschluss vom 4. Mai 2020  2 BvL 4/18 
, juris, Rn. 85). 
 
Zu den alimentationsrelevanten Kriterien zählen aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts 
das Ansehen des Amtes in der Gesellschaft, die vom Amtsinhaber geforderte Ausbildung und 
Beanspruchung, vor allem die besondere Qualität der Tätigkeit und Verantwortung,  die Ent-
wicklung der Qualifikation der eingestellten Bewerberinnen und Bewerber, der Vergleich mit 
den durchschnittlichen Bruttoverdiensten sozialversicherungspflichtig Beschäftigter mit ver-
gleichbarer Qualifikation und Verantwortung sowie die Entwicklung im Bereich der Beihilfe und 
Versorgung (BVerfG, Beschluss vom 4. Mai 2020  2 BvL 4/18 , juris, Rn. 86). In der Höhe 
der Alimentation muss sich die besondere Qualität und Verantwortung eines Amtsträgers wi-
derspiegeln. Die Alimentation bildet für das Gericht die Voraussetzung dafür, dass sich der 
Beamte ganz dem öffentlichen Dienst als Lebensberuf widmen und in rechtlicher und wirt-
schaftlicher Unabhängigkeit zur Erfüllung der dem Berufsbeamtentum vom Grundgesetz zu-
gewiesenen Aufgabe, im politischen Kräftespiel eine stabile, gesetzestreue Verwaltung zu si-
chern, beitragen kann. Insoweit entfaltet das Alimentationsprinzip für das Bundesverfassungs-
gericht (auch) eine Schutzfunktion für die Beamten- und Richterschaft (BVerfG, Beschluss 
vom 4. Mai 2020  2 BvL 4/18  juris, Rn. 87). 
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aaa. Unbeachtlichkeit der verminderten Besoldungsanpassungen zur Bildung einer Versor-
gungsrücklage  

 
Grundsätzlich ist der Besoldungsgesetzgeber gehalten, die Besoldung an die Entwicklung der 
allgemeinen wirtschaftlichen und finanziellen Verhältnisse anzupassen (§ 17 HmbBesG). Ab-
weichend davon war im Betrachtungszeitraum aufgrund der gesetzlichen Regelung in § 14a 
Absatz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes (BBesG) und anschließend im seinerzeit gleichlau-
tenden § 18 Absatz 2 HmbBesG diese Besoldungsanpassung in gleichmäßigen Schritten zu 
vermindern. Im Betrachtungszeitraum wurde deshalb die Besoldung ab dem Jahr 2013 in sie-
ben Schritten um jeweils 0,2 Prozentpunkte abgesenkt und die so frei werdenden Mittel der 
Versorgungsrücklage zugeführt.  
 
Diese Maßnahmen, die zu einem Zurückbleiben der Besoldung hinter den Tarifergebnissen 
des öffentlichen Dienstes um 1,4 Prozentpunkte führten, waren ihrerseits im Hinblick auf die 
Reformmaßnahmen im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung sachlich gerechtfertigt. 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat dazu festgestellt, dass Änderungen in der gesetzlichen 
Rentenversicherung und die ihnen zugrunde liegenden Entwicklungen grundsätzlich geeignet 
sind, entsprechende Einschnitte auch in das System der Beamtenbesoldung und -versorgung 
zu rechtfertigen. Die Berücksichtigungsfähigkeit von Einschnitten in die Alterseinkünfte der 
Rentnerinnen und Rentner beruhen dabei auf der herausragenden Bedeutung der Einkommen 
der privatrechtlich beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für die verfassungs-
rechtlich gebotene Alimentierung. Bei dem Bemühen, Gesetzesänderungen im Bereich der 
gesetzlichen Rentenversicherung systemkonform auf die Beamtenbesoldung und -versorgung 
zu übertragen, komme dem Gesetzgeber ein Entscheidungsspielraum zu. Wegen der Unter-
schiedlichkeit der Systeme sei eine völlig wirkungsgleiche Übertragung von Maßnahmen im 
Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung auf die Beamtenbesoldung und -versorgung oft-
mals nicht möglich. Hinzu käme, dass die finanziellen Auswirkungen von Reformen in dem 
einen oder dem anderen System sich im Vorhinein oft nur näherungsweise anhand von Mo-
dellrechnungen abschätzen lassen (BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 24. September 
2007  2 BvR 1673/03 , juris, Rn. 45). 
 
Die Anpassungsminderungen stellen zwar keine wirkungsgleiche Übertragung von Reform-
maßnahmen in der gesetzlichen Rentenversicherung auf das System der Beamtenbesoldung 
und -versorgung dar. Allerdings ging es dem Gesetzgeber erkennbar darum, einen gewissen 
Gleichlauf mit den Kürzungen in der gesetzlichen Rentenversicherung herzustellen. Sie sind 
Teil eines Konzepts, mit dem der Gesetzgeber sich bemüht hat, die Reformmaßnahmen im 
Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung in der Beamtenversorgung systemkonform 
nachzuführen und Sonderopfer  der Besoldungs- und Versorgungsempfänger im Wesentli-
chen zu vermeiden. Dieses gesetzgeberische Bemühen lässt aus Sicht des Bundesverfas-
sungsgerichts die hier in Rede stehenden Anpassungsverminderungen als gerechtfertigt er-
scheinen (BVerfG, a. a. O, juris, Rn. 53). 
 
Obwohl die Anpassungsminderungen in der Besoldung als Gegenstück zu den Reformmaß-
nahmen im Bereich des Tarifs verfassungsrechtlich zulässig waren, führt die vom Bundesver-
fassungsgericht für die erste Stufe beschriebene Form der Berechnung dazu, dass bei der 
Ermittlung der für den Vergleich erforderlichen Werte lediglich die Anpassungsminderung Be-
rücksichtigung findet. Die Änderungen in der gesetzlichen Rentenversicherung, die zu höhe-
ren Aufwendungen der Tarifbeschäftigten für die private Altersvorsorge und damit ebenfalls zu 
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einer Verminderung der zur Verfügung stehenden Mittel führten, werden bei der Vergleichsbe-
trachtung nicht erfasst. Der Vergleich allein der linearen Anpassungen im Besoldungs- und 
Tarifbereich führt im Ergebnis dazu, dass die Anpassungsminderungen wieder als Sonderop-
fer der Besoldungs- und Versorgungsempfänger erscheinen. Dies ist auch aus Sicht des Bun-
desverfassungsgerichts unzutreffend (s. o.), da hier nur ein systemgerechter Ausgleich für Be-
lastungen im Tarifbereich geschaffen wurde.  
 
Die Einbeziehung der siebenfachen Anpassungsminderung im Umfang von jeweils 0,2 Pro-
zentpunkten in die Vergleichsberechnung führt daher zu unzutreffenden Ergebnissen sowohl 
beim Vergleich der Besoldungsentwicklung mit der Tarifentwicklung als auch beim Vergleich 
mit dem Nominallohn und auch bei den Verbraucherpreisen. 
 
bbb. Bedeutung des Nominallohnindex  
 
Hinsichtlich der Bewertung des Ausmaßes der Über- und Unterschreitung der Schwellenwerte 
der Parameter ist weiterhin zu beachten, dass die in den Parametern abgebildeten Entwick-
lungen nicht unabhängig nebeneinander stehen, sondern sich gegenseitig beeinflussen und 
in unterschiedlicher Weise Einfluss auf die Tarif- und Besoldungsanpassungen haben. Deut-
lich wird dies unter anderem bei der Prüfung des zweiten Parameters. Im Betrachtungszeit-
raum wich die Entwicklung des Nominallohnindex in Hamburg in einzelnen Jahren aber auch 
über den gesamten Zeitraum erheblich von der Entwicklung des Nominallohnindex im Bun-
desbereich ab (siehe Anlage B 11). So stieg beispielsweise im Jahr 2014 der Nominallohnin-
dex im Vergleich zum Vorjahr um 6 %. Dieser Wert bedeutet eine erhebliche Abweichung von 
der bundesweiten Entwicklung dieses Index in diesem Jahr, bei der die Steigerung lediglich 
2,7 % betrug. Der Vergleich zeigt, dass die Entwicklung des Nominallohnindex in Hamburg in 
vielen Jahren erheblich dynamischer als im Bundesgebiet verlief. Es ist festzustellen, dass der 
Index für das Bundesgebiet insgesamt um ca. 5,2 % hinter der Entwicklung in Hamburg zu-
rückblieb. Im Vergleich mit dem Nominallohnindex des Bundes werden die Schwellenwerte 
des zweiten Parameters in Hamburg eingehalten (siehe Anlage B 19). 
 
Im Rahmen der Verhandlungen der Tarifparteien des öffentlichen Dienstes über einen Tarif-
abschluss nehmen die Parteien auch die allgemeine Entwicklung der Löhne in den Blick, die 
Entwicklung der Nominallöhne ist dabei ein wesentlicher Faktor. Deren Entwicklung hat damit 
mittelbar Auswirkungen auf das Tarifergebnis. Dabei finden landesspezifische Besonderheiten 
keine oder kaum Berücksichtigung, da beim Abschluss der TdL die übergreifende Entwicklung 
in allen Bundesländern von Bedeutung ist. 
 
Die Besoldungsgesetzgeber haben sich bereits in der Vergangenheit im Wesentlichen an den 
Tarifergebnissen orientiert. Eine deutliche Differenz zwischen der Besoldungsentwicklung und 
den Tarifergebnissen der Beschäftigten im öffentlichen Dienst im betroffenen Land ist auch 
aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts ein wichtiges Indiz für eine evidente Missachtung 
des Alimentationsgebots (BVerfG, a. a. O., Rn. 34). Daher ist eine maßgebliche Abweichung 
von den dort vereinbarten linearen Anpassungen im Rahmen der Besoldungsanpassung vor 
dem Hintergrund einer abweichenden landesspezifischen Entwicklung des Nominallohns und 
damit eine nachhaltig unterschiedliche Entwicklung von Besoldung und Tarif angesichts der 
dadurch zu erwartenden Friktionen zwischen den Statusgruppen kaum zu rechtfertigen. Um-
gekehrt ist aber auch ein landesspezifischer Ausgleich im Tarifbereich für Steigerungen im 
landesspezifischen Nominallohnindex  zum Beispiel als übertarifliche Leistung  aufgrund 



- 27 -
 

der gebotenen Tariftreue innerhalb der TdL nicht möglich. Der Berücksichtigung der oben be-
schriebenen, zum Teil erheblichen landesspezifischen Abweichungen durch den Besoldungs-
gesetzgeber im Rahmen einer Besoldungsanpassung sind daher sehr enge Grenzen gesetzt. 
 
Zudem werden im Nominallohnindex stark steigende Löhne und Gehälter in einzelnen Berei-
chen oder Berufsgruppen nachgezeichnet und können zu den oben beschriebenen Abwei-
chungen und Verzerrungen führen, ohne dass damit eine für alle Berufsgruppen geltende Aus-
sage beschrieben wird. Als Reaktion auf solche Entwicklungen und zur Steigerung der Attrak-
tivität des öffentlichen Dienstes ist deshalb vielfach eine lineare Besoldungsanpassung für alle 
Besoldungsgruppen nicht geboten. Einem Attraktivitätsverlust in einzelnen Bereichen des öf-
fentlichen Dienstes durch starke Konkurrenz in der Privatwirtschaft kann und wird zielgerichtet 
und systemgerecht mit einzelnen Maßnahmen außerhalb linearer Anpassungen begegnet 
(zum Beispiel Anwärtersonderzuschläge, Sonderzuschläge zur Sicherung der Funktions- und 
Wettbewerbsfähigkeit nach § 9 HmbBesG), ohne dass dies Auswirkungen auf das Gesamt-
system hat.  
 
Die Berücksichtigung der wechselseitigen Auswirkungen der in den Parametern zum Ausdruck 
kommenden Entwicklungen im Rahmen der Gesamtabwägung bedingt, dass bei der Bewer-
tung der Bedeutung einer Über- bzw. Unterschreitung von Schwellenwerten die Bedeutung 
des jeweiligen Parameters im Verhältnis zu den anderen Parametern zu beachten ist. Auf-
grund der oben beschriebenen Abhängigkeiten ist daher die Erfüllung des zweiten (Nega-
tiv-)Parameters auf Basis des landesspezifischen Nominallohnindexes als weniger gravierend 
zu bewerten, weil er auf Basis des bundesweiten Index nicht erfüllt wurde. 
 
ccc. Weitere alimentationsrelevante Kriterien 
 
(1)  Ansehen des Amtes - Attraktivität des Dienstherrn 
 
Zu den vom Bundesverfassungsgericht benannten alimentationsrelevanten Kriterien zählt das 
Ansehen des Amtes in der Gesellschaft. Eine Konkretisierung dessen, was unter diesem vom 
Bundesverfassungsgericht stets an erster Stelle genannten Merkmal zu erfassen ist, ist bisher 
nicht erfolgt. Die Bezugnahme auf die Gesellschaft  bei der Bewertung des Amtes weist aller-
dings darauf hin, dass hierunter nicht nur das konkret individuelle Amt der jeweils Besoldeten 
zu verstehen ist. Es ist vielmehr naheliegend, unter diesem Merkmal auch das Ansehen des 
Berufsbeamtentums insgesamt zu verstehen. Nur unter diesem weiten Verständnis des Amts-
begriffs ist es im Rahmen der vom Bundesverfassungsgericht genannten Kriterien möglich, 
die verschiedenen weiteren Gesichtspunkte, die die Attraktivität des öffentlichen Dienstes und 
des Beamtenstatus über die rein finanziellen Gesichtspunkte hinaus ausmachen, in die Be-
trachtung einzubeziehen. Die Entscheidung, sich als Beamtin oder Beamter ganz dem öffent-
lichen Dienst als Lebensberuf zu widmen, beruht nicht auf rein finanziellen Erwägungen allein. 
Der Grad der Identifikation mit den angebotenen Tätigkeiten und damit die Attraktivität des 
Dienstherrn beruht auch gerade auf der mit diesem Beruf verbundenen Möglichkeit, mit den 
wahrgenommenen Aufgaben dem Gemeinwohl unabhängig vom politischen Kräftespiel und 
wirtschaftlichen Interessen Einzelner dienen zu können. 
 
Ein maßgeblicher Bemessungsfaktor, aus dem auch die Attraktivität des öffentlichen Dienstes 
insgesamt abzulesen ist, ist die Fähigkeit des öffentlichen Dienstes, die jeweiligen, je nach 
Tätigkeitsbereich sehr unterschiedlichen Personalbedarfe zu decken (BVerfG, Beschluss vom 
4. Mai 2020  2 BvL 4/18  juris, Rn. 87). Sinkt dessen Ansehen, sinkt auch das Interesse 
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potentieller Bewerberinnen und Bewerber um Ausbildungsplätze und/oder ausgeschriebene 
Stellen. 
 
Dabei sieht sich der öffentliche Dienst mit der von ihm gebotenen hohen Qualität der Tätigkeit 
und Verantwortung der Beamtinnen und Beamten einer wachsenden Konkurrenz attraktiver 
Berufsfelder ausgesetzt, in denen qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber ebenfalls hoch-
wertige und herausfordernde Tätigkeiten ausüben können, die aber wiederum höhere Bil-
dungsabschlüsse als Zugangsvoraussetzungen verlangen. Im Bereich des öffentlichen Diens-
tes ist weiterhin für eine Vielzahl der Tätigkeiten ein qualifizierter Abschluss erforderlich. So ist 
grundsätzlich für eine Laufbahn der Laufbahngruppe 1 als Bildungsvoraussetzung für das 
zweite Einstiegsamt mindestens einen Mittleren Bildungsabschluss (früher Realschulab-
schluss), eine Berufsausbildung oder eine abgeschlossene zweijährige Ausbildung erforder-
lich, für eine Laufbahn der Laufbahngruppe 2 ist als Bildungsvoraussetzung die Hochschulzu-
gangsberechtigung nachzuweisen. Bei Berufen außerhalb des öffentlichen Dienstes ist zu be-
obachten, dass dort als Zugangsvoraussetzung zunehmend höhere Bildungsabschlüsse er-
wartet werden. In Reaktion auf die gestiegenen Anforderungen steigt die Anzahl der Abituri-
entinnen und Abiturienten (siehe dazu Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bil-
dungsbericht 2021 S. 6 und S. 57) trotz einer durch den demografischen Wandel bedingten 
Abnahme der Absolventinnen und Absolventen.  
 
Insgesamt gibt es einen Trend zur schulischen Höherqualifizierung. Während im Jahr 1990 
nur 24,1 % der Schulabgängerinnen und Schulabgänger einen studienberechtigenden Ab-
schluss wie das Abitur oder ein Fachabitur vorweisen konnten, lag dieser Anteil im Jahr 2016 
bereits bei 35,1 % (Bundesinstitut für Berufsbildung (Hg.), Die Entwicklung des Ausbildungs-
marktes im Jahr 2016, S. 99). In den letzten Jahren ist dieser Anteil weiter gestiegen. Seit 
2015 übersteigt bei den Ausbildungsplätzen die Nachfrage von Schulabsolventinnen und -ab-
solventen mit Studienberechtigung die der Hauptschulabsolventinnen und -absolventen (Bun-
desinstitut für Berufsbildung (Hg.), Die Entwicklung des Ausbildungsmarktes im Jahr 2020, S. 
25 f.). Die Abiturientinnen und Abiturienten stehen dabei einer großen Auswahlmöglichkeit ge-
genüber: Rechnerisch standen im Jahr 2020 100 (Fach-)Abiturientinnen und (Fach-)Abiturien-
ten 468 Ausbildungsstellen, bei denen ein studienberechtigender Schulabschluss Vorausset-
zung ist, gegenüber. 100 Schulabsolventinnen und -absolventen mit Mittlerem Bildungsab-
schluss (früher Realschulabschluss) standen im Jahr 2020 rechnerisch immerhin noch 164 
Ausbildungsstellen gegenüber, während es nur 71 Ausbildungsstellen pro 100 Bewerberinnen 
und Bewerber mit Erstem allgemeinbildendem Abschluss (früher Hauptschulabschluss) waren 
(Bundesagentur für Arbeit (Hg.), Arbeitsmarkt kompakt  Situation am Ausbildungsmarkt im 
Jahr 2020/21, S. 16). In diesem von einer großen Auswahlmöglichkeit durch qualifizierte Be-
werberinnen und Bewerber geprägten Ausbildungsmarkt vermag sich der öffentliche Dienst 
als Ausbildungsstelle zu behaupten. 
 
Der öffentliche Dienst ist für eine hohe Anzahl von gut qualifizierten Bewerberinnen und Be-
werber nach wie vor attraktiv. So wurden trotz der beschriebenen Konkurrenz und eines steti-
gen Ausbaus der Ausbildungskapazitäten um 64 % auf insgesamt 5.576 Ausbildungsplätze im 
Jahr 2020 im öffentlichen Dienst in Hamburg in den Jahren von 2012 bis 2020 alle angebote-
nen Ausbildungsplätze vergeben (Personalbericht 2021, Drs. 22/5858, S. 29). Überdurch-
schnittlich stark ist die Zahl der Auszubildenden in den Bereichen Polizeivollzugsdienst, Steu-
erverwaltung, Justizverwaltung und der allgemeinen Verwaltung (Personalbericht 2021, 
a. a. O., S. 29).  
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Dass die Erwartungen der Auszubildenden an ihre Tätigkeit im öffentlichen Dienst im Rahmen 
der Ausbildung erfüllt werden, belegt die niedrige Lösungsquote bei der Ausbildung im öffent-
lichen Dienst. Während in Hamburg im Jahr 2020 durchschnittlich insgesamt 26,4 % der Aus-
bildungsverhältnisse vorzeitig gelöst wurden, betrug die Lösungsquote bei Ausbildungen im 
öffentlichen Dienst nur 6,5 % (Statistisches Bundesamt, Fachserie 11 Reihe 3 - Berufliche Bil-
dung 2020, Tab_3_02_2, abgerufen am 27.12.2021). Außerdem wurden sämtliche geeigneten 
Nachwuchskräfte, die ihre Ausbildung bei der Freien und Hansestadt Hamburg erfolgreich ab-
geschlossen hatten, auch in den Dienst der hamburgischen Verwaltung übernommen (Perso-
nalbericht 2021, a. a. O., S. 29). Insgesamt betrug die Übernahmequote im Jahr 2020 nur 
71 % (Statista, Übernahmequote von Auszubildenden in Ost- und Westdeutschland bis 2020, 
abgerufen am 27.12.2021). 
 
Auch in Bereichen, in denen allgemein ein Fachkräftemangel zu beobachten ist, bleibt die 
Freie und Hansestadt Hamburg mit der aktuell gewährten Besoldung ein attraktiver Dienstherr. 
Der Fachkräftemangel betrifft den öffentlichen Dienst ebenso wie die Privatwirtschaft. Beider-
seits fehlen insbesondere Fachkräfte, Spezialistinnen und Spezialisten und Expertinnen und 
Experten im Gesundheitswesen, bei technischen Berufen und dem Ingenieurwesen, sowie in 
der IT und Softwareentwicklung (vgl. BMWI, Fachkräfte für Deutschland, abgerufen am 
19.11.2021; Engpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit, https://statistik.arbeitsagen-
tur.de/DE/Navigation/Statistiken/Interaktive-Angebote/Fachkraeftebedarf/Engpassanalyse-
Nav.html, abgerufen am 28.12.2021).  
 
Die Freie und Hansestadt Hamburg begegnet den Rekrutierungsschwierigkeiten infolge des 
allgemeinen Mangels an Fachkräften mit verschiedenen Fachkräftestrategien. Sie verfolgen 
das Ziel, mittels zielgruppenspezifischen Personalmarketings und an den jeweiligen Fachkräf-
ten ausgerichteten Rekrutierungsmaßnahmen die hamburgische Verwaltung als attraktive Ar-
beitgeberin bekannt zu machen. Die Fachkräftestrategien erweisen sich als erfolgreich. Es 
finden sich ausreichend qualifizierte Bewerberinnen und Bewerber um einen Großteil der va-
kanten Stellen zu besetzen. Insgesamt lag die Besetzungsquote im Jahr 2020 bei 81,3 % Da-
bei gab es durchschnittlich 19,7 Bewerberinnen und Bewerber pro offener Stelle, das ist eine 
Steigerung im Vergleich zu den Jahren 2018 und 2019 um ca. 50 % (Personalbericht 2021, 
Drs. 22/5858, S. 21). Im Rahmen der Fachkräftestrategie für die Gewinnung von Ärztinnen 
und Ärzten wurden im Jahr 2020 61 Stellen ausgeschrieben, auf die sich durchschnittlich je-
weils neun Kandidatinnen oder Kandidaten bewarben. Die Erfolgsquote betrug 80,3 % (Per-
sonalbericht 2021, a. a. O, S. 28). Auch die Zahl pandemieunabhängiger Initiativbewerbungen 
von Medizinerinnen und Medizinern stieg im Jahr 2020 leicht an (Personalbericht 2021, a. a. 
O., S. 25). Die Fachkräftestrategie zur Anwerbung von Fachpersonal im Bereich der Techni-
schen Dienste  diese umfassen unter anderem das allgemeine Ingenieurwesen, das Bauin-
genieurwesen sowie Architektinnen und Architekten  konnte dazu beitragen, dass im Jahr 
2020 von 545 ausgeschriebenen Stellen 75 % erfolgreich besetzt werden konnten und dabei 
durchschnittlich 12,1 Bewerbungen auf eine ausgeschriebene Stellen kamen (Personalbericht 
2021, a. a. O., S. 28). Die Fachkräftestrategie für die Rekrutierung von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für die IT sorgte ebenfalls dafür, dass die Stadt Hamburg qualifizierte Fachkräfte 
in der benötigten Anzahl in diesem Sektor anwerben konnte. Hier entfielen im Jahr 2020 auf 
insgesamt 193 ausgeschriebene Stellen durchschnittlich 15,6 Bewerbungen pro Stelle, es 
konnten 79,7 % der ausgeschriebenen Stellen erfolgreich besetzt werden (Personalbericht 
2021, a. a. O., S. 28). Damit werden gute Voraussetzungen geschaffen, um die in den kom-
menden Jahren entstehenden Bedarfe in der FHH zu decken (Personalbericht 2021, a. a. O., 
S. 28). 
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Die vergleichsweise niedrigen Besetzungsquoten bei den Stellen vor allem im Bereich der 
technischen Dienste (Architektinnen und Architekten, Bauingenieurinnen und Bauingenieure, 
sonstige Ingenieurinnen und Ingenieure) korrelieren mit dem Fachkräftemangel in der Privat-
wirtschaft (vgl. KOFA, Engpassquote nach Berufsgruppen und Regionen, 
https://www.kofa.de/fachkraefteengpaesse-verstehen/regionale-engpaesse/berufsgruppen, 
abgerufen am 03.01.2022). Gibt es wenige qualifizierte Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt, ge-
lingt es auch der öffentlichen Verwaltung als Arbeitgeber nicht immer, ausgeschriebene Stellen 
zeitnah mit geeigneten Bewerberinnen und Bewerbern zu besetzen. Dies gelingt aber auch 
Arbeitgebern außerhalb des öffentlichen Dienstes nicht im ausreichenden Maß, obwohl dort 
bessere Möglichkeiten bestehen, Anreize durch finanzielle Angebote zu bieten. Insgesamt 
wird der öffentliche Dienst als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen, was sich in den hohen 
Zahlen von Bewerbungen und abgeschlossenen Ausbildungen widerspiegelt. Angesichts des-
sen bestätigt sich die Einschätzung, dass für die Attraktivität des Dienstherrn nicht allein die 
Höhe der Besoldung maßgeblich ist, sondern eine Vielzahl anderer Faktoren die Entscheidun-
gen der qualifizierten Kräfte beeinflusst. 
 
Dazu gehören unter anderem die im Rahmen des Beamtenverhältnisses ermöglichten guten 
Arbeitsbedingungen, insbesondere die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, flexible Arbeits-
zeitmodelle und Möglichkeiten des Home-Office. Hervorzuheben ist dabei unter anderem der 
Anspruch der Beamtin oder des Beamten auf die Gewährung von Teilzeit aber auch nach einer 
vereinbarten Teilzeit wieder in die Vollzeitbeschäftigung zurückzukehren (§ 43 Beamtensta-
tusgesetz (BeamtStG), § 62 Absatz 3 Satz 2 Hamburgisches Beamtengesetz (HmbBG)). 
Diese Flexibilität ist insbesondere auch wegen der in den letzten Jahrzehnten veränderten 
Erwerbsbedingungen in den Familien von Bedeutung, die durch eine Abkehr von der früher 
vorherrschenden Alleinverdienerfamilie hin zu Familien mit zwei Erwerbstätigen gekennzeich-
net ist. Neben der Alimentation erhöhen diese vom Dienstherrn bereitgestellten Möglichkeiten 
die Attraktivität des Beamtenstatus und die Identifikation der Beamtenschaft mit ihrem Dienst-
herrn, ohne dass dies in den rein volkswirtschaftlichen Parametern, die das Bundesverfas-
sungsgericht für die erste Stufe gebildet hat, abgebildet werden kann. 
 
Einen ebenfalls wichtigen Gesichtspunkt für die Attraktivität des Dienstherrn stellen die umfas-
senden personalvertretungsrechtlichen Schutzvorschriften für die Beschäftigten dar, die die 
Beteiligung des Personalrats im Rahmen der Mitbestimmung im konkreten Einzelfall aber auch 
bei Regelungen für die Dienststelle sicherstellen und damit regelmäßig in größerem Umfang 
als in der Privatwirtschaft die Beschäftigten zu schützen vermögen. Dem Schutz vor Benach-
teiligung dienen weiterhin die Regelungen des Hamburgischen Gleichstellungsgesetzes 
(HmbGleiG), das der Gleichstellung von Frauen und Männern sowie der Beseitigung beste-
hender und der Verhinderung künftiger Nachteile aufgrund des Geschlechts in allen Bereichen 
des hamburgischen öffentlichen Dienstes dient. Danach sind beispielsweise bei der Begrün-
dung eines Dienst-, Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisses, der Übertragung höherwertiger 
Tätigkeiten, der Übertragung eines Beförderungsdienstpostens oder der Beförderung in einem 
Bereich, in dem ein Geschlecht unterrepräsentiert ist, Personen dieses Geschlechts bei glei-
cher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorrangig zu berücksichtigen, bis die Unter-
repräsentanz beseitigt ist. Es verpflichtet die Dienststellen unter anderem dazu, alle vier Jahre 
einen Gleichstellungsplan aufzustellen und fortzuschreiben, um dauerhaft ein Bewusstsein für 
das Thema Gleichstellung von Frauen und Männern zu schaffen. Dem Schutz der Gesundheit 
der Beschäftigten dienen die umfassenden Angebote des Gesundheitsmanagements, bei dem 
mithilfe von Managementinstrumenten nachhaltige organisatorische Strukturen und Prozesse 
zur Förderung der Gesundheit entwickelt, gelenkt und evaluiert werden. Dabei integriert das 
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betriebliche Gesundheitsmanagement Arbeits- und Gesundheitsschutz, die betriebliche Ge-
sundheitsförderung, das berufliche Eingliederungsmanagement und Fehlzeitenkonzepte, und 
schafft damit ein umfassendes Angebot für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  
 
Daneben erhöhen aber auch allein finanzielle Aspekte maßgeblich die Attraktivität des Berufs-
beamtentums. Hier sind insbesondere die Versorgungsansprüche zu nennen, die verfas-
sungsrechtlich durch Artikel 33 Absatz 5 GG geschützt das Auskommen der Bewerberin oder 
dem Bewerber im Versorgungsfall im Vergleich zum Aufbau der gesetzlichen Rentenansprü-
che oder einer privaten Altersvorsorge frühzeitig, verlässlich und in angemessener Höhe si-
cherstellen. Insbesondere durch die Gewährung eines Mindestruhegehalts nach § 16 Absatz 3 
HmbBeamtVG in Höhe mindestens 35 % der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bzw.  wenn 
dies günstiger ist  von 65 % der Bezüge aus der Endstufe der Besoldungsgruppe A 4 bereits 
nach einer Dienstzeit von fünf Jahren wird frühzeitig ein im Vergleich zu gesetzlichen Renten-
anwartschaften hohes Versorgungsniveau erreicht. Aufwendungen für zusätzliche private Ab-
sicherungen, so sie von der Beamtin oder dem Beamten für notwendig erachtet werden, kön-
nen dadurch geringer ausfallen, um ein höheres Versorgungsniveau zu erreichen. Durch das 
gesetzlich festgelegte Anwachsen der Versorgungsansprüche erhält die Beamtin oder der Be-
amte darüber hinaus bereits frühzeitig Planungssicherheit für etwaige Investitionen oder ihren 
oder seinen Ruhestand. Mit der Gewährung eines Altersgeldes für Beamtinnen und Beamte, 
die das Beamtenverhältnis beenden möchten, wird dieses Versorgungsniveau auch bei einem 
Wechsel in die Privatwirtschaft aufrechterhalten.  
 
Insgesamt ergibt sich, dass angesichts der bestehenden Bewerbungszahlen bei der derzeit 
gewährten Besoldung die Attraktivität des Dienstherrn Freie und Hansestadt Hamburg durch 
die gesetzlichen Regelungen sowie die angebotenen Rahmenbedingungen gewährleistet ist. 
 
(2)  Verhältnis zu Einkommen außerhalb des öffentlichen Dienstes 
 
Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts bestimmt sich die Amtsangemessenheit der 
Alimentation, um ihre qualitätssichernde Funktion zu erfüllen, auch durch ihr Verhältnis zu den 
Einkommen, die für vergleichbare oder auf der Grundlage vergleichbarer Ausbildung erbrachte 
Tätigkeiten außerhalb des öffentlichen Dienstes erzielt werden. Ob die Alimentation in einem 
Amt, das für überdurchschnittlich qualifizierte Kräfte attraktiv sein soll, angemessen ist, zeigt 
auch ein Vergleich der Besoldungshöhe mit den durchschnittlichen Bruttoverdiensten sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigter mit vergleichbarer Qualifikation und Verantwortung in der 
Privatwirtschaft, wobei die Besonderheiten des Status und des beamtenrechtlichen Besol-
dungs- und Versorgungssystems nicht außer Acht gelassen werden dürfen (BVerfG, Be-
schluss vom 4. Mai 2020  2 BvL 4/18 , juris, Rn. 86, 88). 
 
Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Tätigkeiten der Beamtinnen und Beamten im öffentli-
chen Dienst ist eine im Rahmen eines Anpassungsgesetzes erfolgende umfassende Ver-
gleichsbetrachtung mit den jeweiligen Tätigkeiten sozialversicherungspflichtig Beschäftigter 
außerhalb des öffentlichen Dienstes mit vergleichbarer Qualifikation und Verantwortung mit 
erheblichen Ungenauigkeiten verbunden. Zum einen finden sich für einige Berufsfelder außer-
halb des öffentlichen Dienstes keine entsprechenden Tätigkeiten, die mit einer vergleichbaren 
Verantwortung verbunden sind. Zum anderen lässt sich aus den vorhandenen Daten keine für 
alle zu vergleichenden Tätigkeiten einheitliche Entwicklung ableiten.  
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Im Rahmen der vierteljährlichen Verdiensterhebungen stellt das Statistische Bundesamt die 
Entwicklung der Nominallöhne für fünf Leistungsgruppen auf Basis der Daten aller Bundeslän-
der zur Verfügung. Tätigkeiten im öffentlichen Dienst können den Leistungsgruppen 1 bis 4 
zugeordnet werden, im Wesentlichen entsprechen sie den Leistungsgruppen 1 bis 3. Aus dem 
zuletzt veröffentlichten Bericht (Reallohnindex und Nominallohnindex  2. Vierteljahr 2021 vom 
22. September 2021) ergibt sich, dass die Nominallöhne der Leistungsgruppen in dem Ver-
gleichszeitraum von 2007 bis 2020 in der Leistungsgruppe 1 (Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer in leitender Stellung) um 40,53 %, in der Leistungsgruppe 2 (Herausgehobene Fach-
kräfte) um 32,45 % und in der Leistungsgruppe 3 (Fachkräfte) um 28,69 % gestiegen sind. In 
der vierten Leistungsgruppe (Angelernte) ist die Steigerung noch geringer und beträgt lediglich 
25,49 %. Damit beträgt die Differenz zwischen der für die einzelnen Leistungsgruppen festge-
stellten Lohnentwicklung 15,04 Prozentpunkte. Wegen der dargestellten erheblichen Abwei-
chungen der jeweiligen Entwicklungen der Leistungsgruppen zueinander können aussagekräf-
tige Vergleichsbetrachtungen auf dieser Basis nicht erfolgen.  
 
(3)  Besonderheiten des beamtenrechtlichen Status - Lebenszeitprinzip 
 
Darüber hinaus  und darauf weist das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich hin  sind bei 
der Vergleichsbetrachtung mit den Tätigkeiten außerhalb des öffentlichen Dienstes die Beson-
derheiten des beamtenrechtlichen Status zu berücksichtigen. Dabei ist von erheblicher Be-
deutung, dass das Beamten- und Richterverhältnis  anders als privatwirtschaftliche Beschäf-
tigungsverhältnisse  auf Lebenszeit angelegt und dieses Lebenszeitprinzip des Beamten- und 
Richterverhältnisses als wesentliches Strukturmerkmal verfassungsrechtlich geschützt ist. 
Das Lebenszeitprinzip ist zusammen mit dem dazu korrespondierenden Alimentationsprinzip 
prägendes Strukturmerkmal des Berufsbeamtentums (BVerfG, Beschluss vom 24. April 2018 

 2 BvL 10/16 , juris, Rn. 35; Beschluss vom 28. Mai 2008  2 BvL 11/07 , juris, Rn. 35). 
Aus diesen Strukturprinzipien ergeben sich Besoldungs- und Versorgungsansprüche, es bietet 
aber in dieser Form auch die finanzielle Sicherheit für die Beamtinnen und Beamten, die wie-
derum erforderlich ist für die Gewährleistung der politischen Unabhängigkeit der Beamten-
schaft. So sind sie etwa aufgrund des Lebenszeitprinzips nicht von Arbeitslosigkeit bedroht, 
da sie anders als in der Privatwirtschaft nicht auch das unternehmerische Risiko des Arbeit-
gebers und damit auch das von Kurzarbeit mit den damit verbundenen Konsequenzen oder 
der Insolvenz des Arbeitgebers tragen.  
 
Im Gegensatz zum Lebenszeitprinzip gibt es bei den Beschäftigungsverhältnissen in der Pri-
vatwirtschaft seit längerem einen Trend zu einer geringeren Bindung an den jeweiligen Arbeit-
geber, was zu Brüchen in den Erwerbsbiografien führt. Vor allem in der Berufseinstiegs- und 
in der Berufsaustrittsphase treten in der Privatwirtschaft vermehrt befristete oder prekäre Ar-
beitsverhältnisse und Arbeitslosigkeit auf. Damit einher gehen Einkommenseinbußen, verrin-
gerte Rentenansprüche und  vor allem bei Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteigern  
Unsicherheiten in der Lebensplanung und schlechtere Bonität.  
 
Im zweiten Quartal 2020 erfolgten bundesweit 39,4 % der Einstellungen befristet. In Hamburg 
betrug der Anteil der befristet neu eingestellten Menschen sogar 47,0 %. Im zweiten Quartal 
des Vorjahres 2019 betrug der Anteil der befristeten Neueinstellungen bundesweit sogar 41,9 % 
und in Hamburg 48,9 %, als Ursache kann eine Reaktion auf mögliche Unsicherheiten auf-
grund der Corona-Pandemie danach ausgeschlossen werden (Seils, WSI-

, abgerufen am 16.12.2021). Über 60 % der befristet Beschäftigten sind jün-
ger als 35 Jahre (Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten sowie Umschülerinnen und 
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Umschüler bleiben dabei unberücksichtigt). Der offenkundige Nachteil einer befristeten gegen-
über einer unbefristeten Beschäftigung besteht darin, dass die Betroffenen mit erheblicher 
Planungsunsicherheit konfrontiert sind. Dies betrifft auch Ehe und Familie. Mehr als ein Viertel 
der unbefristet Beschäftigten in der Altersgruppe zwischen 20 und 34 Jahren ist verheiratet, 
während es unter den befristet beschäftigten Gleichaltrigen nur 17,4 % sind. Viele mit befris-
teter Beschäftigung konfrontierte Paare verschieben die Realisierung ihres Kinderwunsches 
aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheit. In 100 Haushalten von befristet Beschäftigten dieser 
Altersgruppe leben durchschnittlich nur 29 Kinder. In den Haushalten der unbefristet Beschäf-
tigten finden sich durchschnittlich etwa 13 Kinder mehr, also insgesamt circa 42 Kinder pro 
100 Haushalten. 
 
Zudem ist die Bindung der Erwerbstätigen an die jeweiligen Arbeitgeber vor allem in der Pri-
vatwirtschaft zurückgegangen. Bezogen auf die letzten fünfzehn Jahre beträgt die jährliche 
Fluktuationsrate, welche sich aus dem Durchschnitt aus neu geschlossenen und beendeten 
sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnissen in Relation zum durchschnittlichen Be-
schäftigtenbestand ergibt, rund 31 %, das heißt knapp ein Drittel aller Beschäftigten wechselte 
im Zeitraum eines Jahres das Beschäftigungsverhältnis. 
 
Unter Einbeziehung der im öffentlichen Dienst tätigen Tarifbeschäftigten und der Beamtinnen 
und Beamten waren im Jahr 2019 lediglich 44,3 % der deutschen Erwerbstätigen seit 10 Jah-
ren und länger bei dem gleichen Arbeitgeber beschäftigt (Destatis, Arbeitskräfteerhebung, ab-
gerufen am 16.12.2021). Die durchschnittliche Dauer der Betriebszugehörigkeit unter den neu 
in die Erwerbstätigkeit eingetretenen Personen hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten ver-
ringert. Lediglich das hohe Dienstalter der älteren Erwerbstätigen bewirkt die stetige Steige-
rung der allgemeinen durchschnittlichen Beschäftigungsdauer bei einem Arbeitgeber von 
durchschnittlich 9,8 Jahren im Jahr 2000 auf 10,8 Jahre im Jahr 2020 (OECD, Employment by 
job tenure intervals  average tenure, abgerufen am 16.12.2021). Nach Statistiken der OECD 
sank etwa die durchschnittliche Beschäftigungsdauer einer oder eines 40 bis 44 Jahre alten 
Beschäftigten von 10,9 Jahren im Jahr 2000 auf durchschnittlich 10,5 Jahre im Jahr 2020. Bei 
den 55- bis 64-Jährigen lag hingegen die Beschäftigungsdauer bei durchschnittlich 19,2 Jah-
ren im Jahr 2000 und im Jahr 2020 bei durchschnittlich 19,5 Jahren. Ebenso bewirkt die in die 
Erwerbstätigenstatistik mit einbezogene Beamtenschaft, welche aufgrund des Lebenszeitprin-
zips höchst selten den Arbeitgeber wechselt, dass die Dauer der Betriebszugehörigkeit bezo-
gen auf alle Erwerbstätigen überzeichnet wird. Es muss daher für die Privatwirtschaft von einer 
niedrigeren durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit, gepaart mit einer nicht unerheblichen 
Fluktuationsrate, ausgegangen werden. 
 
Aufgrund der geringeren Stabilität der Arbeitsverhältnisse im privaten Sektor besteht für dort 
Beschäftigte auch ein höheres Risiko arbeitslos zu werden. Nach einer Studie des WSI blickte, 
wer zwischen 1940 und 1944 geboren wurde, mit 43 Jahren auf zwei Monate in Arbeitslosigkeit 
zurück. Die von 1960 bis 1964 Geborenen waren in dem Alter bereits durchschnittlich 19 Mo-
nate arbeitslos. Auch der Anteil an Rentenübergängen aus Vollzeitbeschäftigung ist deutlich 
rückläufig. Stattdessen steigt der Renteneintritt aus Arbeitslosigkeit und Teilzeitbeschäftigung 
deutlich an. Inzwischen endet die Erwerbsbiographie für fast ein Drittel der Beschäftigten mit 
Arbeitslosigkeit. Diese zunehmende Verbreitung von Zeiten der Arbeitslosigkeit vornehmlich 
in der Berufseinstiegs- und Erwerbsausstiegsphase führt zu Lücken in der Erwerbsbiographie 
und beim Renteneintritt zu Abschlägen in der Altersversorgung. Hingegen gehen 89,5 % der 
Beamtinnen und Beamten mit Erreichen der Regelalters- oder Antragsaltersgrenze in den Ru-
hestand (Personalbericht 2021, a. a. O., Tabellenanhang, Anlage 3) und haben keine oder nur 
geringfügige Abschläge bei der Altersversorgung. 
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Die beschriebene geringere Stabilität der Beschäftigungsverhältnisse von Beschäftigten in der 
Privatwirtschaft im Vergleich zur Beschäftigung als Beamtin oder Beamter im öffentlichen 
Dienst führt dazu, dass in der Entlohnung der Beschäftigten in der Privatwirtschaft ein zuneh-
mend aufwachsender Anteil als Kompensation der Unsicherheiten und für eine insgesamt auf-
grund von Phasen der Arbeitslosigkeit kürzere Beschäftigungsdauer enthalten ist. Diese Form 
der Vorsorge ist aufgrund des Lebenszeitprinzips und der dauerhaften Alimentation der Be-
amtenschaft nicht erforderlich. Diese langfristige Entwicklung kann in den rein volkswirtschaft-
lichen Parametern, die das Bundesverfassungsgericht für die erste Stufe gebildet hat, nicht 
abgebildet werden.  
 
Beim Vergleich der Entwicklung der Besoldung zur Tarifentwicklung zu beachten ist auch die 
durch die Beitragsbemessungsgrenze entstehenden unterschiedlichen Rentenansprüche im 
Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung. Insbesondere bei Personen mit höheren Ein-
kommen wird durch diese Obergrenze nicht das ganze Entgelt als Berechnungsgrundlage für 
den Erwerb von Rentenansprüchen herangezogen, so dass es vor allem beim Fehlen einer 
betrieblichen Altersvorsorge erforderlich ist, private Vorsorge für das Alter zu treffen, um auch 
nach dem aktiven Beschäftigungsverhältnis eine adäquate Lebensführung beibehalten zu kön-
nen. Diese private Vorsorge muss vollständig aus dem Arbeitsentgelt finanziert werden, ohne 
dass Leistungen des Arbeitgebers hinzutreten. Dem gegenüber wirkt sich jede Erhöhung der 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge beispielsweise durch Bezügeanpassungen oder Beförderun-
gen unmittelbar auf die Höhe der Beamtenversorgung aus. 
 
(4)  Beihilfe 
 
Für das Bundesverfassungsgericht ist die Amtsangemessenheit der Alimentation weiterhin im 
Lichte des Niveaus der Beihilfeleistungen zu bewerten. Die Gewährung von Beihilfen findet 
ihre Grundlage in der Fürsorgepflicht des Dienstherrn. Das gegenwärtige System der Beihilfe 
ist zwar nicht Bestandteil der verfassungsrechtlich geschuldeten Alimentation; von Verfas-
sungs wegen muss die amtsangemessene Alimentation lediglich die Kosten einer Kranken-
versicherung decken, die zur Abwendung krankheitsbedingter, durch Leistungen aufgrund der 
Fürsorgepflicht nicht ausgeglichener Belastungen erforderlich ist. Die Alimentation ist aber 
dann nicht mehr ausreichend, wenn die Krankenversicherungsprämien, die zur Abwendung 
krankheitsbedingter und nicht von der Beihilfe ausgeglichener Belastungen erforderlich sind, 
einen solchen Umfang erreichen, dass der angemessene Lebensunterhalt nicht mehr gewähr-
leistet ist. Das Prinzip der amtsangemessenen Alimentation verlangt, eine Auszehrung der 
allgemeinen Gehaltsbestandteile durch krankheitsbezogene Aufwendungen zu verhindern. 
Bei einer solchen Sachlage kann daher eine entsprechende Korrektur der Besoldungs- und 
Versorgungsgesetze, die das Alimentationsprinzip konkretisieren, verfassungsrechtlich gebo-
ten sein. Gleiches gilt, wenn eine Vielzahl zeitlich gestaffelter, für sich genommen verfassungs-
rechtlich nicht zu beanstandender Einschnitte des Gesetzgebers im Beihilfebereich das für 
den sonstigen Lebensunterhalt der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen oder Richter zur Ver-
fügung stehende Einkommen unangemessen reduzieren.  
 
Auch im Bereich der Beihilfe hat es in dem Betrachtungszeitraum Änderungen und Anpassun-
gen geben, eine Verschiebung der Kostentragung zu Lasten der Beamtinnen und Beamten, 
die zu einer Auszehrung der allgemeinen Gehaltsbestandteile geführt hätte, erfolgte nicht. Der 
überwiegende Anteil der Beamtinnen und Beamten ist beihilfeergänzend privat versichert. Die 
Versicherungsbeiträge der privaten Krankenversicherungen sind im Betrachtungszeitraum 



- 35 -
 

nicht stärker gestiegen, als die Beträge, die gesetzlich Versicherte für die Krankenversiche-
rung aufbrachten. Zwar blieben die Beitragssätze in der gesetzlichen Krankenversicherung 
konstant, während die Beiträge zur privaten Krankenversicherung Anpassungen in unter-
schiedlichem Umfang unterliegen. Durch die Steigerungen der Löhne und Gehälter erhöhten 
sich jedoch die Zahlbeiträge der gesetzlich Versicherten entsprechend der Lohnsteigerungen 
(bis zur Beitragsbemessungsgrenze), die den Beitragsanstieg der privaten Krankenversiche-
rungen übersteigt. (Dr. Frank Wild, Entwicklung der Prämien- und Beitragseinnahmen in PKV 
und GKV 2012-2022 WIP: Wissenschaftliches Institut der PKV: Detail (wip-pkv.de), abgerufen 
am 26.11.2021).  
 
Die Ausgaben durch die gewährten Beihilfeleistungen (ohne Aufwendungen für Pflege und 
ohne Berücksichtigung der Kostendämpfungspauschale) stiegen im Zeitraum 2013 bis 2020 
insgesamt um 28,45 % durchschnittlich also um 4,06 % pro Jahr, die in dieser Zeit erfolgten 
Steigerungen der Kosten der medizinischen Versorgung der Beihilfeberechtigten wurden da-
mit kompensiert.  
 
Das System der gesetzlichen Krankenversicherung und das System privater Vorsorge ein-
schließlich ergänzender Beihilfe sind gleichwertig (BVerwG, Urteil vom 15. Dezember 2005  
2 C 35/04 , juris, Rn. 34), die beamtenrechtliche Fürsorgeverpflichtung gebietet es nicht, einer 
Beamtin oder einem Beamten mehr zu gewährleisten als das, was den Mitgliedern der gesetz-
lichen Krankenversicherung als medizinisch gebotene Behandlung garantiert wird (BVerfG, 
Beschluss vom 07. November 2002  2 BvR 1053/98 , juris, Rn. 37). Maßnahmen im Bereich 
der gesetzlichen Krankenversicherung werden daher wirkungsgleich und systemgerecht in 
das Beihilferecht übernommen. Da zentrale Teile der durch das Gesundheitssystemmoderni-
sierungsgesetz für gesetzlich Krankenversicherte eingetretenen Belastungen durch Abschaf-
fung der Praxisgebühr im Jahre 2013 und durch Wiedereinführung der vollständigen paritäti-
schen Beitragsfinanzierung in der gesetzlichen Krankenversicherung zum 1. Januar 2019 auf-
gehoben wurden, wurde die kalenderjährliche Kostendämpfungspauschale, um die eine zu 
gewährende Beihilfe gekürzt wurde, für ab dem 1. Januar 2020 entstehende Aufwendungen 
gestrichen (Zwölftes Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 19. Dezember 
2019, HmbGVBl. 2019, S. 527). Gleichzeitig erfolgte eine Anpassung des Leistungsumfangs 
der Beihilfe für die Erstattung von Kosten für Sehhilfen und die Behandlung durch Heilpraktiker 
an das Niveau in der gesetzlichen Krankenversicherung. 
 
(5)  Versorgung 
 
Besoldung und Versorgung sind Teilelemente des einheitlichen Tatbestands der Alimentation 
und für das Bundesverfassungsgericht schon bei Begründung des Richter- und Beamtenver-
hältnisses garantiert. Der Dienstherr ist dabei gehalten, den Unterhalt der Beamten- und Rich-
terschaft lebenslang  und damit auch nach Eintritt in den Ruhestand  zu garantieren. Dieser 
Verpflichtung kommt er gegenwärtig durch Bereitstellung einer Vollversorgung nach. Beamtin-
nen, Beamte, Richterinnen und Richter haben ihre Altersversorgung und die ihrer Hinterblie-
benen nicht selbst zu veranlassen. Stattdessen sind ihre Bruttobezüge von vornherein  unter 
Berücksichtigung der künftigen Pensionsansprüche  niedriger festgesetzt. Kürzungen im Be-
reich des Versorgungsrechts haben zur Konsequenz, dass die Amtsträgerinnen und Amtsträ-
ger einen größeren Teil ihrer Bezüge zum Zwecke der privaten Altersvorsorge aufwenden 
müssen, um nicht übermäßige Einbußen ihres Lebensstandards bei Eintritt in den Ruhestand 
hinnehmen zu müssen. Auch dies kann zu einer Unterschreitung der verfassungsrechtlich ge-
botenen Alimentation führen.  
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Wie bereits ausgeführt ist auch nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts bei der Be-
wertung der Versorgungsentwicklung die Entwicklung in der gesetzlichen Rentenversicherung 
in den Vergleich mit einzubeziehen. Dabei ergibt sich, dass die Entwicklung der Versorgungs-
ansprüche nicht hinter der Entwicklung der gesetzlichen Rentenansprüche zurückbleibt. Die 
im Betrachtungszeitraum zum Abschluss gekommene Umgestaltung des Versorgungsrechts 
zur systemgerechten Übernahme der Kürzungen im Rentenrecht durch die Ausgestaltung der 
Sonderzahlungen und deren Einbau in die Versorgung hat nicht zu einer übermäßigen Kür-
zung von Versorgungsansprüchen geführt (s. o. zur Angleichungszulage).  
 
cc. Ergebnis der Prüfung  
 
Die Gesamtabwägung der Ergebnisse der ersten Prüfungsstufe mit den weiteren alimentati-
onsrelevanten Kriterien ergibt, dass die derzeitige Besoldung trotz der Erfüllung des zweiten 
(Negativ-)Parameters und des Unterschreitens des besoldungsrechtlich gebotenen Mindest-
abstands in einzelnen Besoldungsgruppen insgesamt amtsangemessen ist und die Vorgaben 
des Bundesverfassungsgerichts eingehalten werden.  
 
Beim Vergleich der Besoldungsentwicklung mit der Entwicklung des Nominallohns zeigen sich 
offensichtlich Besonderheiten, die auf die besondere Situation des Stadtstaates zurückzufüh-
ren sind. So ist die Zusammensetzung der Unternehmen in einem Stadtstaat anders als in 
Flächenländern. Die abweichenden unternehmerischen Strukturen können zu Abweichungen 
bei den erfassten Daten für die Indizes führen, zum Beispiel da in einer Großstadt mehr Fir-
mensitze und Unternehmenszentralen angesiedelt sind und damit mehr höhere und höchste 
Gehälter in die Erfassung mit einfließen. Der sich daraus ergebende, auf das im Vergleich zu 
anderen Bundesländern kleine Bundesland Hamburg bezogene Nominallohnindex hat des-
halb weniger Aussagekraft über die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung als der bundesweit 
erhobene Nominallohnindex. Dieser ist seinerseits wiederum maßgebend für die Tarifab-
schlüsse im öffentlichen Dienst der Länder (s. o.). Auch das Bundesverfassungsgericht betont 
in seiner Entscheidung, dass sich die Attraktivität des Amtes  gerade angesichts der erfah-
rungsgemäß erhöhten Flexibilität von Berufseinsteigern  auch nach der Höhe der Bezüge im 
Vergleich der Länder und des Bundes bemisst (BVerfG, Beschluss vom 4. Mai 2020  2 BvL 
4/18 , juris, Rn. 81) und stellt somit, wenn auch in anderem Zusammenhang, für einen Ver-
gleich auf eine überregionale Bezugsgröße ab.  
Die Nichteinhaltung des zweiten (Negativ-)Parameters wird zudem zumindest teilweise durch 
die positiven Entwicklungen im Bereich des dritten (Negativ-)Parameters kompensiert. 
 
Auch die Ergebnisse des Vergleichs zum Mindestabstand zur Grundsicherung führen zu kei-
nem anderen Ergebnis. Wie das Bundesverfassungsgericht auch hier selbst feststellt, wurde 
die den Betrachtungen zu Grunde liegende Bezugsgröße  die vierköpfige Alleinverdienerfa-
milie in der Rechtsprechung der 1970er Jahre aus der Besoldungspraxis abgeleitet. Diese 
gewählte Bezugsgröße entspricht in vielfacher Hinsicht nicht mehr der aktuellen Situation der 
Beamtinnen und Beamten, die in weit überwiegendem Maß in Familien leben, in denen beide 
Erwachsene einer Erwerbstätigkeit nachgehen und die finanziellen Belastungen geteilt werden. 
Die Orientierung an einem heute weitestgehend überholten Familienmodell zur Ermittlung der 
für dieses Modell angemessenen Besoldung birgt die Gefahr, dass damit die tatsächlichen 
Bedarfe nicht angemessen berücksichtigt werden können und der Bezug der Besoldung so-
wohl zu der Einkommens- und Ausgabensituation der Gesamtbevölkerung als auch zur Lage 
der Staatsfinanzen und der Leistungsfähigkeit der Dienstherren, nicht mehr in ausreichendem 
Maße besteht. Die qualitätssichernde Funktion der Alimentation ist durch die aktuelle Besol-
dung gewährleistet, die Freie und Hansestadt Hamburg bleibt als Dienstherr ein attraktiver 
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Arbeitgeber, der insbesondere durch die gewährten Vorteile im Rahmen des auf Lebenszeit 
angelegten Dienstverhältnisses in der Lage ist, seinen Bedarf an gut ausgebildeten und qua-
lifizierten Fachkräften zu decken und mit der Privatwirtschaft zu konkurrieren. 
 
b.  Verfassungsmäßigkeit der Besoldung im Jahr 2022  
 
Mit der vorgesehenen Besoldungsanpassung einschließlich der ab 2021 zu gewährenden An-
gleichungszulage wird die Alimentation im Jahr 2022 auch unter Berücksichtigung des verein-
barten Tarifergebnisses verfassungsgemäß sein. Die für die Betrachtung des ersten Parame-
ters erforderlichen Daten liegen vor. Für die im Übrigen erforderliche Prognose wurden als 
Werte des Nominallohnindex und des Verbraucherpreisindex die Durchschnittswerte der letz-
ten zehn Jahre zu Grunde gelegt (Anlage B 11). 
 
Die Überprüfung für jede Besoldungsgruppe ergibt, dass im Prognose-Zeitraum 2022 die 
Mehrzahl der genannten fünf (Negativ-)Parameter nicht erfüllt wird. Die Gesamtabwägung 
ergibt auch hier, dass trotz der bestehenden Anhaltspunkte für eine Unteralimentation die Be-
soldung der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter auf Basis der bisher vorliegen-
den Daten noch als verfassungsgemäß anzusehen ist.  
 
Auf der ersten Prüfungsstufe (Parameterprüfung) ergibt sich folgendes Bild: 
 
aa. Erster Parameter  
 
Die Entwicklung der Besoldung bis im Jahr 2022 wird in den Anlagen B 20 und B 21 dargestellt. 
Die Berechnung der Entwicklung der Differenz zwischen den Tarifergebnissen (Anlage B 3) 
und der Besoldungsanpassung im maßgeblichen Zeitraum von 2008 bis 2022 ergibt sich aus 
der Anlage B 10. Der erste Parameter wird im Jahr 2022 in keiner Besoldungsgruppe erfüllt; 
die Differenz der Besoldungsentwicklung zur Tarifentwicklung liegt nicht über dem Indexwert 
von 5 %. Dabei ist der Umstand, dass die Besoldungsanpassung im Dezember des Jahres 
2022 erfolgt, unbeachtlich. Das Bundesverfassungsgericht hat dazu festgestellt, dass es die 
Aussagekraft eines Parameters nicht in Frage stelle, wenn unterjährige Besoldungsanpassun-
gen so behandelt würden, als seien sie zu Jahresbeginn erfolgt. Die Erstellung der Indices und 
die Berechnung der Parameter haben möglichst einfachen und klaren Regeln zu folgen, eine 

bildet werden, würde der ersten Prüfungsstufe eine vermeintliche Objektivität zumessen, die 
ihr gerade nicht zukommt (BVerfG, Beschluss vom 4. Mai 2020  2 BvL 4/18 , juris, Rn. 30 
f.).  
 
bb. Zweiter Parameter 
 
Der zweite Parameter wird in den Besoldungsgruppen A 12 und ab A 15 erfüllt (Anlage B 12). 
Die Berechnung anhand des Durchschnittswertes der Nominallohnindizes für Hamburg der 
letzten zehn Jahre (Anlage B 11) ergibt, dass die prognostizierte Differenz zwischen der Be-
soldungsentwicklung und der Entwicklung des Nominallohnindex in der Zeit von 2008 bis 2022 
in den genannten Besoldungsgruppen mehr als 5 % des Indexwertes der erhöhten Besoldung 
beträgt. Wie bereits oben ausgeführt erscheint es zur Ermittlung eines umfassenden Bildes für 
die Gesamtschau erforderlich, die Entwicklung der Besoldung in Hamburg auch mit der Ent-
wicklung des Nominallohnindex für das Bundesgebiet zu vergleichen. Würde man in diesem 
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Fall dem Prognosewert die Durchschnittswerte der Nominallohnindizes für das gesamte Bun-
desgebiet (Anlage B 11) zu Grunde legen, wäre der Parameter in keiner Besoldungsgruppe 
erfüllt (Anlage B 19). 
 
cc. Dritter Parameter 
 
Im Prognosezeitraum 2022 wird der dritte Parameter in keiner Besoldungsgruppe erfüllt (An-
lage B 13). Die Berechnung anhand des für 2022 angenommenen Durchschnittswertes der 
Verbraucherpreisindizes der letzten zehn Jahre (Anlage B 11) ergibt, dass die prognostizierte 
Differenz zwischen der Besoldungsentwicklung und der Entwicklung des Verbraucherpreisin-
dex in der Zeit von 2008 bis 2022 in allen Besoldungsgruppen der Besoldungsordnungen A, 
B, C und R weniger als 5 % des Indexwertes der erhöhten Besoldung beträgt.  
 
dd. Vierter Parameter 
 
Der vierte Parameter wird im ersten Fall des systeminternen Besoldungsvergleichs in keiner 
Besoldungsgruppe erfüllt werden. In den Anlagen B 22 bis 24 werden die Relationen der Jah-
resbesoldungsbeträge für die Jahre 2017 und 2022 zueinander dargestellt. Die Veränderung 
beträgt maximal 2 %.  
 
Um die Einhaltung des Mindestabstands der Beamtenbesoldung zum Grundsicherungsniveau 
(zweiter Fall des systeminternen Besoldungsvergleichs) im Jahr 2022 zu erfüllen, wird der Se-
nat der Bürgerschaft zeitnah einen Gesetzentwurf mit strukturellen Verbesserungen der Ali-
mentierung von Beamtenfamilien mit Kindern vorlegen (siehe oben unter A. 2. a. aa. ddd. (2)). 
 
ee. Fünfter Parameter 
 
Der fünfte Parameter wird nicht erfüllt. In den meisten Ländern erfolgt auch für das Jahr 2022 
eine Anpassung der Besoldung in einem dem Tarifergebnis entsprechenden Umfang. Dabei 
bleibt das derzeitige Verhältnis der Besoldung in den Ländern zueinander im Wesentlichen 
erhalten, die Abstände vom Durchschnitt der Bruttobezüge verändern sich erneut nur gering-
fügig. Eine Unterschreitung des Durchschnitts von 10 % wird durch die Besoldungsanpassung 
nicht eintreten.  
 
Auch eine Gesamtabwägung (zweite Prüfungsstufe) unter Berücksichtigung weiterer alimen-
tationsrelevanter Kriterien ergibt, dass nach derzeitigem Erkenntnisstand die Entwicklung der 
gegenwärtigen Besoldung unter Berücksichtigung der Angleichungszulage einer angemesse-
nen Beteiligung an der allgemeinen Entwicklung der wirtschaftlichen und finanziellen Verhält-
nisse und des Lebensstandards entspricht. Die oben unter A. 2. a. bb. und cc. zur Gesamtab-
wägung und deren Ergebnis gemachten Ausführungen gelten auch für das Jahr 2022 entspre-
chend. 
 
Der Senat beabsichtigt, der Bürgerschaft im Laufe des Jahres einen weiteren Gesetzentwurf 
zuzuleiten, in dem mit weiteren strukturelle Änderungen des Besoldungsrechts die Orientie-
rung der Besoldung an einem aktuellen Familienbild geschaffen werden soll. Vor dem Hinter-
grund dieser beabsichtigten Maßnahmen, können derzeit verlässliche Aussagen zur voraus-
sichtlichen Angemessenheit der Besoldung im Jahr 2023 nicht getroffen werden. Dies wird 
Gegenstand des weiteren Gesetzentwurfs sein.  
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B. Zu den einzelnen Vorschriften
 
Zu Artikel 1  Hamburgisches Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetz 2022 
 
Zu § 1 (Geltungsbereich) 
 
Der Geltungsbereich des Hamburgischen Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 
2022 entspricht wie bisher den Anwendungsbereichen des Hamburgischen Besoldungsgeset-
zes und des Hamburgischen Beamtenversorgungsgesetzes. 
 
Zu § 2 (Erhöhung der Dienstbezüge und sonstigen Bezüge ab dem 1. Dezember 2022) 
 
§ 2 Absatz 1 sieht die Anpassung der unter den Nummern 1 bis 6 genannten Bezügebestand-
teile um 2,8 % vor. Dabei werden alle Bezügebestandteile erfasst, die auch in der Vergangen-
heit regelmäßig linear erhöht wurden.  
 
Die Anwärtergrundbeträge werden nicht linear, sondern  der Tarifeinigung entsprechend 
betragsmäßig für alle Fallgruppen einheitlich um jeweils 50 Euro erhöht.  
 
Die Anpassung wird für alle Besoldungsgruppen zum dem Zeitpunkt wirksam, zu dem auch 
die Anpassung der Gehälter nach der Tarifeinigung vorgesehen ist. 
 
Zu § 3 (Anpassung von Bezügen nach fortgeltendem Recht) 
 
Die Vorschrift regelt die Anpassung für Besoldungsbestandteile aus fortgeltenden bundes- 
bzw. landesrechtlichen Vorschriften. 
 
Zu § 4 (Erhöhung der Versorgungsbezüge ab dem 1. Dezember 2022) 
 
§ 4 enthält die Anpassung der Versorgungsbezüge entsprechend den Regelungen in den §§ 2 
und 3. Die dort vorgenommenen Erhöhungen sind ebenfalls Grundlage für die allgemeine An-
passung der Versorgungsbezüge. Die Versorgungsbezüge werden zum gleichen Zeitpunkt 
angepasst wie die Besoldungsbeträge.  
 
 
Zu Artikel 2  Änderung des Hamburgischen Besoldungsgesetzes 
 
Zu Nummern 1, 2 und 5: 
Redaktionelle Berichtigung beziehungsweise Anpassungen. 
 
Zu Nummer 3: 
Die Hamburger Hochschulen wurden durch die haushaltsrechtliche Eigenverantwortung und 
die umfangreichen Übertragungen dienst- und tarifrechtlicher Entscheidungszuständigkeiten 
in den vergangenen Jahren verstärkt zu selbstständigen Einrichtungen innerhalb der Freien 
und Hansestadt Hamburg entwickelt. Damit sind sie den rechtlich verselbstständigten Einrich-
tungen der Freien und Hansestadt Hamburg zunehmend ähnlicher geworden. Diese hohe Ei-
genverantwortung  insbesondere für die Hochschulausbildung vieler tausend Studierender  
erfordert in der Leitung besonders qualifizierte Führungspersönlichkeiten, die ggf. in einem 
beruflichen Umfeld zu finden sind, in dem auch privatfinanzierte Einrichtungen mit in der Regel 
höheren Bezahlungsmöglichkeiten ihre Führungskräfte auswählen. Potenziell kommen für die 
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Hochschulpräsidentschaft vorwiegend Professorinnen und Professoren in die nähere Auswahl, 
die sich häufig in einem Beamtenverhältnis befinden. Um in diesem Umfeld für die in Betracht 
kommenden Kräfte ein attraktives Angebot unterbreiten zu können, bedürfen die Gehaltsstruk-
turen im System des Berufsbeamtentums  auch in den Spitzenämtern  in Konkurrenz zu 
anderen Bezahlungsstrukturen für hochqualifizierte Führungspersönlichkeiten einer größeren 
Flexibilität. Vor diesem Hintergrund soll es in einigen besonders gelagerten Einzelfällen mög-
lich sein, Leistungsbezüge zu gewähren, die zusammen mit dem Grundgehalt der Besoldungs-
gruppe W 3 den Betrag des Grundgehalts der Besoldungsgruppe B 10 übersteigen. Durch die 
Beteiligung der obersten Dienstbehörde wird sichergestellt, dass sich die Neuregelung nur auf 
wenige Einzelfälle beschränkt und Leistungsbezüge weiterhin nicht in unbegrenzter Höhe ge-
währt werden können. 
 
Zu Nummer 4: 
Im Versorgungsfall ist eine über die Besoldungsgruppe B 10 hinausgehende Bemessungs-
grundlage nicht sachgerecht, weil die herausgehobenen Führungs- und Repräsentanzfunktion 
nicht mehr besteht. Insofern wird die Ruhegehaltfähigkeit auf die für eine hamburgische Be-
amtin oder einen hamburgischen Beamten derzeit höchstmögliche Bemessungsgrundlage be-
grenzt. 
 
Zu Nummer 6: 
Artikel 2 Nummer 6 beinhaltet einen neuen § 73a zur Einführung einer vorübergehend gewähr-
ten Zulage zur Angleichung der Besoldungsentwicklung an die Tarifentwicklung. Diese be-
misst sich nach dem zwölften Teil der im jeweiligen Kalenderjahr bezogenen Summe aus 
Grundgehalt, Allgemeiner Stellenzulage, Grundleistungsbezug, Berufungs- und Bleibeleis-
tungsbezügen, besonderen Leistungsbezügen sowie Funktionsleistungsbezügen.  
 
Absatz 1 benennt die Anspruchsberechtigten und den Auszahlungszeitpunkt der Anglei-
chungszulage. Anspruchsberechtigt sind nach Satz 1 Beamtinnen und Beamte sowie Richte-
rinnen und Richter, die in der Zeit vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2025 innerhalb 
eines Kalenderjahres Anspruch auf Bezüge haben. 
 
Die Angleichungszulage als Instrument der Angleichung der Besoldungshöhe an die tariflichen 
Bezüge des öffentlichen Dienstes muss einen Bezug zu den Dienstbezügen der Besoldungs-
empfängerinnen und -empfänger aufweisen. Dies ist bereits dann gegeben, wenn nur für eine 
kurze Zeit ein Anspruch auf Dienstbezüge bestanden hat. Da die Höhe der Zulage sich nach 
dem durchschnittlichen Jahresgehalt bemisst, findet eine nur kurze Dienstzeit in der entspre-
chend geringeren Höhe der Zulage Berücksichtigung. 
 
Die Auszahlung der Angleichungszulage erfolgt mit den Dezemberbezügen des jeweiligen Ka-
lenderjahres. Wegen der Vorauszahlung der Besoldung steht in diesem Zeitpunkt die Höhe 
des jeweiligen Jahresgehalts fest, sodass die Bemessungsgrundlage für die Berechnung nach 
Absatz 2 vorliegt. Beamtinnen und Beamte in einem aktiven Dienstverhältnis, die im Dezember 
(zum Beispiel wegen einer Freistellung) keine Dienstbezüge erhalten, wird die Angleichungs-
zulage ebenfalls zum Zeitpunkt der Zahlung der Dezemberbezüge gewährt. 
 
Da der Auszahlungszeitpunkt für das Jahr 2021 bereits verstrichen ist, wird die Angleichungs-
zulage für das Jahr 2021 zeitnah nach Verkündung dieses Gesetzes nachgezahlt werden. 
 
Satz 2 stellt klar, dass die Angleichungszulage zum Zeitpunkt des Ausscheidens gezahlt wird, 
sofern der oder die Anspruchsberechtigte im laufenden Kalenderjahr aus dem aktiven Dienst 
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ausscheidet. Da die Angleichungszulage nicht wie eine Sonderzahlung als Anerkennung für 
die im vergangenen Jahr geleisteten Dienste sondern zum Ausgleich einer vorübergehenden 
Differenz zur Tarifentwicklung gewährt wird, ist sie auch den Berechtigten zu gewähren die im 
Jahresverlauf ausscheiden. Der abweichende Zahlungszeitpunkt berücksichtigt, dass in die-
sen Fällen bereits zum Zeitpunkt des Ausscheidens die Bemessungsgrundlage für die Berech-
nung nach Absatz 2 vorliegt. 
 
Absatz 2 beinhaltet die Bemessungsgrundlagen der Angleichungszulage. Demnach richtet 
sich die Bemessung der Angleichungszulage nach der im jeweiligen Kalenderjahr durch-
schnittlich monatlich bezogenen Summe aus Grundgehalt und Allgemeiner Stellenzulage für 
die Besoldungsgruppen A, B, C und R. Für die Besoldungsgruppe W bemisst sich die Anglei-
chungszulage nach der Summe aus Grundgehalt, den Grundleistungsbezügen und den wei-
teren Leistungsbezügen nach den §§ 33 bis 35 HmbBesG. 
 
Durch die Bezugnahme auf Beamtenbezüge nach dem hamburgischen Besoldungsgesetz 
wird sichergestellt, dass in Konstellationen, in denen eine Beamtin oder ein Beamter unterjäh-
rig in den Dienst der Freien und Hansestadt Hamburg gewechselt ist, die Angleichungszulage 
nur auf Basis der im Dienst der Freien und Hansestadt Hamburg bezogenen Bezüge erhält. 
Dienstbezüge, die eine Beamtin oder ein Beamter in einem Dienstverhältnis bei einem ande-
ren Dienstherrn bezogen hat bleiben ebenso unberücksichtigt wie Dienstbezüge, die in einem 
anderen Dienstverhältnis bezogen wurden. 
 
Für die Kalenderjahre 2021 und 2022 bemisst sich die Angleichungszulage auf 33 vom Hun-
dert der Bemessungsgrundlage. Für die Kalenderjahre 2023 bis einschließlich 2025 soll die 
Angleichungszulage 20 vom Hundert der Bemessungsgrundlage betragen. Mit diesen gewähl-
ten Zahlen wird der Abstand zwischen Beamtenbesoldung und Tariflohn im öffentlichen Dienst 
auf ein verfassungsgemäßes Maß verringert. 
Die Berechnung der Höhe des jeweils an die Besoldungsempfängerinnen und Besoldungs-
empfänger auszuzahlenden Betrags erfolgt, indem aus den im jeweiligen Jahr monatlich er-
haltenen Summen der in Absatz 2 genannten Bezüge ein Jahreswert gebildet wird, der an-
schließend durch zwölf zu teilen ist. Die so ermittelte durchschnittliche monatlich erhaltene 
Summe wird sodann mit 0,33 beziehungsweise 0,2 multipliziert, um den konkreten Betrag der 
Angleichungszulage zu erhalten. 
Satz 3 stellt klar, dass eine Kürzung der Angleichungszulage aufgrund von Teilzeitregelungen 
nicht erfolgt. 
 
Zu Nummer 7: 
Anlage 1 dieses Gesetzes enthält die Anlagen VI bis X des Hamburgischen Besoldungsgeset-
zes in der ab dem 1. Dezember 2022 geltenden Fassung, aus der sich die nach Artikel 1 §§ 2 
und 3 geänderten Beträge ergeben. 
 
 
Zu Artikel 3  Änderung des Hamburgischen Beamtenversorgungsgesetzes 
 
Zu Nummer 1 bis 5: 
In Artikel 3 Nummern 1 bis 5 erfolgt eine Anpassung der Beträge im Hamburgischen Beam-
tenversorgungsgesetz an die Anpassung der Versorgungsbezüge zum 1. Dezember 2022 
nach Artikel 1 § 4 dieses Gesetzes.  
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Zu Nummer 6:
§ 64 Absatz 6 Satz 2 wird durch die Aufzählung übersichtlicher gestaltet. Darüber hinaus wird 
mit dem neuen Tatbestandsmerkmal in Nummer 5 Buchstabe b klargestellt, dass auch die im 
Zusammenhang mit der Corona-Pandemie von einem Arbeitgeber oder Dienstherrn gemäß 
§ 3 Nummer 11a Einkommenssteuergesetz einkommensteuerfrei gewährte Leistung nicht als 
Erwerbseinkommen im Sinne dieser Vorschrift gilt. 
 
 
Zu Artikel 4  Änderung des Hamburgischen Besoldungsüberleitungsgesetzes 
 
Anlage 2 enthält die Anlagen 1 und 2 des Hamburgischen Besoldungsüberleitungsgesetzes in 
der ab dem 1. Dezember 2022 geltenden Fassung, aus der sich die nach Artikel 1 § 2 Num-
mer 1 geänderten Beträge ergeben. 
 
 
Zu Artikel 5  Änderung der Hamburgischen Mehrarbeitsvergütungsverordnung 
 
Artikel 5 enthält die Anpassung der Beträge der Hamburgischen Mehrarbeitsvergütungsver-
ordnung an die Besoldungsanpassung zum 1. Dezember 2022 nach Artikel 1 § 2 Nummer 5 
dieses Gesetzes.  
 
 
Zu Artikel 6  Änderung der Hamburgischen Erschwerniszulagenverordnung 
 
Artikel 6 Nummern 1 bis 3 enthalten die Anpassung der Beträge der Hamburgischen Er-
schwerniszulagenverordnung (HmbEZulVO) an die Besoldungsanpassung zum 1. Dezember 
2022 nach Artikel 1 § 2 Nummer 6 dieses Gesetzes.  
Nummer 4 enthält die Streichung der Konkurrenzregelung, mit der die Zahlung der Sicher-
heitszulage nach § 53 HmbBesG für Beamtinnen und Beamte des Verfassungsschutzes und 
die gleichzeitige Gewährung von Zulagen für den Dienst zu ungünstigen Zeiten nach den §§ 3 
und 4 HmbEZulVO ausgeschlossen wird. Mit der Sicherheitszulage sollen die mit der Verwen-
dung beim Verfassungsschutz verbundenen erhöhten Anforderungen sowie die besonderen 
Belastungen abgegolten werden. Das schließt ursprünglich auch die Belastungen durch 
Dienste zu ungünstigen Zeiten ein. Jedoch leisten nahezu ausschließlich die Observations-
kräfte Dienste zu ungünstigen Zeiten. Insofern wird die einheitliche Sicherheitszulage der Be-
lastung der Bediensteten, die Dienst zu ungünstigen Zeiten leisten, gegenüber den Bediens-
teten des Verfassungsschutzes, die keine solchen Dienste leisten, nicht gerecht. 

 
 
Zu Artikel 7  Schlussbestimmungen 
 
Artikel 7 Absatz 1 enthält eine klarstellende Regelung in Bezug auf das Senatsgesetz. 
 
Absatz 2 des Artikels 7 regelt das Inkrafttreten dieses Artikelgesetzes: Die Angleichungszu-
lage wird rückwirkend für das Jahr 2021 gewährt (Artikel 2 Nummern 1, 5 und 6). Die lineare 
Besoldungs- und Versorgungsanpassung erfolgt zum 1. Dezember 2022 (Artikel 2 Nummer 7, 
Artikel 3 Nummern 1 bis 5 und Artikel 4 bis Artikel 6 Nummern 1 bis 3). Die weiteren Regelun-
gen dieses Gesetzes (Artikel 1, Artikel 2 Nummern 2 bis 4, Artikel 3 Nummer 6 sowie Artikel 6 
Nummer 4) treten am Tag nach der Verkündung in Kraft. 




















































